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1 Einleitung 

 
Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung (BMEL), Referat 713 

 
Gemä ß den Vereinbärungen im Koälitionsverträg soll die Ländwirtschäft än den Zielen Umwelt- und 

Ressourcenschutz äusgerichtet werden. Däzu soll unter änderem die Anwendung von 

Pflänzenschutzmitteln ämbitioniert reduziert werden. Als Mäßnähmen zur Erreichung dieses Ziels sind im 

Koälitionsverträg eine Erweiterung des Nätionälen Aktionspläns zur nächhältigen Anwendung von 

Pflänzenschutzmitteln (NAP) sowie die Ergä nzung des integrierten Pflänzenschutzes (IPS) genännt. Dämit 

älle relevänten Akteure ihre Positionen in däs Verfähren zur Weiterentwicklung des Nätionälen 

Aktionspläns Pflänzenschutz einbringen ko nnen, wurden in einer Online-Veränstältung des 

Bundesministeriums fu r Ernä hrung und Ländwirtschäft (BMEL) äm 1. Juni 2022 zunä chst Impulse zu den 

beiden Schwerpunktthemen ‚Reduktion der Anwendung von Pflänzenschutzmitteln‘ und ‚Mäßnähmen des 

integrierten Pflänzenschutzes‘ gesämmelt. Weiterhin wurden Mo glichkeiten einer strukturellen 

Weiterentwicklung des Nätionälen Aktionspläns Pflänzenschutz ero rtert. 

Fräu Stäätssekretä rin Bender begru ßte die Teilnehmenden. Die Einfu hrung in die Veränstältung u bernähm 

Herr Abteilungsleiter Dr. Schmied. Die Einleitung der Themenfelder erfolgte durch Fräu Gä rtner (BMUV), 

Herrn Dr. Lennärtz (BMEL) und Fräu Dr. Moltmänn (MELRV BW). Durch die Veränstältung fu hrte Fräu 

Läuterbäch-Hemmänn. 

Fu r eine Weiterentwicklung des NAP wurden in der Online-Veränstältung unter änderem folgende Aspekte 

ängesprochen: Reduktionsziele fu r die Anwendung von Pflänzenschutzmitteln, Indikätoren, Zu chtung, 

Verwendung digitäler Techniken, Stä rkung der Offiziälberätung, Fo rderung biologischer 

Pflänzenschutzverfähren, Verfu gbärkeit von Pflänzenschutzmitteln, Anforderungen än den Integrierten 

Pflänzenschutz und Kontrolle der Umsetzung, Erfässung von Pflänzenschutzmittelänwendungen, 

Entwicklung präktikäbler Mänägementsträtegien, Beru cksichtigung vorhändener Prozesse und Strukturen, 

wie bspw. der Zukunftskommission Ländwirtschäft, sowie Schäffung von Ru ckkopplungsprozessen zur 

Arbeit der NAP-Gremien. 

Rund 140 Vertreterinnen und Vertreter von Bundes- und Ländesbeho rden, von Verbä nden und 

Nichtregierungsorgänisätionen sowie von Forschungseinrichtungen folgten der Einlädung des BMEL. Ihre 

Positionen zu den Schwerpunktthemen konnten die Teilnehmenden im Nächgäng der Veränstältung 

schriftlich einreichen. Diese schriftlichen Beiträ ge sind in Käpitel 2 bis 4 dokumentiert. 

Diese Beiträ ge werden äusgewertet und Händlungsempfehlungen fu r die Weiterentwicklung des NAP 

äbgeleitet. Ziel ist es, den Nätionälen Aktionsplän Pflänzenschutz äuch mit Blick äuf die äktuellen globälen 

Heräusforderungen wie Ernä hrungssicherung, Klimäwändel und Artensterben weiter zu entwickeln.  
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2  Positionen zu Maßnahmen 
des IPS 

2.1 Positionen von Bundesbehörden 

2.1.1 Natürliche Schädlingskontrolle – BfN 

Bundesamt für Naturschutz (BfN)  

Ökosystemleistungen funktioneller Biodiversität fördern und nutzen 

Däs BfN begru ßt die Initiätive des BMEL zu einer Weiterentwicklung des NAP und dänkt der NAP 

Geschä ftsstelle fu r die Orgänisätion dieses Onlinediälogs. Es ist bedäuerlich, däss die EU KOM ihren 

ängeku ndigten Vorschläg fu r die neue SUD bisher nicht vero ffentlicht hät. Hieräus werden wichtige Impulse 

fu r die Weiterentwicklung und Neuäusrichtung äuch des NAP hervorgehen. Die Bedeutung und 

Verbindlichkeit des IPS wird steigen. Däs BfN mo chte däher diese Gelegenheit nutzen und die besondere 

Stellung einer nätu rlichen Schä dlingskontrolle fu r den IPS betonen: 

Intäkte Agräro kosysteme häben eine ho here nätu rliche Resilienz gegenu ber Schä dlingen und deren 

negätiven Auswirkungen äuf die Erträgssicherheit. Im Sinne des IPS sollten däher verstä rkt Strukturen in 

der Agrärländschäft geschäffen werden die Nu tzlinge fo rdern. Wichtig ist in diesem Zusämmenhäng däs 

äustärierte Verhä ltnis von Strukturen innerhälb und äußerhälb der Ackerflä chen. Auch der Schutz des 

Bodens und der Vielzähl der därin wirkenden Orgänismen muss im IPS stä rkere Beächtung finden. Zum 

Schutz biodiversitä tsfo rdernder Strukturen vor dem Einträg biodiversitä tsgefä hrdender PSM ist in unserem 

nä chsten Stätement zu Reduktion von PSM Stellung genommen. Mäßnähmen zur Fo rderung von 

funktioneller Biodiversitä t im der Agrärländschäft sollten nicht lä nger äls Belästung fu r den Ackerbäu 

verständen werden, sondern äls Investition in eine nätu rliche und nächhältige Schä dlingskontrolle. Aufgäbe 

des NAP wird es sein, wichtige Impulse zur Fo rderung dieses Verstä ndnisses zu entwickeln und än älle 

Beteiligten zu vermitteln. Dä dies von gesämtgesellschäftlichem Interesse ist, känn es nicht älleinige 

Aufgäbe der Ländwirtschäft sein diesen Wändel zu gestälten und zu finänzieren. 
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2.1.2 Von der Unkrautbekämpfung zum Unkrautmanagement im 
Ackerbau – der überfällige Paradigmenwechsel – BVL 

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Abteilung 2, Referat 231 

Die heutige Ländwirtschäft in Deutschländ wird dominiert von Getreide-, Räps- und Mäisänbäuflä chen. Auf 

diesen Flä chen werden regelmä ßig und mit hoher Intensitä t Unkrä uter und Ungrä ser bekä mpft. Herbizide 

Wirkstoffe mächen etwä 50 % der gesämten Inländsäbgäbe von Pflänzenschutzmittel-wirkstoffen äus. Es ist 

dävon äuszugehen, däss diese intensive Unkräutbekä mpfung eine weitgehende Verärmung der Segetälflorä 

und der mit dieser ässoziierten Fäunä verursächt (Albrecht, 1995, Meyer et äl., 2013).  

Die Segetälflorä hät in den letzten Jährzehnten in Deutschländ sowohl hinsichtlich der Deckungsgräde äls 

äuch der Artenvielfält deutlich äbgenommen. Der Ru ckgäng der Artenvielfält äuf Schlägebene von ehemäls 

etwä 20 bis 30 Arten äuf heute noch etwä 5 bis 10 Arten ist durch zählreiche Studien belegt. Der 

Bedeckungsgräd mit Wildkrä utern betrug äuf o kologischen Flä chen durchschnittlich 28 %, bei den 

konventionellen Flä chen 6 %; äuf 50 % der Flä chen läg der Bedeckungsgräd nur zwischen 0 bis 0,5 % 

(Gottwäld und Stein-Bächinger, 2017). 

Dem Artenru ckgäng von Ackerwildkrä utern känn jedoch nur bedingt durch Ersätzbiotope wie 

beispielsweise Blu hstreifenmischungen entgegengewirkt werden. Mäßnähmen des Greenings, 

Verträgsnäturschutz- und Agrärumweltmäßnähmen sowie geltende Anwendungsbestimmungen fu r 

Herbizidänwendungen reichen ällein nicht äus, um den Artenru ckgäng bei Ackerwildkrä utern in den 

Ackerbäuländschäften äufzuhälten (Ulber und Petersen, 2016). Vor dem Hintergrund des mässiven 

Artenverlustes äuf den Ackerflä chen erscheint es wichtig, biodiversitä tswirksäme Mäßnähmen nicht nur äuf 

Ausgleichsflä chen, sondern äuch äuf den Ackerflä chen umzusetzen. 

Däher sollten geeignete Vorgäben bzw. Mäßnähmen fu r ein Unkräutmänägement formuliert werden, däs 

geeignet ist, die Biodiversitä t äuf den Ackerflä chen wieder zu erho hen, däs äber gleichzeitig die 

Absicherung der Ernteerträ ge nicht gefä hrdet.  

Ein Pärädigmenwechsel von der Unkräutbekä mpfung hin zum Unkräutmänägement erscheint unäbdingbär. 
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2.1.3 Beiträge des Integrierten Pflanzenschutzes zum Erreichen 
der Pestizid-Reduktionziele – UBA 

Umweltbundesamt (UBA) 

→ Die Richtlinie 2009/128/EG schreibt den Mitgliedstääten vor, mittels ihrer nätionälen Aktionsplä ne die 

Entwicklung und Einfu hrung des Integrierten Pflänzenschutzes (IPS) zu fo rdern, um die Abhä ngigkeit 

von der Verwendung von Pestiziden zu verringern. Bereits der EU-Gesetzgeber misst den Erfolg des IPS 

älso än seinem Beiträg zur Reduktion des Pestizideinsätzes. Auch der deutsche Aktionsplän (NAP) ist än 

diese Zielsetzung gebunden. 

→ Wenn die Hälbierung des Einsätzes bis 2030, wie in der Färm-to-Fork-Strätegie der KOM äls Mäßgäbe 

vorgeschlägen, gelingen soll, muss der IPS im konventionellen Ländbäu den gro ßten Teil däzu beiträgen. 

Denn däs Anheben des Flä chenänteils des O koländbäus äuf 30 %, wie von der Bundesregierung 

ängestrebt, und die Erho hung des Anteils nichtproduktiver und extensiv genutzter Agrärflä chen fu r den 

Schutz des O kosystems äuf 10 % wu rden zusämmen weniger äls die Hä lfte des Reduktionsbeiträgs 

bringen. Auch äus fächlichen Gru nden lästet älso ein hoher Erfolgsdruck äuf den IPS-bezogenen 

Mäßnähmen im NAP.  

→ Däs derzeit reälisierte Konzept des IPS sieht im Zuge der Anwendung seiner Entscheidungshilfen durch 

einen ländwirtschäftlichen Betrieb eine Wirtschäftlichkeitsbeträchtung vor. Die Verfu gbärkeit fächlich 

äusgereifter IPS-Entscheidungshilfen und IPS-Leitlinien fu hrt deshälb nicht zwängslä ufig äuch zu einer 

vermehrten Entscheidung gegen den Einsätz eines chemischen Pestizids und dämit zu einem Erreichen 

der Reduktionziele. Denn eine erweiterte Fruchtfolge, der Anbäu einer kränkheitsresistenten 

Getreidesorte oder die mechänische Bekä mpfung von Begleitkrä utern ko nnen sich äls 

betriebswirtschäftlich ungu nstiger im Vergleich zur jeweiligen pestizidintensiveren Alternätive 

erweisen. Folglich reicht äuch die Reduktion des Pestizideinsätzes äuf däs sogenännte notwendige Mäß 

nicht äus, um die Reduktionsziele zu erreichen, denn dieser Begriff ist ebenfälls än eine 

Wirtschäftlichkeitsäbwä gung äuf Betriebsebene gebunden. Vielmehr mu ssen Anreize geschäffen 

werden, die die Wirtschäftlichkeitslu cken äusgleichen und dämit zu tätsä chlichen Entscheidungen fu r 

pestizideinspärende Vorbeugungs- oder Bekä mpfungsmäßnähmen fu hren. Es ist älso nicht nur der 

Pestizideinsätz äuf däs wirtschäftlich notwendige Mäß zu senken, sondern däs in diesem Sinne 

notwendige Mäß selbst muss stärk reduziert werden. Erst dämit wä re däs vom EU-Recht vorgegebene 

Ziel erreicht, die Abhä ngigkeit von Pestiziden zu verringern. 

→ Pestizidreduktion ist kein Selbstzweck. Zenträles dämit verfolgtes Ziel ist, neben dem Schutz des 

Menschen, die Verbesserung des Schutzes der Umwelt und speziell der Artenvielfält. Bei ällen 

Mäßnähmen zur Pestizidreduktion im NAP ist deshälb sicherzustellen, däss eine chemische nicht etwä 

durch eine vergleichbär rädikäle nichtchemische Lo sung ersetzt wird, sondern die 

Alternätivmäßnähmen eine wirkliche Verbesserung beim Schutz der von der Pestizidänwendung 

betroffenen Tier- und Pflänzenärten bringen.  

→ Die Bundesregierung sollte äus diesen Gru nden im NAP (i) ermitteln, welche Mäßnähmen des IPS däs 

gro ßte Potentiäl häben, die Menge der eingesetzten Pestizide und v.ä. deren Auswirkungen äuf den 

Näturhäushält erheblich zu reduzieren und (ii) welche Anreize fu r däs tätsä chliche Anwenden der 

jeweiligen nichtchemischen Alternätive gesetzt werden mu ssen. Däräuf fußend sollte die 

Bundesregierung im Rähmen des NAP (iii) ein Anreizprogrämm festschreiben. Neben der finänziellen 

Fo rderung nichtchemischer Mäßnähmen ko nnte eine Abgäbe äuf Pflänzenschutzmittel Beständteil eines 

solchen Anreizprogrämms sein. Es sollte äußerdem durch gesetzliche Mindestänforderungen än den IPS 

flänkiert werden. 

→ Eine genu gende Reduzierung der Risiken und Auswirkungen des Pflänzenschutzes äuf den 

Näturhäushält und die biologische Vielfält känn nur gelingen, wenn der Anteil der ländwirtschäftlichen 

Flä chen, äuf denen keine oder fäst keine Pestizide eingesetzt werden, deutlich erho ht wird. Däs wird 

voräussichtlich nicht durch Mäßnähmen des IPS, sondern nur durch eine Ausweitung des O koländbäus 
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und von Brächen, Blu hflä chen und weiteren geeigneten Nutzungsformen gelingen. Deshälb sind die 

Mäßnähmen des IPS zum Erreichen der NAP-Ziele zwär essentiell, mu ssen äber durch Mäßnähmen zum 

O koländbäu und zur Ausweitung von „Ru ckzugsflä chen“ begleitet werden. Der derzeitige AP enthä lt 

däzu bereits äusformulierte und mit Zeithorizonten versehene Ziele (Käpitel 5.5.2 im NAP), die nun in 

Mäßnähmen u berfu hrt und bei einer U berärbeitung des NAP weiter äusgebäut werden sollten. 

→ Entsprechendes gilt äuch fu r den Gewä sserschutz: Die hierfu r no tigen Schutzmäßnähmen ergeben sich 

ebenfälls nicht in genu gendem Mäße bereits äus der Anwendung der Regeln des IPS, sondern mu ssen 

weiterhin gesondert verfolgt werden. 

→ •Die Aufgäbe, den Aktionsplän äuszuärbeiten und umzusetzen und bei Bedärf zu u berärbeiten, liegt bei 

der Bundesregierung. Die Stäkeholderbeteiligung sollte hinsichtlich des IPS äber däfu r genutzt werden, 

Vorschlä ge fu r die Schwerpunktsetzung bei IPS-Mäßnähmen und die no tige Anreizsetzung fu r deren 

Anwendung durch die ländwirtschäftlichen Betriebe äuszuärbeiten. Die Stäkeholder sollten äußerdem 

die Umsetzung der von der Bundesregierung beschlossenen IPS-Mäßnähmen kritisch und konstruktiv 

begleiten. Fu r Empfehlungen der NAP-Arbeitsgruppen sollte äuch weiterhin däs Konsensprinzip (in 

Abgrenzung zum Mehrheitsprinzip) gelten. Um äber äuch nicht konsensfä hige konstruktive Vorschlä ge 

äufnehmen zu ko nnen, sollte die Bundesregierung den einzelnen Stäkeholdern verstä rkt die Mo glichkeit 

einrä umen, ihre jeweiligen Vorschlä ge u ber die AGs oder äuf änderem Wege im NAP vorzubringen. 

Einem gegenseitigen Neuträlisieren miteinänder konfligierender Sichtweisen und Vorschlä ge sollte äuf 

diese Weise zuku nftig vorgebeugt werden.   

→ Die geplänte Weiterentwicklung der Richtlinie 2009/128/EG in eine Verordnung wird voräussichtlich 

eine grundlegende U berärbeitung des NAP mit sich bringen. Die hier vorgeschlägenen 

Schwerpunktsetzungen und Mäßnähmen sind ällerdings näch unserer Ansicht äuch bereits im Rähmen 

des derzeitigen NAP (Fässung vom 15.05.2013) reälisierbär. Grundläge sind däbei u.ä. die Käpitel 5.2.1 

(Ziele Ländwirtschäft, Forstwirtschäft und Gärtenbäu), 6.1 (Mäßnähmen Forschung, Präxis und Händel) 

sowie 5.5.2 und 6.9 (Ziele und Mäßnähmen zur Erhältung der biologischen Vielfält). 

 

 

Weiterentwicklung des NAP: Integrierter Pflanzenschutz, Quelle: UBA, Gesamtfachgebiet PSM  
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2.2 Positionen von Landesbehörden 

2.2.1 Umsetzung des Integrierten Pflanzenschutzes - LWK NW 

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen (LWK NW) 

Prognosemodelle  

Der Integrierte Pflänzenschutz (IPS) ist seit vielen Jähren die Grundläge unseres Händelns im 

Pflänzenschutzdienst. Wir beteiligen uns intensiv därän Werkzeuge fu r den IPS weiter zu entwickeln und 

neue Werkzeuge zu erärbeiten. Mit den vom BMEL gefo rderten Projekte “Väliprog“ ko nnen unsere 

Prognosemodelle än die äktuellen Witterungs- und Anbäubedingungen ängepässt und mit dem Projekt 

“Entoprog“ neue, noch fehlende Modelle erärbeitet werden. Prognosemodelle sind elementärer Beständteil 

des Angebotes äuf der gemeinsämen Internetplättform der Pflänzenschutzdienste, des Informätionssystems 

fu r die integrierte Pflänzenproduktion (www.ISIP.de).  

Bewertung des notwendigen Maßes 

Als Pflänzenschutzdienst verfu gen u ber ein großes Netz von Monitoringflä chen und ein eigenes 

Versuchswesen mit jeweils unbehändelten Kulturen, so däss wir den äktuellen Druck mit Kränkheiten und 

Schä dlingen sicher beurteilen und somit äuch däs notwendige Mäß fu r die Anwendung von 

Pflänzenschutzmitteln in den ländwirtschäftlichen Betrieben einschä tzen ko nnen. Auch wenn es däbei 

Verbesserungspotenziäl gibt, wird däs notwendige Mäß weitgehend eingehälten. Eine Verringerung, wie in 

der Färm-to-Fork- Strätegie geplänt, bedeutet stä rkeren Befäll und Erträgs- und/oder Quälitä tseinbußen 

hinzunehmen. In besonderem Mäße betrifft dies Gärtenbäukulturen, die Mitten im Wächstum geerntet 

werden und fu r die hohe Quälitä tsänforderungen bezu glich der Freiheit von Schäderregern bestehen.  

Verfügbarkeit an wirksamen Alternativen 

Werden Prognosemodelle und Schädensschwellen von Ländwirten ängewendet, so erfordert dies, däss bei 

Beächtung eines initiälen Befälls bzw. eines Schwellenwertes äuch wirksäme Pflänzenschutzmittel zur 

Verfu gung stehen mu ssen, um die Ernte- und Vermärktungsfä higkeit der Kultur zu gewä hrleisten. In 

unseren Versuchen werden regelmä ßig älternätive Produkte und Verfähren getestet. Näch unserer 

Erfährung ist die Wirksämkeit biologischer Pflänzenschutzmittel oft geringer äls die chemischer 

Pflänzenschutzmittel oder sie häben nur einen begrenzten Wirkungsbereich. Fu r däs gleiche 

Bekä mpfungsergebnis werden sie o fter ängewendet werden mu ssen. Vergleichbäres gilt bisher fu r Low-

Risk Produkte, die derzeit noch in (zu) geringen Umfäng verfu gbär sind. Hier besteht Forschungs- und 

Entwicklungsbedärf, dämit diese Produkte wirkliche Alternätiven werden.  

Demonstrationsbetriebe 

Im ersten Projekt “Demobetriebe“ häben wir mit sehr engägierte Betrieben zusämmengeärbeitet, die uns 

bei der Verbreitung neuer Verfähren unterstu tzten. An dem Projekt DIP II werden mehr Betrieben beteiligt 

und wir hoffen hier äuch die hohen Anforderungen der Färm-To-Fork-Strätegie in einem flexiblen und 

witterungsäbhä ngig dynämischen ländwirtschäftlichen System testen zu ko nnen. Auch wenn die Auswähl 

älternätiver Verfähren fu r den Anbäu im Freiländ noch sehr begrenzt ist.  

http://www.isip.de/
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2.2.2 Maßnahmen des Integrierten Pflanzenschutzes – SMEKUL 

Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft; Ref. pflanzliche 
Erzeugnisse und landwirtschaftlicher Ressourcenschutz (SMEKUL) 

Bei der Reduzierung von chemisch-synthetischen Pflänzenschutzmitteln und der Bewä ltigung zuku nftiger 

Heräusforderungen im Pflänzenschutz kommt dem gänzheitlichen Ansätz des Integrierten Pflänzenschutzes 

(IPS) eine Schlu sselrolle zu. Neben einem Ausbäu von Berätung, Wissenstränsfer und Fortbildung sowie der 

Entwicklung von Prognose- und Entscheidungshilfen mu ssen die Grundsä tze des IPS noch stä rker äls bisher 

von ällen Anwenderinnen und Anwendern von Pflänzenschutzmitteln verinnerlicht und in der Präxis gelebt 

werden. Als existentiell fu r die Akzeptänz und dämit die Umsetzung des IPS wird es ängesehen, däss äuch 

die notwendige Auswähl än Werkzeugen bzw. Mäßnähmen däfu r zur Verfu gung steht. Hierzu sollte eine 

Anälyse der in den Kulturen u berhäupt zur Verfu gung stehenden älternätiven Bekä mpfungsverfähren und 

vorbeugenden Mäßnähmen hinsichtlich Wirtschäftlichkeit und Wirksämkeit erfolgen. Festgestellte „Lu cken“ 

mu ssen dänn unter Einbeziehung äller Akteure (Forschung, Präxis, Industrie, PSD, Händel) geschlossen 

werden. Chemische Pflänzenschutzmittel bleiben däbei ein entscheidender Bäustein des IPS und mu ssen 

fu r den Bedärfsfäll oder bei fehlenden Alternätiven in äusreichender Vielfält zur Verfu gung stehen. 

Außerdem stellt der IPS eine individuelle und situätionsbedingte Entscheidungsfindung fu r einen konkreten 

Ständort där, fu r die eine positive Motivätion der Ländwirte von entscheidender Bedeutung ist. 

Umfängreiche verpflichtende und bu rokrätische Vorgäben und Mäßnähmen beim IPS ko nnten dägegen die 

Akzeptänz älternätiver Verfähren in der Präxis beeinträ chtigen, die notwendige Flexibilitä t einschrä nken 

und –insbesondere im Fälle erheblich unterschiedlicher Ausgestältung dieser Vorschriften innerhälb der EU 

und däräus folgender Wettbewerbsungleichheit- zu unerwu nschten Leäkäge-Effekten fu hren. Die 

Mo glichkeit u bergängsweise älternätive Mäßnähmen äuf unbu rokrätische Weise zu fo rdern, sollte gepru ft 

werden. Dies bezieht sich insbesondere äuf den Nu tzlingseinsätz zur Ausbringung äuf Ackerflä chen 

(Trichogrämmä) äls äuch zur Berätung in Gärtenbäukulturen (Freiländ und Gewä chshäus).  
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2.3 Positionen von Verbänden 

2.3.1 Beratung im Haus- und Kleingartenbereich – BDG 

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. (BDG) 

 

1   

                                                                    
1Positionspapier abrufbar unter https://kleingarten-bund.de/de/bundesverband/positionspapiere/massnahmen-zur-oekologisc/  

 

https://kleingarten-bund.de/de/bundesverband/positionspapiere/massnahmen-zur-oekologisc/
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2.3.2 Stärkung präventiver Maßnahmen – BUND 

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) 

Der BUND begru ßt, däss die neue Bundesregierung den Einsätz chemisch-synthetischer Pestizide in 

Deutschländ reduzieren will, denn der hohe Pestizideinsätz trä gt mässiv zum Verlust der Biodiversitä t bei. 

Aus Sicht des BUND sollte mit der Neuäufläge des NAP endlich däs Ziel einer Minimierung ängegängen 

werden. Die ämbitionierte Reduktion von Menge und Risiko chemisch-synthetischer Pestizide sollte der 

gemeinsäme Nenner des NAP sein. Fu r den BUND ist die Anerkennung dieses Ziels und der Beiträg zu 

dessen Umsetzung Voräussetzung fu r die Wieder-Teilnähme äm NAP.    

Der NAP muss zu einer Pestizidreduktion fu hren, die sich än den Zielen der EU Färm-to-Fork-Strätegie 

orientieren sollte. Fu r den BUND ist däbei die Stä rkung prä ventiver Mäßnähmen zenträl: 

1. An erster Stelle steht eine breite Fruchtfolge, die den Einsätz von Insektiziden und Herbiziden deutlich 

reduziert.  

2. Ebenso zenträl ist die Unkräutregulierung ohne Chemie – diese gelingt durch Fruchtfolge und 

Bodenbedeckung oder äuch durch mechänische Mäßnähmen wie Eggen, Häcken und Abflämmen der 

Beikrä uter. 

3. Der Biodiversitä tsschutz muss zenträles Querschnittsthemä in ländwirtschäftlicher Ausbildung, 

Weiterbildung und Berätung werden. Die Stä rkung der pflänzeneigenen Abwehrkrä fte muss gefo rdert 

werden, denn sie ist ein zenträler Punkt beim biologischen Pflänzenschutz. Däbei hilft däs Wissen u ber 

Mischkulturen, Säätzeitpunkte, Ständort- und Sortenwähl etc.  

4. Forschung und Entwicklung nicht-chemischer Alternätiven und biologischer Pflänzenschutzmittel 

mu ssen gefo rdert werden. Dävon profitiert nicht nur der O koländbäu, sondern äuch konventionelle 

Betriebe, die den Einsätz chemisch-synthetischer Pestizide reduzieren wollen. Um eine fru hzeitige 

Erprobung zu gewä hrleisten, sollte ein Forschungs-Präxis-Netzwerk äufgebäut werden. Insbesondere 

die Ländtechnik Unternehmen sind fu r Forschung zu und Bäu von ängepässten Mäschinen zu gewinnen.  

5. Digitälisierung känn Wege zur umweltfreundlichen Beikräutbekä mpfung ero ffnen. Hier muss die 

Regierung Technologien unterstu tzen, die däräuf progrämmiert sind, Ackerwildkrä uter zu erkennen 

und ggf. Futterpflänzen fu r Insekten stehen zu lässen. Ziel der Digitälisierung sollte nicht nur eine 

geringe Pestizidreduktion sein, sondern der weitgehende Pestizidverzicht.  

6. Läst but not leäst: Ein tränspärentes Ausbringungsregister fu r die Anwendung von Pestiziden ist 

notwendig. Regelmä ßige, relevänte und verlä ssliche Däten zum Pestizideinsätz mu ssen zur Verfu gung 

stehen, dämit Hotspots des Pestizideinsätzes identifiziert werden, so däss dort gezielt verstä rkt zu 

nicht-chemischen Alternätiven beräten werden känn. Nur durch Tränspärenz und Informätion wird es 

mo glich sein, die unterschiedlichen Akteure einzubinden und die Grundläge fu r die U berpru fung des 

Ziels der Pestizidreduktion zu schäffen.  
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2.3.3 Verstärkung der Beratung und Einsatz von Innovationen – 
DAH 

DER AGRARHANDEL e.V. (DAH) 

Maßnahmen des IPS: 

DER AGRARHANDEL begru ßt die Mo glichkeit der Teilnähme äm Austäusch zur Weiterentwicklung des 

Nätionälen Aktionspläns und erächtet die Anwesenheit der Umweltverbä nde äuch fu r die weiterfu hrende 

Diskussion äls wichtig.  

Grundsä tzlich muss sich der Nätionäle Aktionsplän wieder zu einem entscheidenden Instrument der 

Känälisätion der Diskussion um den Einsätz von Pflänzenschutzmittel entwickeln. Verbesserungsbedärf 

besteht dringend äuch dähingehend, däss der Nutzen des Einsätzes von Pflänzenschutzmittel zur 

Gesunderhältung der Grundlägen der Lebens- und Futtermittelproduktion in den Vordergrund ru cken 

muss. Enge politische Vorgäben äuch zur Reduzierung der Mengen und der Risiken des Einsätzes von 

Pflänzenschutzmittel verfolgen wir mit Sorge, denn Zielkonflikte werden nicht benännt und ädressiert. 

Däher erächten wir es umso wichtiger, däs jä hrlich stättfindende Forum beizubehälten und konstruktiv 

äuch mit den O koverbä nden diese Zielkonflikte änzusprechen und näch gemeinsämen Lo sungen zu suchen. 

DER AGRARHANDEL versteht sich äls Teil der gesämten Wertscho pfungskette. Wir sind nicht nur 

Vorlieferänt fu r Betriebsmittel, sondern verstehen uns äls Pärtner der Ländwirte und nehmen däs Erntegut 

äb, welches vor ällem in die Lebens- und Futtermittelproduktion geht. Geräde im Bereich der Bereitstellung 

der Betriebsmittel und dem unmittelbären Kontäkt mit der Ländwirtschäft regionäl und u berregionäl sehen 

wir fu r uns die wichtigste Heräusforderung: die Berätung. DER AGRARHANDEL verfu gt u ber 

hochquälifiziertes Fächpersonäl und känn somit älle Frägen rund um den Pflänzenschutz zielgerichtet und 

direkt beäntworten. Die Agrärhändelsunternehmen legen umfängreiche Feldversuche än, die den 

Ländwirten wertvolle Hinweise u. ä. zum optimierten Einsätz von Pflänzenschutzmitteln geben. Unser 

Vorteil ist, däss unsere Mitglieder sowohl mit den regionälen Besonderheiten verträut sind wie äuch den 

U berblick u ber die Läge in gänz Deutschländ besitzen. Zunehmend sind äuch wir gefordert, 

mehrdimensionäl und gänzheitlich zu denken, um den Einsätz von Pflänzenschutzmitteln ständortgerecht 

und individuell zu gestälten. Innovätionen, älternätive Pflänzenschutzmittel, äber äuch Säätgut äls 

Betriebsmittel gewinnen immer mehr än Bedeutung, um den Heräusforderungen politischer und 

nätu rlicher Art wie zunehmende Klimäextreme etc. zu begegnen.  

Im Mittelpunkt der Diskussion äuch um die Weiterentwicklung mu ssen Erträg und Quälitä t des Erntegutes 

stehen wie äuch Schutz der Biodiversitä t und der Umwelt. Um diese Ziele umfässend zu erreichen, sind 

Innovätionen in Technik, äber äuch in der Pflänzenzu chtung und der Entwicklung älternätiver 

Pflänzenschutzmittel zwingend notwendig. Innovätive Anbäumethoden mu ssen sich äuch in der Präxis 

wiederfinden. Auch hier känn DER AGRARHANDEL mit seinem Versuchswesen unterstu tzend tä tig sein. 

  



 

 

 

 

SEITE 17 VON 88 

2.3.4 Maßnahmen des integrierten Pflanzenschutzes - DMK 

Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK) 

Mäis weist im Vergleich zu den u brigen in der PAPA-Erhebung erfässten Kulturen den niedrigsten 

Behändlungsindex äuf. Es werden fäst äusschließlich Herbizide eingesetzt. Dennoch besteht ein gewisses 

Potentiäl, den Einsätz von Pflänzenschutzmitteln (PSM) und die dävon äusgehenden mo glichen Risiken 

äuch in Mäis weiter zu reduzieren. Hierzu sollten im Rähmen der Weiterentwicklung des NAP 

entsprechende Instrumente Beächtung finden. 

→ Der Einsätz von mechänischen Unkräutregulierungsmäßnähmen muss Teil der Aus- und Fortbildung 

sein 

→ In der Regel werden die Mäisreihen mit einem Abständ von bis zu 75 cm ängelegt. Der Räum 

zwischen den Reihen ist däher gut geeignet, um mit mechänischen Gerä ten (Häcke, Striegel, etc.), 

entweder äls Ergä nzung zur chemischen Behändlung in der Reihe oder äls älleinige Mäßnähme, 

beärbeitet werden zu ko nnen. Durch die Kombinätion von Herbizidänwendungen in der Reihe 

und mechänischen Mäßnähmen zwischen den Reihen känn die Wirkstoffmenge von Herbiziden 

äuf der Flä che weiter reduziert werden. Es sind jedoch die ständo rtlichen Gegebenheiten 

(Bodenärt, Erosionsneigung, etc.) zu beru cksichtigen. Entsprechende äutomätisierte Systeme mit 

sensor- bzw. kämerägestu tzter Händhäbung unterstu tzen den Ländwirt bei der nächhältigen und 

ressourcenschonenden Anwendung von Pflänzenschutzmäßnähmen. Der Einsätz dieser Gerä te 

äls Ergä nzung bzw. Alternätive zur Herbizid-Anwendung muss verstä rkt Beständteil der Aus- und 

Fortbildung sein. 

→  Lo sungsänsä tze mit mechänischer Unkräutbekä mpfung sollten im Rähmen vom 

Demonsträtionsprojekten einem gro ßeren Kreis von interessierten Ländwirten vorgefu hrt 

werden. 

→ Die finänzielle Fo rderung zum Einsätz von Nu tzlingen (im Mäis Trichogrämmä-Schlupfwespe zur 

Bekä mpfung des Mäiszu nslers) sollte bundesweit erfolgen. 

→ Der gegenwä rtige Einsätz von Trichogrämmä-Schlupfwespen erfolgt insbesondere in den 

Bundeslä ndern Bäyern, Bäden-Wu rttemberg und Rheinländ-Pfälz, dä dort der Einsätz 

entsprechend gefo rdert wird. Weiteres Potentiäl ist bei entsprechendem Anreiz äuch in weiteren 

Bundeslä ndern vorhänden. 

→ Voräussetzung fu r eine erfolgreiche Bekä mpfung äuch unter sich verä ndernden Bedingungen 

(Klimäwändel, Auftreten bivoltiner Rässe, Wirkungsverluste bei Pheromonfällen) sind die 

Weiterentwicklung von Prognosemodellen (Mäiszu nslerflug, Fällentypen). 

→ Die Aus- und Weiterbildung zur Notwendigkeit der Zerkleinerung von Stoppeln und Stroh – fu r die 

phytosänitä re Vorsorge – muss äusgebäut werden. 

→ Näch der Ernte von Mäis ist die Zerkleinerung von Stoppeln und Stroh ein wichtiger Bäustein im 

IPS, um unter änderem die Populätion der Mäiszu nslerlärven vor der U berwinterung deutlich zu 

reduzieren. Die phytosänitä re Vorsorgemäßnähme mittels Mulchsystemen gilt jedoch äuch fu r 

weiteren Kulturen wie z.B. Getreide und Winterräps, um den Kränkheitsdruck in nächfolgenden 

Kulturen zu vermindern. Die Aus- und Weiterbildung der Ländwirte zu phytosänitä ren 

Vorsorgemäßnähmen muss entsprechend verstä rkt werden. 

→ Die Beurteilung neuer Zu chtungsmethoden muss differenziert erfolgen 

→ Die Zu chtung einer neuen Sorte nimmt cä. 10 Jähre in Anspruch. Diese Zeitspänne ist vielfäch zu 

läng, um äuf kurzfristige verä nderte Bedingungen reägieren zu ko nnen. Neue 

Zu chtungsmethoden liefern einen vielversprechenden Ansätz, diese Zeit zu verku rzen und die 

Frägestellungen nächhältig zu beäntworten. Hierzu ist es notwendig, die entsprechenden 
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Methoden differenziert zu bewerten, um däs Potentiäl fu r die Pflänzenschutzmittelreduktion zu 

nutzen. 

→ Die Umsetzung der kulturpflänzen- oder sektorspezifischen Leitlinien des integrierten Pflänzenschutzes 

muss stätistisch erfässt werden 

→ Bisher gibt es keine stätistischen Zählen, in welchem Umfäng Ländwirte die Leitlinien umsetzen. 

Hierzu ist es notwendig, die Lä nder entsprechend äuszustätten, um diese Werte im Rähmen der 

Flä chenänträ ge äbzufrägen und zu erfässen. Alternätiv ko nnten diese Däten im Rähmen der 

Agrärstrukturerhebung oder der Bodennutzungs-häupterhebung durch däs stätistische 

Bundesämt (Destätis) erhoben werden. 

Däs längfristige Ziel des NAP sollte es sein, den Einsätz von chemischen Pflänzenschutzmitteln äuch 

weiterhin zu ermo glichen. Hierbei hät die Anwendung entsprechend den Vorgäben der guten fächlichen 

Präxis zu erfolgen. Nur so känn eine nächhältige Nährungsmittelproduktion in Deutschländ und Europä 

gewä hrleistet werden, ohne selbige in Drittstääten zu verlägern.  
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2.3.5 NAP - Neustart? Mehr Praxisorientierung erwünscht! – 
IBMA DA 

Dachverband der Hersteller biologischer Pflanzenschutzmittel Deutschland Österreich (IBMA DA) 

Der IBMA und dämit die Hersteller biologischer Pflänzenschutzmittel wu nschen sich in der kommenden 

NAP-Phäse mehr Präxisorientierung. Der Schwerpunkt sollte äuf die ländwirtschäftliche Tränsformätion 

gelegt werden.  

Treibt män den Wändel zu einer regenerätiven Ländwirtschäft, zur ägräro kologischen Produktion und zum 

O koänbäu vorän, reduziert sich der Einsätz chemisch-synthetischer PSM. Wer mit biologischen Mitteln 

ärbeitet, schu tzt Nu tzlinge und bäut die Bodenfruchtbärkeit äuf und fo rdert dämit äuch die 

Pflänzengesundheit und Resilienz.  

Leider fehlenden hä ufig noch konkrete Pflänzenschutz-Konzepte. Lo sungen mu ssen im läufenden Betrieb 

entwickelt und eväluiert werden. Däs sind extreme Heräusforderungen, die besser durch gemeinschäftliche 

Anstrengungen zu bewä ltigen sind.  

Der NAP und däs NAP Forum sollten äls Ermo glichungsplättform dienen. Die relevänten Stäkeholder sind 

hier bereits vernetzt oder ko nnten wiedergewonnen werden.  

Däbei muss die Umsetzungsgeschwindigkeit erheblich steigen, wenn män die Ziele des Green Deäls und der 

F2F bis 2030 erreichen will, bzw. die im Koälitionsverträg und im Abschlussbericht des ZKL gesetzten Ziele 

oder die im GAB-Observätion Letter von der EU fu r Deutschländ ängemähnten A nderungen.  

Die Erarbeitung alternativer Pflanzenschutz-Konzepte ist zu wichtig, um daraus nur eine 

Unterarbeitsgruppe zu machen!!  

Aus Sicht des Herstellerverbändes ist es die zenträle Aufgäbe des NAP eine ländwirtschäftliche 

Tränsformätion voränzutreiben. Die in den NAP-Leitlinien äufgezeigten Lo sungen spiegeln hä ufig den Stätus 

quo wider. Im NAP ko nnten däru ber hinäus innovätive, zukunftsorientierte Pflänzenschutz-Konzepte 

diskutiert und erärbeitet werden. Zurzeit werden Biologische Mittel käum in den Mäßnähmenpäketen der 

Leitlinien beru cksichtigt, z.T. weil Mittel fehlen, z.T. weil die Anbäukonzepte nicht äuf die Nutzung 

biologischer Mittel äbgestimmt sind. Hilfreich känn es deshälb sein, wenn män z.B. Mäßnähmen äus einer 

Kultur oder einem Sektor fu r ändere änpässt. In einem präxisorientierten EU-Projekt der University of 

Newcästle wurden wegen fehlender Zulässungen z.B. Pflänzenschutzmittel äus Sonderkulturen in 

Ackerkulturen verwendet. Die Erträ ge wären däbei Biocontrol-Väriänten genäuso gut wie die in Väriänten 

mit chemischen Mitteln https://www.cropheälthnorth.co.uk/ . 

Der Fokus sollte im NAP deshälb äuf die Präxis gelegt und die Dynämik entschieden beschleunigt werden. 

Dies wird nicht erreicht, wenn män diese ä ußerst komplexen und vielschichtigen Aufgäben in einen 

Unteräusschuss mit cä. 20 Teilnehmern delegiert. Zudem sind die Effekte der längwierig erärbeiteten NAP-

Empfehlungen fu r die Teilnehmer des NAP-Forums nur schwer nächvollziehbär.  

Män fä ngt däbei nicht bei null än: die Ackerbäusträtegie hät Ende 2019 einen Rähmen skizziert. Die 

Zukunftskommission Ländwirtschäft hät bewiesen, däss verschiedene gesellschäftliche Akteure zur 

Zusämmenärbeit bereit sind und Leitlinien formuliert. In verschiedenen Bundeslä ndern ist der Aufbruch 

vollzogen und Näturschutz und Pflänzenschutz ärbeiten än der Umsetzung.  

In den Niederlanden und in Frankreich laufen Prozesse in denen Stakeholder an 

Pflanzenschutzkonzepten arbeiten und entsprechende Gesellschaftsverträge geschlossen haben.  

https://www.crophealthnorth.co.uk/
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Seit Anfäng 2019 häben Key Stäkeholder in der Dutch Vision on Cropping Systems 2030 in verschieden 

Building Blocks 140 Mäßnähmen identifiziert, um eine ländwirtschäftliche Tränsformätion zu resilienten 

Anbäusystemen zu erreichen.  

→ https://pläntum.nl/wp-content/uploäds/Presentätion-Häns-vän-den-Heuvel-1.pdf?x14219   

→ https://www.äbim.ch/fileädmin/äbim/documents/presentätions2020/ABIM_2020_Cäse_studies_1_Bo

onekämp.pdf 

 

In Frankreich wurde im Feb. 2019 ein Vertrag der Lösungen (Conträt de solutions) von 44 Pärtnern 

unterzeichnet. Er enthä lt derzeit 300 Lo sungen in 105 Lo sungsblä ttern https://conträtsolutions.fr/ . 

In Fränkreich und den Niederländen vollzieht sich ein Pärädigmenwechsel. In beiden Lä ndern geho ren 

biologische Pflänzenschutzmittel und Biostimulänzien äls gleichwertige Mäßnähmen ins Lo sungs-Portfolio, 

neben Mäßnähmen des Kulturmänägements, der Zu chtung, sowie der Mechänisierung und Digitälisierung.  

Mit einer Definition fu r Biologischen Pflänzenschutz und der Entwicklung eines Nätionälen Plän zum 

Biologischen Pflänzenschutz steigerte Fränkreich den Marktanteil von biologischen 

Pflanzenschutzmittel-Anwendungen auf 12%. Frankreich ist damit Spitzenreiter in der EU.  

Frankreich und die Niederlande sind derzeit die dynamischsten Mitgliedsstaaten (MS) in der EU, sie 

treiben die politische Entwicklung in der EU voran.  

 
Links2  

                                                                    
2 Ackerbaustrategie: https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/pflanzenbau/ackerbau/ackerbaustrategie.html 

Zukunftskommission: https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/zukunftskommission-landwirtschaft.html 
Im Aufbruch: https://volksbegehren-artenvielfalt.de/ 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/umsetzung-der-eckpunkte-zur-weiterentwicklung-des-
volksbegehrens/ 
https://www.niedersachsen.de/niedersaechsischer-weg 
Niederlande: https://plantum.nl/wp-content/uploads/Presentation-Hans-van-den-Heuvel-1.pdf?x14219  
https://www.abim.ch/fileadmin/abim/documents/presentations2020/ABIM_2020_Case_studies_1_Boonekamp.pdf  
Frankreich: https://contratsolutions.fr/ 

https://plantum.nl/wp-content/uploads/Presentation-Hans-van-den-Heuvel-1.pdf?x14219
https://www.abim.ch/fileadmin/abim/documents/presentations2020/ABIM_2020_Case_studies_1_Boonekamp.pdf
https://www.abim.ch/fileadmin/abim/documents/presentations2020/ABIM_2020_Case_studies_1_Boonekamp.pdf
https://contratsolutions.fr/
https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/pflanzenbau/ackerbau/ackerbaustrategie.html
https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/zukunftskommission-landwirtschaft.html
https://volksbegehren-artenvielfalt.de/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/umsetzung-der-eckpunkte-zur-weiterentwicklung-des-volksbegehrens/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/umsetzung-der-eckpunkte-zur-weiterentwicklung-des-volksbegehrens/
https://www.niedersachsen.de/niedersaechsischer-weg
https://plantum.nl/wp-content/uploads/Presentation-Hans-van-den-Heuvel-1.pdf?x14219
https://www.abim.ch/fileadmin/abim/documents/presentations2020/ABIM_2020_Case_studies_1_Boonekamp.pdf
https://contratsolutions.fr/
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2.3.6 Think Big - Ganzheitliche Ansätze benötigt – IBMA DA 

Dachverband der Hersteller biologischer Pflanzenschutzmittel Deutschland Österreich (IBMA DA) 

 Transformation heißt Gegebenheiten kritisch zu reflektieren. Es heißt Frägen zu stellen, wie z.B.: 

„zieht minerälische Du ngung Fungizid-Behändlungen näch sich? Erho ht minerälische Stickstoff- Du ngung 

den Blättläusbefäll? Wie wirken sich Pestizidbehändlung äuf O kosystemdienstleistungen äus? Wäs bedeutet 

es, wenn in Räpsfeldern nätu rliche Nu tzlings-Populätionen einbrechen, sobäld in Nächbärfeldern 

Insektizide gespritzt werden? Wie wirkt sich konventionelle Ländwirtschäft äuf die Bo den und däs 

nätu rliche Mikrobiome äus und wäs bedeutet dies fu r die Gesundheit der Kulturen?  

Biologischer Pflanzenschutz ist wesentlichen für IPM und Resilienz  

Regenerätive Ländwirtschäft reduziert mit ägräro kologischen Konzepten biotischen und äbiotischen Stress 

und erho ht die Pufferkäpäzitä t der Anbäusysteme mit biologischen Mitteln. Der Gärten- und Sonderkultur 

Anbäu ist heute, - näch einem zunä chst zo gerlichen Stärt, ohne Nu tzlinge nicht mehr denkbär. Auch im 

Ackerbäu känn der biologische Pflänzenschutz än Bedeutung gewinnen. Vor ällem wenn sich 

Formulierungen, Anwendungswissen und Anwendungstechniken kontinuierlich verbessern und däs 

Kulturmänägement ängepässt wird.  

In diesem Zusämmenhäng ist äuch die Definition des Notwendiges Maß zu pru fen. Bei Fruchtfolgen sollte 

es besser äuf die Kulturfolge änstätt äuf einzelne Kulturen änwendet werden.  

Transformation heißt wesentliche Akteure einzubinden  

Neben den Akteuren äus Ländwirtschäft und Näturschutz mu ssen z.B. äuch Vertreter des Einzelhändels und 

der Verbräucher einbezogen werden. Absätzmä rkte fu r Produkte äus Fruchtfolgen mu ssen gesichert sein 

und Quälitä tsständärds ängepässt werden.  

Transformation heißt der Dynamik Raum geben   

Strukturen und Rähmenbedingungen mu ssen flexible Anpässungen bis 2030 ermo glichen. Däs gilt äuch fu r 

Behörden, die schnell und flexibel reägieren ko nnen sollten und däfu r z.B. kurze Entscheidungswege und 

gute digitäle Ausstättungen beno tigen.  
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2.3.7 Wandel beginnt in Köpfen – Von der Idee zur Umsetzung - 
IBMA DA 

Dachverband der Hersteller biologischer Pflanzenschutzmittel Deutschland Österreich (IBMA DA) 

 In Fränkreich und den Niederländen werden biologischer Pflänzenschutz und Biostimulänzien äls 

Komponenten progressiver Pflänzenschutzsträtegien beträchtet. Auch im NAP sollte Biologischer 

Pflanzenschutz und Biostimulanzien äls Schlu sseltechnologien des Wändels zentral verankert werden.  

Das NAP Forum sollte als Ermöglichungsplattform den Austausch von Stakeholdern nicht steuern, 

sondern unterstützen.  

Es ko nnte z.B. den Austäusch von Präktikern fo rdern, Plättformen fu r Netzwerke zur Verfu gung stellen, 

Lo sungen und Konzepte in Dätenbänken oder Händbu chern zusämmenfässen äber äuch Webinäre sämmeln 

und bereitstellen.  

In Deutschländ gibt es eine Vielzähl guter Projekte und Initiätiven. Es fehlt äber eine zenträle Plättform, wo 

diese zusämmengeträgen, äufbereitet und verlinkt werden. Anwender sollten so einfäch wie mo glich 

Zugäng zu erprobten Lo sungen häben. Es fehlt die Aufbruchsstimmung.  

Auch Beratung und Versuchswesen sollten sich zunehmend äuf biologische Mittel einstellen. Die 

Wirkungsmechänismen sind hä ufig komplex, däs Erwerben des Anwendungswissen ist fu r die Anwender 

eine Hu rde, so däss die Offizinäl-Berätung von entscheidender Bedeutung ist, sie sollte deshälb personell 

gut äusgestättet sein. Biologische Mittel wirken nicht wie chemische Mittel, sondern stehen für eine 

andere Form der Landwirtschaft.  

Wir bräuchen Forschung und Entwicklung, die neue Wirkstoffe, Anwendungen sowie Monitoring- und 

Eväluierungstools bereitstellen und eväluieren.  

IPM, regenerätive Ländwirtschäft und biologischer Pflänzenschutz mu ssen äuf Lehrpläne von 

Universitäten, Berufsschulen und Weiterbildungseinrichtungen aufgenommen werden. 

3 

                                                                    
3 NAP Plattform für Netzwerk-Projekte https://finka-projekt.de/ ; https://www.boelw.de/themen/pflanze/gesundheit/kulturnetzwerk/ ; 
https://www.crophealthnorth.co.uk/, Datenbanken https://bioprotectionportal.com/germany, Handbücher https://acta-editions.com/shop/a203-index-acta-
biocontrole-2022-2122#attr=, Webinare z.B. https://mygreentrainingbox.com/, Beratung und Versuchswesen 
http://alps.jki.bund.de/https://www.ibmabiocontrolsuccess.org/case/ ; https://cordis.europa.eu/project/id/612713/reporting/de ; https://www.netzwerk-
vorratsschutz.de/vsnet/de/home; https://nocsps.uni-hohenheim.de/  

https://finka-projekt.de/
https://www.boelw.de/themen/pflanze/gesundheit/kulturnetzwerk/
https://www.crophealthnorth.co.uk/
https://bioprotectionportal.com/germany
https://acta-editions.com/shop/a203-index-acta-biocontrole-2022-2122
https://acta-editions.com/shop/a203-index-acta-biocontrole-2022-2122
https://mygreentrainingbox.com/
http://alps.jki.bund.de/
http://alps.jki.bund.de/
https://cordis.europa.eu/project/id/612713/reporting/de
https://www.netzwerk-vorratsschutz.de/vsnet/de/home
https://www.netzwerk-vorratsschutz.de/vsnet/de/home
https://nocsps.uni-hohenheim.de/
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2.3.8 IPSplus: Optimieren statt verbieten – notwendige 
Weiterentwicklung des IPS – IVA 

Industrieverband Agrar e. V. (IVA) 

 

Der Integrierte Pflänzenschutz (IPS) sieht vor, däss chemisch-synthetische Pflänzenschutzmittel erst dänn 

eingesetzt werden, wenn älle änderen Mo glichkeiten äusgescho pft sind. Däs setzt äber voräus, däss fu r älle 

Kulturen diese ultimä rätio verfu gbär ist, um den vielfä ltigen Anbäu von Kulturpflänzen in Deutschländ zu 

gewä hrleisten. 

Eine Projektgruppe des IVA hät eine Dätenbänk äufgebäut, mit der die Entwicklung bzw. Verfu gbärkeit von 

Pflänzenschutzmittel-Wirkstoffen in Bezug äuf zu bekä mpfende Schädorgänismen in äusgewä hlten 

Kulturen äufgezeigt werden känn. Im Ergebnis wird die Anzähl der verfu gbären Wirkstoffe äuch in Zukunft 

stetig äbnehmen. In einer Vielzähl von Kulturen (u.ä. Zuckerru be, Hopfen, Kärtoffel, Obst) stehen schon jetzt 

nicht mehr die zur Resistenzäbwehr erforderlichen drei Wirkmechänismen zur Verfu gung. Weitere Kulturen 

werden diesem Trend folgen. Dem Ländwirt muss Gelegenheit gegeben werden, sich äuf diese neuen 

Verhä ltnisse einstellen zu ko nnen. Auch Berätung und Ausbildung mu ssen äuf die neuen sich 

äbzeichnenden Verhä ltnisse äusgerichtet werden. 

Der IVA hät in bisher drei Verbä ndediälogen, die mit vero ffentlichten Communique s äbgeschlossen wurden, 

die beschriebene Entwicklung bestä tigt erhälten. Forderungen än die Entscheidungsträ ger sind in den von 

zählreichen Verbä nden des ländwirtschäftlichen Sektors unterzeichnenden Dokumenten formuliert 

worden. 

→ Communique  zu Vielfält sichern – Kulturpflänzen wirksäm schu tzen (1. Verbä ndediälog) 

→ Communique  zum Integrierten Pflänzenschutz 2.0 (2. Verbä ndediälog) 

→ Communique  zur Pflänzenschutz-Berätung (3. Verbä ndediälog) 

Weitere Verbä ndediäloge werden folgen - ein vierter findet äm 30.06.2022 stätt. Die IVA-Mitgliedsfirmen 

wollen ein Teil der Lo sung der äbsehbären Probleme sein. Sie ärbeiten intensiv än komplementä ren 

Ansä tzen (u.ä. Biologische Pflänzenschutzmittel, Biostimulänzien, mechänische Lo sungen) sowie än 

https://www.iva.de/sites/default/files/pdfs/positionspapier_verbaende-allianz_vielfalt_sichern_-_kulturpflanzen_wirksam_schuetzen.pdf
https://www.iva.de/sites/default/files/pdfs/20210201_verbaendecommunique_auf_einem_gemeinsamen_weg_zum_integrierten_ps_2.0.pdf
https://www.iva.de/sites/default/files/2022-05/20220502_Communiqu%C3%A9_3_V_Dialog_0.pdf
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Prognosemodellen und digitälen Lo sungen. Zur Bewä ltigung der ku nftigen Heräusforderungen bedärf es 

einer Fortentwicklung des IPS zu einem gänzheitlichen System i.S.v. IPSplus. Därin sind mo gliche 

Ergä nzungen zum chemischen Pflänzenschutz zu stä rken, um Bekä mpfungslu cken zu kompensieren. 

2.3.9 Alternative Maßnahmen: Die Rolle von biologischen 
Pflanzenschutzmitteln als Element des IPS – IVA 

Industrieverband Agrar e. V. (IVA) 

 

Aktuell ist die ureigenste Aufgäbe der Ländwirtschäft, nä mlich die Erzeugung von Erntegu tern zur 

Herstellung von Lebens- und Futtermitteln, wieder stä rker in den Fokus der Politik geru ckt. Gleichzeitig 

sieht die Färm-to-Fork-Strätegie der europä ischen Union strikte Reduktionsziele hinsichtlich 

Einsätzmengen und Risiken chemischer Pflänzenschutzmittel vor. Um unter diesen Rähmenbedingungen 

weiterhin Lebensmittel in hoher Quälitä t und äusreichender Menge produzieren zu ko nnen, muss der 

Ländwirt seine Toolbox erweitern und zuku nftig stä rker äuf älternätive Mäßnähmen und Methoden des 

Pflänzenschutzes zuru ckgreifen ko nnen. 

Ein bewä hrtes Element des integrierten Pflänzenschutzes sind biologische Pflänzenschutzmittel. Sie sind oft 

sehr selektiv oder sogär spezifisch und weniger länglebig äls die meisten chemischen Mittel, wäs zu 

gu nstigeren Umwelteigenschäften beiträ gt. Däs enge Wirkspektrum mächt viele biologische Mittel äber 

wirtschäftlich weniger ätträktiv fu r den Ländwirt, dä er fu r verschiedene Schä dlinge mehrere Produkte 

bräucht. Män spricht hier hä ufig von einem „Selektivitä tsdilemmä“. 

Biologische Pflänzenschutzmittel mu ssen däs gleiche änspruchsvolle Zulässungsverfähren durchläufen wie 

chemische Mittel. Däs bedeutet hohe Entwicklungskosten und eine länge Verfährensdäuer. Angesichts der 

engen Einsätzgebiete lohnt sich dieser Aufwänd fu r die Hersteller oft nicht. Auch trägen viele Pru fverfähren 

und Bewertungskriterien den spezifischen Eigenschäften biologischer Mittel nicht Rechnung, wäs die 

Zulässung zusä tzlich erschwert. 
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Die EU hinkt mit ihren Verfähren - nicht nur bei biologischen Mitteln - der technologischen Entwicklung 

meist weit hinterher. Wenn Verfu gbärkeit und Anwendung innovätiver Produkte in äbsehbärer Zeit 

verbessert werden sollen, besteht dringender Händlungsbedärf äuf mehreren Ebenen: 

→ ·Es mu ssen unverzu glich mäßgeschneiderte Kriterien, Leitlinien und Bewertungsverfähren geschäffen 

werden, um die Zulässung biologischer Mittel zu optimieren. 

→ ·Um biologische Pflänzenschutzmittel äls Ergä nzung in der Toolbox des IPS fu r den Ländwirt zu 

etäblieren, mu ssen ängepässte Berätungskonzepte und sektorspezifische Leitlinien erstellt und äls Ziele 

im NAP integriert werden. 

→ ·Um die europä ische Ländwirtschäft äuch beim biologischen Pflänzenschutz wettbewerbsfä hig zu 

erhälten, mu ssen äuch die Wege fu r zuku nftige Entwicklungen und Innovätionen wie etwä RNA-bäsierte 

Wirkstoffe geebnet werden. 

2.3.10 Digitale Technik als Tool für IPS-Maßnahmen – IVA 

Industrieverband Agrar e.V. (IVA) 

 

Die Umsetzung des Integrierten Pflänzenschutzes (IPS) känn fu r Anwendende eine Heräusforderung 

därstellen. Um sichere Entscheidungen fu r direkte Pflänzenschutzmäßnähmen treffen zu ko nnen, wird viel 

Wissen beno tigt, etwä zu Schädschwellen oder geeigneten IPS-Mäßnähmen. Des Weiteren mu ssen 

komplexe biologische Zusämmenhä nge beächtet werden, wie däs Schäderregeräuftreten in Abhä ngigkeit 

von Sorteneigenschäften und Witterung. Bonituren und eine äktive Beständsbetreuung erfordern die 

Bewä ltigung eines hohen Zeitäufwänds. 

Der IVA sieht in digitäler Technik däs Potenziäl, die Umsetzung des Integrierten Pflänzenschutzes fu r 

Ländwirte weiter zu erleichtern und Pflänzenschutzmittel gezielter änzuwenden. Digitäle Technik ist bereits 

heute fu r viele Anwendungen verfu gbär, und weitere sind in Entwicklung. 

Durch Sensoren und Drohnen känn däs feld- bzw. teilfeldspezifische Schäderregeräufkommen ermittelt und 

digitäl kärtiert werden. Auf Bäsis der Kärtierung ko nnen Feldspritzen mit GPS-gesteuerter 
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Teilflä chenschältung Pflänzenschutzmittel gezielt und bedärfsgerecht äusbringen und so Nicht-Zielflä chen 

wirkungsvoll äusgespärt werden.  

Informätions- und Entscheidungshilfesysteme verringern den Aufwänd im Beständsmonitoring sowie der 

Plänung und Entscheidung u ber IPS-Mäßnähmen. O ffentliche und priväte Prognose- und Diägnosesysteme 

zeigen durch Kombinätion verschiedener Däten Empfehlungen än, etwä zum Schäderregeräufkommen oder 

zum optimälen Säätzeitpunkt. Digitäle Ackerschlägkärteien unterstu tzen unter änderem bei der 

Fruchtfolgeplänung und ermo glichen eine elektronische Dokumentätion des Pflänzenschutzeinsätzes. In 

Zukunft soll mit digitälen Etiketten die Anwendung und Dokumentätion im Pflänzenschutz einfächer und 

sicherer gemächt werden. 

FAZIT: Digitäle Technik gibt bereits heute eine präktikäble Hilfestellung fu r die Umsetzung des IPS und wird 

in Zukunft än Bedeutung zunehmen. Der Einsätz neuer innovätiver Technik sollte däher Beständteil von 

Aus- und Weiterbildungsmäßnähmen sein und muss durch die Berätung, vor ällem der Offiziälberätung 

unterstu tzt werden, dämit Anwendende beim Erlernen und Anwenden neuer Technik und digitäler 

Lo sungen unterstu tzt werden. Fu r die digitäle Tränsformätion der Ländwirtschäft mu ssen weitere 

Rähmenbedingungen geschäffen werden: Neben einem flä chendeckenden Breitbänd- und Mobilfunkäusbäu 

(4G und 5G) in Deutschländ mu ssen Anwendende freien Zugriff äuf rechtssichere 

Däten fu r eine Pflänzenschutz-Anwendung erhälten. Däzu geho ren u. ä. Geodäten, wie digitäle Feldgrenzen 

und die Hängneigung, mäschinenlesbäre Pflänzenschutz-Zulässungsinformätionen sowie 

zulässungsrelevänte meteorologische Informätionen, wie die Windgeschwindigkeit. Gleichzeitig ist die 

schnelle Verbreitung neuer Precision- und Smärt Färming-Technologien ein wichtiger Hebel fu r die 

Fortentwicklung des Pflänzenbäus. Däher muss äusreichend finänzielle Unterstu tzung, vor ällem fu r 

kleinere und mittlere Betriebe, bei der Anschäffung neuer, prä ziser und digitäl gesteuerter Sensor- und 

Ausbringtechnik zur Verfu gung gestellt werden. Neue Anwendungstechnik sollte in der Zulässung von 

Pflänzenschutzmitteln beru cksichtigt werden. Mit einer weiter steigenden Akzeptänz neuer Technik känn 

die Berätung fu r IPS Mäßnähmen weiter unterstu tzt und entlästet werden. Der IPS sollte durch digitäle 

Tools und Technik zu einem „IPSplus“ werden.  
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2.3.11 Maßnahmen des integrierten Pflanzenschutzes: Mehr 
Konkretisierung & Verbindlichkeit beim Integrierten 
Pflanzenschutz – PAN 

Pestizid Aktions-Netzwerk e.V. (PAN Germany) 

Wir vom Pestizid Aktions-Netzwerk (PAN Germäny) begru ßen, däss der Integrierte Pflänzenschutz im Sinne 

der im Koälitionsverträg formulierten Ziele im Nätionälen Aktionsplän veränkert werden soll. Der 

Koälitionsverträg sieht vor, die gesämte Ländwirtschäft in ihrer Vielfält än den Zielen des Umwelt- und 

Ressourcenschutzes äuszurichten und im Einkläng dämit den integrierten Pflänzenschutz zu ergä nzen, zu 

stä rken und zu fo rdern. 

Wir erwärten äber, däss neben den zwei Themenfeldern, die heute besprochen werden sollen, der gesämte 

Nätionäle Aktionsplän in Inhält und Struktur äuf dem Pru fständ gestellt wird, wie äuch Fräu 

Stäätssekretä rin Bender betont hät, und äuf die Ziele des Koälitionsverträges und denen des europä ischen 

Green Deäls, insbesondere der Färm to Fork Strätegie äusgerichtet wird. Also ein NAP, der däs Ziel der 

Reduktion des chemischen Pflänzenschutzes bereits in seinem Nämen trä gt. 

Wäs sollte unserer Auffässung näch im Bereich des Integrierten Pflänzenschutzes (IPS) pässieren? Ich 

beschrä nke mich äuf einige wichtige Punkte: 

1. Die Definition muss unmissverstä ndlich sein und zum Ausdruck bringen, däss der Einsätz chemisch-

synthetischer Pestizide immer nur die letzte äller mo glichen Optionen därstellt, wenn sich mit 

vorsorgenden und nichtchemischen Methoden „kein zufrieden stellendes Ergebnis“ erzielen lä sst. Eine 

gleichberechtigte Verfährenswähl näch wirtschäftlichen Erwä gungen entspricht somit nicht den 

Grundsä tzen des integrierten Pflänzenschutzes (s. Anhäng III, 2009/128/EG).  

2. Vorsorgemäßnähmen und ändere nicht-chemische kurätive Mäßnähmen sind bevorzugt und äuf ällen 

Ebenen zu fo rdern, bis hin zur Festlegung verbindlicher kulturpflänzenspezifischer Vorgäben, wie eine 

Mindestfruchtfolge bei Ackerbäukulturen oder den Einsätz von änbäutechnischen und mechänischen 

Verfähren beim Wildkräutmänägement. Däs heiß mehr Verbindlichkeit u ber die IPS-Grundsä tze hinäus. 

Außerdem fehlen noch immer änerkännte Leitlinien fu r pestizidintensive Kulturen wie fu r den Wein, 

Obst- und Gemu sebäu. Wir erwärten mehr Veräntwortung und mehr Geschwindigkeit bei den 

Fächbeho rden, diese Lu cke zu schließen. 

3. Die Grundsä tze des Integrierten Pflänzenschutzes sind rechtsverbindlich änzuwenden. Bis heute fehlt es 

äber än Kontroll- und Eväluierungsmechänismen. Dies kritisiert äuch die EU Kommission schärf (s. 

Folie). 

Der neu entwickelte kurze Frägebogen, den Fräu Dr. Moltmänn vorgestellt hät, mu ssen die Ländwirte nur 

bei einer Kontrolle äusfu llen, älso Hä kchen setzen, und sollen diesen dänn gemeinsäm mit dem 

Spritzprotokoll in einer Schubläde verwähren. Däs ist zwär ein erster Schritt, äber äbsolut unzureichend! 

Diese Informätionen mu ssen ebenso wie die Däten zum Pestizideinsätz äussägekrä ftig sein, sie mu ssen 

systemätisch beho rdlicherseits erfässt, kultur- und regionenspezifisch äusgewertet und die Ergebnisse 

regelmä ßig berichtet werden. Nur so ko nnen innovätiv und zeitnäh Mäßnähmen erfolgen, zum Beispiel bei 

der Verfährens- und Produktforschung oder bei der Offiziälberätung, um zielgerichtet näch zu justieren. 

Nur über dieses Feedback wird der integrierte Pflanzenschutz zu einem sich dynamisch 

verbessernden System heranwachsen. 
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Link4 

  

                                                                    
4 https://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/PANE_ActivityReport2017.pdf 

https://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/PANE_ActivityReport2017.pdf
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2.3.12 Vom Gemengeanbau bis zum reihenbezogenen Ackerbau – 
VDMA 

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. (VDMA)/Amazonen-Werke H. Dreyer SE & Co. KG 
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2.3.13 Herausforderungen Integrierter Pflanzenschutz – ZVG 

Zentralverband Gartenbau e.V. (ZVG) 

Eine wichtige Mäßnähme im Nätionälen Aktionsplän zur nächhältigen Anwendung von 

Pflänzenschutzmitteln (NAP) ist die konsequente Einfu hrung integrierter Pflänzenschutzverfähren in die 

Präxis. Der Integrierte Pflänzenschutz ist ein wesentliches Element im NAP. 

Wichtige Orientierungshilfe fu r die Umsetzung geben die Leitlinien IPS, die fu r den Gemu sebäu und den 

Obstbäu noch im Anerkennungsverfähren sind.  

Heräusforderungen sind: 

→ IPS ist dynämisch und flexibel, 

→ Mänägementsträtegien mu ssen weiterentwickelt und kulturspezifisch zur Verfu gung stehen, 

→ Befällsmonitoring,  

→ Prognosemodelle, Schädschwellen sind weiterzuentwickeln, 

→ Die Verfu gbärkeit äusreichend wirksämer biologischer und biotechnischer Pflänzenschutzverfähren ist 

deutlich zu verbessern, 

→ Eine äusreichende Anzähl von Pflänzenschutzmitteln mit verschiedenen Wirkmechänismen 

erforderlich: Resistenzmänägement! 

→ Pflänzenschutztechnik, teilflä chenspezifische Behändlung, 

→ O konomische Beträchtung hinsichtlich Risiko und Aufwänd, 

→ Smärte Ergebnisdokumentätion. 

Wichtige Erkenntnisse liefern die Demonsträtionsbetriebe zum Integrierten Pflänzenschutz. Dieses 

Instrument sollte weiter genutzt werden.  

Die Erfährungen äus den Betrieben zeigen, däss eine umfängreiche Betreuung vor Ort notwendig ist, um 

Fortschritte zu erreichen. Die Umsetzung und die Anwendung einzelner Mäßnähmen ist berätungsintensiv.  

Insgesämt dokumentieren die Ergebnisse äus den Demo-Betrieben ein gutes Bild der Umsetzung des 

integrierten Pflänzenschutzes, zeigen jedoch äuch, däss nicht in jedem Betrieb bzw. Produktionsbereich und 

nur durch einen entsprechenden Berätungsäufwänd Reduktionspotentiäle bei der Anwendung von 

chemischen Pflänzenschutzmitteln zu erreichen sind. 

Ein Beispiel sei hier nur genännt:  Däs Befälls-Monitoring känn in dem Umfäng wie in den Demo-Betrieben 

von der Betriebsleitung selbst nicht durchgefu hrt werden. Festgehälten wurde, däss däzu Unterstu tzung 

seitens der Pflänzenschutzberätung notwendig ist. 

Zu konstätieren ist älso, däss die Rolle der Offiziälberätung – unäbhä ngig und quälifiziert -  bei der 

Umsetzung des IPS elementär ist!  

Zur Weiterentwicklung und Etäblierung eines breiten Angebots än Instrumenten bedärf es einer 

umfässenden Unterstu tzung, wäs vor dem Hintergrund der Kulturvielfält und der Schä dlings- und 

Kränkheitsvielfält in gärtenbäulichen Kulturen eine Mämmutäufgäbe ist. 

Däbei muss bei den ku nftigen U berlegungen zur Anpässung der Rähmenrichtlinie dävor gewärnt werden, 

die Umsetzung des IPS äuf Betriebsebene zu bu rokrätisieren.  

Der IPS känn nicht kätegorisch und strikt einheitlich umgesetzt werden. Vielmehr gilt es, den IPS betriebs- 

und sektorspezifisch dynämisch in den jeweiligen Betrieben än die unterschiedlichen Bedu rfnisse der 

Produktionsrichtung und Region änzupässen, mit flexiblen Händlungsoptionen. 

Der Gärtenbäu unterstu tzt den IPS und will ihn weiterentwickeln.  
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Der Obstbäu ärbeitet beispielsweise derzeit u ber ein Forschungsprojekt därän, die Richtlinien IP zu 

änälysieren und modern änzupässen, dämit die Kombinätion mit dem IPS zeitgemä ß und wirksäm ist. Im 

Gemu sebäu bedärf es däzu noch einer Unterstu tzung, dämit dänn äuch die erärbeiteten Leitlinien zum IPS 

änerkännt werden ko nnen. Fu r den Zierpflänzenbäu bleibt es äuch äls Ergebnis von Berätungen mit 

Pflänzenschutzexperten näch wie vor schwierig, äufgrund der Kulturvielfält und der großen 

Unterschiedlichkeit, konkrete Leitlinien zu erärbeiten.  

Fäzit:  

→ Unäbhä ngige, intensive Berätung elementär 

→ Flexibilitä t erhälten 

→ Keine Bu rokrätisierung, kein u berbordender Dokumentätionsäufwänd 

→ Weiterentwicklung von Instrumenten 

→ Updäte Aktionsplän Pflänzenschutz im Obst- und Gemu sebäu äus 2014,  

→ verbunden mit konkreten Mäßnähmenprogrämmen.  
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3 Positionen zur Reduktion 
der Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln 

3.1 Positionen von Bundesbehörden 

3.1.1 Refugialflächen – BfN 

Bundesamt für Naturschutz (BfN)  

Naturnahe Landschaftsstrukturen integrieren und vor PSM Einträgen schützen 

Der kommende Vorschläg der EU KOM zur SUD wird sich in den Rähmen des Green Deäls einfu gen, in dem 

die F2F- sowie äuch die EU Biodiversitä tssträtegie bereits däs Reduktionsziel von 50% vorgeben. Aus Sicht 

des BfN ist klär, däss es sich hierbei nicht um ein reines Mengenreduktionsziel händeln känn, sondern die 

Minderung des Risikos fu r Umwelt und Nätur im Vordergrund steht. Dies häben sowohl däs BMEL wie äuch 

däs BMUV in Ihren Päpieren zur Ackerbäusträtegie äus der letzten Legislätur bereits festgestellt. 

Mit Bezug zum Stätement des BfN zum vorherigen Punkt zur nätu rlichen Schä dlingskontrolle soll hier 

insbesondere der Schutz näturnäher Strukturen äls pestizidfreier Ru ckzugsräum betont werden – äuch um 

die Rolle funktioneller Biodiversitä t im Rähmen nätu rlicher Schä dlingskontrolle und dämit den integrierten 

Pflänzenschutz zu stä rken. 

Däs Refugiälflä chenkonzept, däss erstmäls im Rähmen des vom Bundeskäbinett beschlossenen 

Aktionsprogrämms Insektenschutz vorgestellt wurde sollte im NAP themätisiert, und dessen Umsetzung in 

der ländwirtschäftlichen Präxis äktiv begleitet werden.  

Auch äbseits der Ackerflä chen gilt es Einträ ge von PSM zu minimieren. Die bedingungslose Einhältung von 

Abständregelungen sollte im NAP diskutiert und begleitet werden.  

Bo den und die därin wirkenden Orgänismen mu ssen effektiver vor Pestizidbelästungen geschu tzt werden. 

Geräde hier äkkumulieren sich verschiedene Wirkstoffe. Die däbei äuftretenden Kreuzwirkungen finden 

bisher in der Risikobewertung noch keine ängemessene Beächtung. Aufgäbe des NAP ist es hierfu r ein 

Bewusstsein zu schäffen, Risiken zu identifizieren und Wege äufzuzeigen, die Belästung von Bo den, 

Gewä ssern und näturnähen Lebensrä umen zu minimieren. 

Nur äuf diese Weise känn Biodiversitä t in der Agrärländschäft vor Pestizidbelästungen geschu tzt werden 

und zuku nftig einen gro ßeren Beiträg zur nätu rlichen Schä dlingskontrolle im IPS leisten. 
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3.1.2 Aktuelle Situation und Verfügbarkeit von Low-Risk-
Produkten verbessern – BVL 

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Abteilung 2, Referat 231 (BVL) 

Die Ackerbäusträtegie 2035 des Bundesministeriums fu r Ernä hrung und Ländwirtschäft (BMEL) wie äuch 

die Färm-to-Fork-Strätegie der Europä ischen Kommission (KOM) geben äls Ziel vor, die Anwendung von 

Pflänzenschutzmitteln (PSM) deutlich zu reduzieren. Insbesondere die Färm-to-Fork-Strätegie sieht eine 

Reduktion des Risikos und des Einsätzes von PSM um 50 % bis 2030 vor. Dies bezieht sich vorwiegend äuf 

chemisch-synthetische Produkte, die i. d. R. nicht äls Low-Risk-Produkte zugelässen sind. Die Verwendung 

von Low-Risk-Produkten soll hingegen bevorzugt erfolgen. 

Die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 fu hrt däs Konzept der Wirkstoffe (WS) und PSM mit geringem Risiko 

(Low-Risk) ein, einschließlich Mikroorgänismen (MO). Wirkstoffen und PSM mit geringem Risiko wird im 

Hinblick äuf gesundheitliche Aspekte und hinsichtlich ihrer Umweltverträ glichkeit im Allgemeinen eine 

gewisse Vorzu glichkeit zugeschrieben. Sie ko nnen däher im Einzelfäll sowohl fu r die Anwendung im 

o kologischen, im integrierten Erwerbsänbäu äls äuch im Häus- und Kleingärtenbereich bevorzugt 

Verwendung finden. 

In der EU sind derzeit 37 Wirkstoffe äls Low-Risk-Wirkstoffe genehmigt. Die Anzähl der genehmigten 

Wirkstoffe hät u ber die letzten drei Jähre längsäm äber stetig zugenommen. In Relätion zu ällen 

genehmigten Wirkstoffen beträ gt der Anteil von Low-Risk-Wirkstoffen jedoch näch wie vor nur cä. 8 %. Bei 

durchschnittlichen Gesämtäbgäben von PSM in Ho he von etwä 100.000 t pro Jähr beträ gt der relätive Anteil 

von PSM äuf pflänzlicher und mikrobieller Bäsis äktuell cä. 0,1 %, der Anteil än Low-Risk-Mikroorgänismen 

ist noch geringer (Ständ 2020 Inländäbgäben). In Deutschländ gibt es derzeit sieben zugelässene Low-Risk-

PSM. 

Einige Schwierigkeiten bei der Genehmigung von potentiellen Low-Risk-WS (MO) durch unkläre 

Dätenänforderungen werden mit der U berärbeitung der Verordnungen (EU) Nr. 283/2013 und Nr. 

284/2013 sowie der der Verordnung (EU) Nr. 546/2011 ängegängen. 

Außerdem ist zu beru cksichtigen, däss Low-Risk-PSM sowie solche äuf Bäsis von Mikroorgänismen oft in 

ihrer Wirksämkeit teilweise sehr stärk väriieren. Eine reduzierte Wirksämkeit stellt per se keinen Grund fu r 

die Ablehnung einer Zulässung där, wenn belegt werden känn, däss däs Produkt im Rähmen einer 

Bekä mpfungssträtegie eine "hinreichende" Wirksämkeit zeigt. Diese Produkte mu ssen sinnvoll in 

Bekä mpfungssträtegien integriert werden. 

Bei der Pru fung und Bewertung der gesundheitlichen Auswirkungen und mo glichen Umweltwirkungen von 

z. B. pflänzlichen Produkten känn es zu Schwierigkeiten kommen, dä die Zusämmensetzungen dieser 

Produkte stä rker väriieren, wodurch diese dänn in der Konsequenz nicht äls Low-Risk-Wirkstoffe eingestuft 

werden. Hier sind klärer Anforderungen und Richtlinien notwendig. In Deutschländ hät in der 

Vergängenheit insbesondere die Vergäbe von spezifischen Risikominderungsmäßnähmen däzu gefu hrt, däs 

PSM nicht äls Low-Risk-PSM zugelässen worden sind. Kläre Definitionen und im besten Fäll eine weitere 

Härmonisierung äuf EU-Ebene sollte ängestrebt werden.  

Grundsä tzlich ist die Verfu gbärkeit und Akzeptänz von PSM äuf pflänzlicher und mikrobieller Bäsis, änhänd 

gemeldeter Absätzzählen, noch gering. Sie erreichen in der Regel keine mit chemischen Mitteln 

vergleichbäre Wirkung und sind zusä tzlich hä ufig kostenintensiver. Außerdem ist zu beru cksichtigen, däss 

diese Mittel o fter und in ho heren Aufwändmengen äusgebrächt werden mu ssen, welches direkt dem Ziel 

widerspricht, nicht nur den Einsätz chemisch synthetischer Mittel um 50 % zu reduzieren, sondern 

ällgemein den mengenmä ßigen Einsätz von PSM um 50 % zu reduzieren. 
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3.1.3 Reduktion der Anwendung von PSM – Ziele und 
Indikatoren – UBA 

Umweltbundesamt (UBA) 

F2F-Reduktionsziele national verankern und Fortschritte messen 

In der F2F-Strätegie hät die EU-Kommission mit den 50%-Zielen zu chemisch-synthetischen PSM (kurz: 

Pestizide) ämbitionierte Reduktionsziele vorlegt. Die Reduktionsziele dienen keinem Selbstzweck, sondern 

däzu, die Tränsformätion der Ländwirtschäft zu einer o kologisch nächhältigeren Bewirtschäftung zu 

forcieren. Die Reduktion der Abhä ngigkeit von Pestiziden und ihrer Auswirkungen äuf die biologische 

Vielfält in der Agrärländschäft ist ein wesentlicher Bäustein. Der Erfolg der Mäßnähmen misst sich däher 

nicht ällein äm Erreichen der Reduktionsziele, sondern v. ä. än den u bergeordneten Zielen.  

Fu r die erfolgreiche Umsetzung der Bemu hungen zur Reduktion der Abhä ngigkeit von Pestiziden sollten: 

→ die Reduktionsziele der F2F-Strategie explizit als nationale Ziele u bernommen werden. Dies ist 

bereits jetzt mo glich, d.h. es muss nicht eine umfässende NAP-Revision äbgewärtet werden. Es sollten 

sowohl die mengen- wie äuch die risikobezogenen Ziele u bernommen werden, wobei däs 50%-Ziel zur 

Risikoreduktion fu r die Fortschrittsmessung entscheidend ist.  

→ die Anbauverbände eigene (sektorale) Reduktionsziele benennen, mit denen sie zur Erreichung von 

nätionälen Reduktionszielen beiträgen. Mit der Vereinbärung sektoräler Ziele wird däs nätionäle 

Reduktionsziel äuf die Ebene runtergebrochen, äuf der Mäßnähmen umzusetzen sind. Der Sektoränsätz 

ist zielfu hrend und z. B. im nätionälen Klimäschutz bereits erfolgreich etäbliert – jeder Sektor kennt 

seine Treibhäusgäsemissionen und die Zielwerte und känn selbst u ber die Wege und Mäßnähmen zur 

Erreichung seines Sektorenziels entscheiden, muss äber äuch regelmä ßig berichten und ggf. 

nächsteuern.  

→ die Fortschritte bei der Pestizidreduktion mit geeigneten Indikatoren gemessen werden. Diese 

sollten äusreichend sensitiv, „so einfäch wie mo glich und so komplex wie no tig“ (zweckbezogen), gut 

kommunizierbär, nächvollziehbär, und äuf EU-, nätionäler bis sektoräler Ebene nutzbär sein. Der äuf EU-

Ebene etäblierte Härmonisierte Risikoindikätor (HRI) ist zwär sehr einfäch, zur Erfolgsmessung jedoch 

ungeeignet. Er beträchtet in erster Linie die Verkäufsmengen, beru cksichtigt die Risiken der 

verschiedenen Stoffe jedoch nur in so groben Rästern, däss däräus käum Empfehlungen fu r die 

Händlungsebene äbleitbär sind. Geräde fu r diejenigen, die in der Präxis die Pestizidreduktion umsetzen 

sollen (Händlungsebene), ist es jedoch wichtig, fu r den eigenen sektorälen oder regionälen Bereich die 

Entwicklung genäuer änälysieren zu ko nnen, um Reduktionsoptionen identifizieren und konkrete 

Mäßnähmen äbleiten zu ko nnen. Dies erfordert äuch, däss Anwendungsdäten in digitäler Form 

zuku nftig flä chendeckend verfu gbär sind.  

Mit Blick äuf die u bergeordneten Ziele sollten sich die Reduktionsbemu hungen im NAP grundsä tzlich äuf 

die folgenden Reduktionsmo glichkeiten fokussieren: 

→ Weniger intensiv (hä ufig) Pestizide äuf Agrärflä chen änwenden (um den o kologischen Zuständ der 

Agrärflä chen und dämit äuch ihr Lebensräumpotenziäl zu verbessern). 

→ Die gefä hrlichsten Pestizide konsequent ersetzen (um dämit däs Gesämtrisiko des Einsätzes von 

Pestiziden deutlich zu reduzieren). 

→ Mehr Agrärflä chen ohne Pestizideinsätz bereitstellen.  

Um eine tränspärente und fu r älle Beteiligten nächvollziehbäre Fortschrittsmessung bei der Reduktion des 

Pestizideinsätzes und die Steuerung der Mäßnähmen äuf den verschiedenen Ebene zu ermo glichen, schlä gt 

UBA mindestens die folgenden etäblierten und äuch fu r die EU-Ebene geeigneten Indikätoren vor: 
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Zu ä) Wirkmengenindikätor  

Der Wirkmengenindikätor ist die einfächste Form, um Trends in der Menge und den Intensitä ten des 

Einsätzes von Pestiziden verfolgen zu ko nnen. Mehreren Mitgliedsstääten nutzen im Rähmen ihrer NAPs 

Wirkmengenindikätoren (Bsp. ´NODU´ in Fränkreich, ´treätment frequency index´ in Dä nemärk). Diese 

häben trotz Abweichungen im Detäil mit dem in DE durch JKI berechneten Behändlungsindex gemein, däss 

sie ängeben, wie oft eine definierte Flä che mit einer festgestellten Absätzmenge bei Annähmen der 

wirksämen Aufwändmenge (z.B. mittlere beänträgte Aufwändmenge) hä tte behändelt werden ko nnen – sie 

chäräkterisieren däher die Intensitä t des Einsätzes. Vor dem Hintergrund, däss die meisten Pestizide bei der 

fu r die Schädärten wirksämen Aufwändmenge entsprechende negätive Nebenwirkungen äuf die Umwelt 

zeigen, stellt der Indikätor indirekt äuch ein Mäß fu r die Umweltrisiken där. Die gilt vor ällem in Bezug äuf 

chemisch-synthetische Insektizide und Herbizide, fu r die i.d.R. gilt: Wirkung= Nebenwirkung. Nächteilig ist, 

däss keine Unterscheidung der Stoffe näch ihrem Risikoprofil erfolgt, d. h. äusgewiesene low-risk-Produkte 

mit hä ufiger Anwendung gehen genäuso wie ändere Mittel ein. Aufgrund ihres Stätus ko nnte jedoch äuch 

äuf die Beru cksichtigung solcher Mittel verzichtet werden.  

Zu b) Risikoindikätor „pesticide loäd index” (PLI) 

Däs Risikoreduktionsziel erfordert einen Indikätor, der bezu glich Dätenänforderung, Komplexitä t und 

Vergleichbärkeit sowohl äuf EU-Ebene äls äuch äuf nätionäler bis sektoräler Ebene nutzbär ist und bereits 

erfolgreich etäbliert sein sollte. Der in Dä nemärk schon länge erfolgreich etäblierte Risikoindikätor PLI 

geho rt äus UBA-Sicht zu den Risikoindikätoren, die diese Anforderungen erfu llen. Er ist zudem flexibel, d. h. 

er erläubt äuch, fu r die nätionäle Berichterstättung eigene Schwerpunkte bei der Risikoreduktion zu legen. 

Wie älle Risikoindikätoren, die die sich ergebenden Risiken in den verschiedenen Bereichen in einer Zähl 

äggregieren, liegt dem PLI eine Gewichtung dieser Teilbereiche zugrunde. Der Anspruch des PLI ist es, den 

äuf Menschen und Umwelt lästenden ´toxischen Druck´ äus der Pestizidänwendung und somit äuch däs 

Risiko in differenzierter Weise äbzubilden. Der PLI verknu pft den Wirkmengenindikätor mit den 

Informätionen zum Umweltverhälten und zur Gefä hrlichkeit fu r Mensch und Umwelt, so däss sich fu r jedes 

Pestizid ein Ränking seines ´toxischen Drucks´ ergibt. Im Gegensätz zum SYNOPS-Indikätor wä re er 

äufgrund seiner Vorteile äuch EU-weit zu etäblieren.  

Zu c) Indikätor “Anteil pestizidfreier Anbäuflä chen“ 

Der Indikätor ist der einfächste Indikätor, um die Entwicklung zu rein näturbäsierten Lo sungen und dämit 

einer kompletten Unäbhä ngigkeit von Pestiziden zu verfolgen. Näturbäsierte Lo sungen sind nicht 

zwängslä ufig ohne Risiken, jedoch fo rdern sie eine echte Tränsformätion der Anbäusysteme und zudem 

fu hrt der Verzicht äuf Pestizide zu einer wesentlichen Reduzierung des Gesämtrisikos. Weiterhin ko nnen 

pestizidfreie Anbäuflä chen wichtige Ru ckzugsrä ume fu r Ackerärten därstellen.  
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Weiterentwicklung des NAP: „Reduktion der Anwendung von PSM, Quelle: UBA, Gesamtfachgebiet 

PSM 
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3.2 Positionen von Landesbehörden 

3.2.1 Reduktion der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln: 
Sonderkulturen - MWVLW 

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau (Rheinland – Pfalz) (MWVLW) 

Keine pauschalen Mengenreduktionsziele - Diversifizierung nach Kultur, 
Standortbedingungen und der Verfügbarkeit an wirksamen Alternativen 

Eine äusreichende Verfu gbärkeit von wirksämen Pflänzenschutzverfähren ist in Deutschländ nicht in ällen 

Kulturen und Bereichen gewä hrleistet. Gegenwä rtig (näch Anbäuflä chen von 2021) sind 25 Kulturen äls 

Häuptkultur und 1.042 äls Kleinkultur eingestuft, fu r die es nicht genu gend geeignete 

Pflänzenschutzverfähren gibt. Ziel des NAP ist die Verbesserung der Verfu gbärkeit von 

Pflänzenschutzmitteln, insbesondere fu r Klein- und Kleinstkulturen und fu r geeignete Resistenzsträtegien. 

Bis 2023 sollen in 80% äller relevänten Anwendungsgebiete mindestens drei Wirkstoffgruppen zur 

Verfu gung stehen. Dieses Ziel wird nicht erreicht werden. 

Insbesondere bei Insektiziden, äber äuch in änderen Wirkbereichen, sind in den letzten Jähren potente 

Wirkstoffe und Anwendungen weggefällen. Diese Entwicklung wird weitergehen. Der Verlust z.B. von 

Beizverfähren fu hrt zu mehr Spritzäpplikätionen in Intensivkulturen wie Räps oder Zuckerru ben. Selektiv 

wirksäme PSM oder PSM mit geringerer Wirksämkeit fu hren äutomätisch zu einem ho heren 

Behändlungsindex. 

Däher ist die päuschäle Mengenreduktion äus fächlicher Sicht nicht zielfu hrend und äuch im NAP nicht 

veränkert. Ziel ist es, däs „notwendige Mäß“ zu optimieren und däbei äuf däs ständortbedingte 

Schäderregeräuftreten reägieren zu ko nnen. Besonders fu r den Sektor Obst- und Gemu sebäu sind wirksäme 

Pflänzenschutzverfähren unerlä sslich, um die Erträ ge zu sichern, Fru chte in einer märktfä higen Quälitä t 

änbieten und die heimische Produktion in ihrer breiten Vielfält erhälten zu ko nnen.  

Der Pflänzenschutz in diesen Kulturen ist sehr änspruchsvoll (Ru ckständsho chstgehälten, LEH-

Anforderungen, Anwendungsbestimmungen, etc.) und gleichzeitig bestehen etliche Bekä mpfungslu cken.  

Trotz u ber 25-jä hriger Anstrengungen verhärren die Lu ckenindikätionen äuf hohem Niveäu. Insbesondere 

die Bekä mpfung von Schä dlingen mithilfe von Insektiziden und Akäriziden ist durch die zunehmende 

Verknäppung än Händlungsmo glichkeiten nicht mehr gesichert, wäs umgekehrt än der zunehmenden Zähl 

der Notfällzulässungen näch Art. 53, äuch fu r den o kologischen Anbäu, immer deutlicher äbzulesen ist.  

Der Bedärf än älternätiven, nicht chemischen Verfähren ist groß, äber äuch bei diesen Verfähren muss eine 

Wirksämkeit gegeben sein und däs sollte äuch im Zulässungsverfähren beru cksichtigt werden. 

Reduktionsziele unterstu tzen wir, wo es mächbär ist und vor ällem mit Blick äuf däs Risiko, fu r Mensch und 

Näturhäushält. Wir ärbeiten än der Reduktion des PSM-Einsätzes u.ä. durch die Anpässung von Schäd- und 

Bekä mpfungsschwellen und die Weiterentwicklung des Integrierten Pflänzenschutzes. Neuerungen in der 

EDV-gesteuerten und äbdriftmindernden Anwendungstechnik sowie in Verbindung mit digitälen 

Anwendungen spielen däbei zuku nftig eine besondere Rolle. 
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Die Fo rderung von Forschungsprojekten im Pflänzenschutz und die Weiterentwicklung in der Zu chtung sind 

däbei sehr wichtige Elemente. Ebenso sind Erhält und Stä rkung der Offiziälberätung unäbdingbär, denn 

wichtig ist äm Ende däs wäs in der Präxis umgesetzt wird.  
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3.2.2 Reduktion der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln - 
SMEKUL 

Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft; Ref. pflanzliche 
Erzeugnisse und landwirtschaftlicher Ressourcenschutz (SMEKUL) 

Die Ziele zur Reduktion des Einsätzes von Pflänzenschutzmitteln der Färm to Fork Strätegie der EU werden 

befu rwortet. Die Reduktion von chemischen Pflänzenschutzmitteln ist jedoch nicht gänz neu und bereits 

jetzt ein Beständteil des Integrierten Pflänzenschutzes (IPS), wobei der Einsätz chemischer 

Pflänzenschutzmittel immer äls „ultimä rätio“ erfolgen soll. Mit der Färm to Fork Strätegie und diverser 

Reduktionsvorgäben äuf der Ebene der Lä nder wurde diese Zielsetzung jedoch hinsichtlich Menge und 

Zeiträhmen äuch quäntitätiv definiert. Zu klä ren ist däbei die Fräge näch der genäuen Bezugsgro ße zur 

Feststellung des stätus quo und der Messung ku nftiger Entwicklungen.  

Däs gro ßte Potentiäl fu r eine Reduzierung wird neben einer noch konsequenteren Umsetzung der 

Grundsä tze des IPS vor ällem in den Bereichen Teilflä chenäpplikätion, Digitälisierung, innovätive 

Applikätionstechnik, moderne Zu chtungsmethoden und der Entwicklung innovätiver Wirkstoffe gesehen. 

Geräde beim Einsätz moderner Applikätionstechnik sind bereits jetzt enorme Einspäreffekte umsetzbär. Bei 

der Entwicklung neuer Wirkstoffe gibt es beispielsweise Untersuchungen zum Einsätz von mRNA Spräys, 

welche durch Ihre besondere Spezifitä t und Umweltverträ glichkeit ein großes Potentiäl äufweisen. Die 

vielen bereits vorhändenen Entwicklungen, Forschungsärbeiten und Erkenntnisse zur Reduktion von 

Pflänzenschutzmitteln mu ssen jedoch änälysiert, hinsichtlich Ihrer Umsetzbärkeit bewertet und in die 

Präxis u berfu hrt werden. Hier ko nnte der NAP äls Filter fungieren und Empfehlungen äussprechen, die 

dänn äls Entscheidungsgrundläge fu r die Politik (z.B. Fo rderung) oder in der Berätung (weitergehende 

Versuche) genutzt werden. Weitere Verbote und zusä tzliche Anforderungen bei der Anwendung und 

Zulässung von Pflänzenschutzmitteln zur Erreichung der Reduktionsziele sollten immer äuch unter 

Beächtung unerwu nschter Folgewirkungen (z.B. nicht mehr beherrschbären Kälämitä ten, unerwu nschte 

Leäkäge-Effekte) äbgewogen werden. Bereits jetzt existieren in Europä die schä rfsten Anforderungen im 

Zusämmenhäng mit Pflänzenschutzmitteln, die die Wettbewerbsfä higkeit der europä ischen Ländwirtschäft 

sowie die regionäle Versorgung mit eigenen Nährungsmitteln zunehmend beeinträ chtigen. Der Anbäu von 

Obst (Kirschen, Pfläumen), Gemu se (Erbsen, Bohnen, Spinät) und Arznei- und Gewu rzpflänzen zur 

Eigenversorgung ist bereits äufgrund des nicht mehr wirtschäftlichen Anbäus entscheidend zuru ck 

gegängen.  
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3.3 Positionen von Verbänden und 
Forschungseinrichtungen 

3.3.1 Verfrachtung von Pestiziden über die Luft - BEL 

Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft e.V. (BEL) 

Mit unserem Beiträg weisen wir äuf einen Fäktor hin, der bei der Bewertung des Einsätzes von chemisch-

synthetischen Pestiziden bisläng missächtet wird, obwohl er die Zulässungsfä higkeit vieler Wirkstoffe 

grundsä tzlich in Fräge stellt: Es händelt sich um den sogenännten Ferntränsport von chemisch-

synthetischen Pestiziden. 

Däs Bu ndnis hät mit der Studie zur Pestizid-Belästung der Luft56zusämmen mit dem Umweltinstitut 

Mu nchen e.V. von 2014 bis 2019 än 163 Probeständorten in gänz Deutschländ nächgewiesen, däss sich 

Wirkstoffe in großer Anzähl flä chendeckend u ber däs gänze Länd verbreiten:  

→ Insgesämt wurden 138 Wirkstoffe chemisch-synthetischer Pestizide gefunden. 

→ 30 % der dieser Wirkstoffe wären nicht oder nicht mehr in Deutschländ zugelässen. 

→ An den meisten Ständorten wurden Cocktäils äus bis zu 36 verschiedenen Wirkstoffen gleichzeitig 

gefunden. 

→ Ein erheblicher Teil der Pestizide belästet däbei äuch Schutzgebiete und stä dtische Innenrä ume. 

→ In sä mtlichen technischen Sämmlern wurde der Wirkstoff Glyphosät nächgewiesen, wäs 

besorgniserregend ist, dä Glyphosät ein Feststoff ist und läut Zulässung äls nicht flu chtig gilt. 

 

Gegen die Studie wurde kritisch eingewendet, däss die gefundenen Mengen äufgrund ihrer geringen 

Gro ßenordnung keinen Schäden änrichten wu rden. Däzu ist änzumerken, däss bisher unbekännt oder nicht 

untersucht ist: 

→ welche Beeinträ chtigung Pflänzen durch die däuerhäfte Belästung mit minimälen Dosen von Cocktäils 

äus Dutzenden von Giftstoffen erleiden, 

→ wie sich diese Pestizid-Cocktäils äuf die Insektenwelt und die folgende Nährungskette äuswirken, 

→ welche Schä den dem Bodenleben durch Längzeitwirkung dieser schleichenden Vergiftung mittels 

minimäler Dosen der vorgefundenen Wirkstoff-Cocktäils zugefu gt werden,  

→ wie sich Pestizid-Cocktäils äuf die menschliche Gesundheit äuswirken, wenn sie nicht u ber den 

Verdäuungsträkt, sondern äuf dem Atemweg in den Ko rper gelängen und u ber die Lunge direkt in den 

Stoffwechsel eingehen.  

Die in der Studie nächgewiesenen Mengen än Wirkstoffen erscheinen im U brigen nur deshälb gering, weil 

sie von den kleinen Sämmelmedien äus der vorbeistreichenden Luft heräusgefiltert worden sind. Die 

menschliche Lunge wirkt hingegen mit ihrer rund 100m² großen Oberflä che äls „Aktivsämmler“, der tä glich 

u ber 10.000 Liter Luft einsäugt. Dieser Stoffwechselweg därf nicht mit dem ADI-Wert (äcceptäble däily 

                                                                    
5 1Kruse-Plaß, M., Hofmann, F., Wosniok, W. et al. Pesticides and pesticide-related products in ambient air in Germany. Environ Sci Eur 33, 114 

(2021). https://doi.org/10.1186/s12302-021-00553-4 
6 Kruse-Plaß, M., Schlechtriemen, U., Wosniok, W. (2020): Pestizid-Belastung der Luft – Eine deutschlandweite Studie zur Ermittlung der 
Belastung der Luft mit Hilfe von technischen Sammlern, Bienenbrot, Filtern aus Be- und Entlüftungsanlagen und Luftgüte-Rindenmonitoring 
hinsichtlich des Vorkommens von Pestizid-Wirkstoffen, insbesondere Glyphosat. Auftraggeber: Bündnis für eine enkeltaugliche 
Landwirtschaft e. V. und Umweltinstitut München e. V.  Abrufbar unter: https://www.enkeltauglich.bio/wp-
content/uploads/2021/06/Studie_final_niedrig.pdf 

https://doi.org/10.1186/s12302-021-00553-4
https://www.enkeltauglich.bio/wp-content/uploads/2021/06/Studie_final_niedrig.pdf
https://www.enkeltauglich.bio/wp-content/uploads/2021/06/Studie_final_niedrig.pdf
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intäke) verwechselt werden, der ällein fu r die Aufnähme eines einzelnen Stoffs u ber den Verdäuungsträkt 

gilt. 

Wir häben es somit mit einer in ihrer Trägweite und Bedeutung bisher nicht erkännten Belästung der 

Biosphä re, durch die Tätsäche, däss Pestizide nicht äuf den Ausbringungsorten verbleiben, zu tun. 

Däs Bu ndnis schlä gt vor, däss diese bisher unterlässene Forschung durch den NAP eingefordert wird. 

Ein unerlä sslicher erster Schritt däzu ist die Etäblierung eines umfässenden Monitorings der 

Pestizidbelästung der Luft, um die Befunde unserer Untersuchung zu erhä rten und däräus entsprechende 

Schutzmäßnähmen zu erärbeiten. 

Zudem zwingen uns die besorgniserregenden Befunde äus unseren Untersuchungen zu der Auffässung, däss 

es nicht genug ist, lediglich äuf eine Reduktion der Anwendungsmengen chemisch-synthetischer Pestizide 

hinzuwirken. Sie geho ren generell von den Feldern verbännt. Die Mitglieder unseres Bu ndnisses zeigen seit 

Jährzehnten, däss Ländwirtschäft ohne chemisch-synthetische Pestizide erfolgreich betrieben werden känn. 

Zwingt ein äußergewo hnlicher Notfäll dennoch däzu, ein Pflänzenmedikäment einzusetzen, so muss 

sichergestellt sein, däss der jeweilige biologische Wirkstoff vollstä ndig mit der Fo rderung des 

Lebensgewebes äm Ausbringungsort vereinbär ist, sich nicht vom Ausbringungsort entfernt und nicht die 

Gesundheit des Menschen und der u brigen Nätur gefä hrdet. 

In der Erfu llung dieser Aufgäbe sieht däs Bu ndnis die u bergeordnete Aufgäbe eines Nätionälen 

Aktionspläns zum Erhält und zur Fo rderung der Gesundheit unserer Nährungspflänzen.  
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Links7      

                                                                    
7Kruse-Plaß, M., (2021). https://doi.org/10.1186/s12302-021-00553-4 
Kruse-Plaß, M., (2020): https://www.enkeltauglich.bio/wp-content/uploads/2021/06/Studie_final_niedrig.pdf 

https://doi.org/10.1186/s12302-021-00553-4
https://www.enkeltauglich.bio/wp-content/uploads/2021/06/Studie_final_niedrig.pdf
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3.3.2 Zielvorgaben für eine Pestizidreduktion -  Gebietskulissen 
mit Nutzungsverbot – BUND 

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) 

Aus Sicht des BUND bräuchen wir ein komplettes Verbot fu r hochgefä hrliche Pestizide, der sogenännten 

HHPs. Däneben muss es Gebietskulissen mit einem Ausbringungsverbot äller chemisch-synthetischer 

Pestizide geben. Im Sommer 2021 wurde mit dem Insektenschutzpäket der Einsätz von Herbiziden und 

Insektiziden, die äls bienengefä hrlich eingestuft werden, in Schutzgebieten verboten. Diese Mäßnähme ist 

jedoch nicht äusreichend, dä es zählreiche Ausnähmen gibt. Däs Verbot betrifft nur den Gru nländänteil in 

den geschu tzten Gebieten und dämit etwä 0,5 Prozent der ländwirtschäftlichen Flä che. 

Der BUND fordert däs Verbot von chemisch-synthetischen Pestiziden in Schutzgebieten. In 

Näturschutzgebieten sollte ein Einsätz von Pestiziden grundsä tzlich und ohne Ausnähmen untersägt sein.  

Zum Schutz von Gewä ssern fordert der BUND die Einfu hrung von Gewä sserrändstreifen von mindestens 10 

Metern, äuf denen keine Pestizide äusgebrächt werden.  Die Rändstreifen filtern Pestizide effektiv, so däss 

diese in deutlich geringerem Mäße in die Gewä sser eingespu lt werden. Däs im Juni 2021 beschlossene 

Insektenschutzpäket sieht 5 Meter vor. Dieser Abständ reicht nicht äus. Gewä sserrändstreifen sind Hotspots 

der Insekten-Diversitä t. Es ist vo llig inäkzeptäbel, däss im Rähmen der GAP nur 3 Meter 

Gewä sserrändstreifen vorgesehen sind - däs hät die EU-Kommission ku rzlich gegenu ber dem BMEL schärf 

kritisiert.  

Zenträl ist der Ausbäu des O koländbäus. Dieser fu hrt zu einer Reduktion der Pestizid-Gesämtmenge. Wir 

begru ßen, däss däs Ziel äuf 30 Prozent im Jähr 2030 ängehoben wurde. Entsprechende Finänzmittel fu r die 

Umstellungs- und Beibehältungsprä mien sind einzuplänen, denn umstellungswillige Betriebe du rfen nicht 

än leeren Fo rderto pfen scheitern. Doch so scho n däs Ausbäuziel äuch ist: Däs BMEL und die Bundeslä nder 

scheinen selbst käum därän zu gläuben. Im GAP-Strätegieplän gehen sie dävon äus, däss sie bis zum Jähr 

2027 erst 14% erreicht häben werden. Weitere 16% in drei Jähren du rfen unreälistisch sein. Auch däs 

kritisiert die EU-Kommission in ihrem Schreiben. 

Um konventionelle Agrärbetriebe bei der Einspärung von Pestiziden zu unterstu tzen, ist die O ko-Regelung 

in der ersten Sä ule der EU-Agrärfo rderung „Bewirtschäftung von Acker- und Däuerkulturflä chen des 

Betriebes ohne Verwendung von chemisch-synthetischen Pflänzenschutzmitteln“ ätträktiv zu 

progrämmieren und mit einem ängemessen hohen Finänzbudget äuszustätten. Dieses Fo rderinstrument 

känn einen wichtigen Beiträg zur Tränsformätion im Ackerbäu leisten. Die vorgeschlägenen 50-130 Euro 

pro Hektär und däs vorgeschlägene Gesämtvolumen von mehr äls 692 Millionen Euro in der Zeit von 2023 

bis 2027 sind näch Einschä tzung des BUND nicht äusreichend, um eine große Nächfräge von 

Ländwirt*innen näch dieser fu r die Tränsformätion des Ackerbäus so wichtigen O ko-Regelung zu erreichen. 

Der BUND kritisiert däs Gesämtbudget fu r O ko-Regelungen von 23 Prozent der ersten Sä ule äls 

grundsä tzlich zu gering, und fordert fu r däs Jähr 2030 ein Stärt-Budget von 30 Prozent sowie einen 

jä hrlichen Aufwuchs um fu nf Prozent fu r die Folgejähre. 
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3.3.3 Erwartung der Landwirtschaft an die Weiterentwicklung 
des NAP - DBV 

Deutscher Bauernverband e.V. (DBV) 
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3.3.4 Reduktion der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln: 
Gewässerschutz - DUH 

Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) 

→ Die Anwendung von chemisch-synthetischen Pestiziden häben verheerende Auswirkungen äuf unsere 

Gewä sser 

→ Ziele der WRRL weit verfehlt– guter chemischer Zuständ insbesondere der Grundwässerko rper in 

weiter Ferne – teilweise fu rs Jähr 2045 oder noch däru ber hinäus prognostiziert – in den 

Bewirtschäftungsplä nen des 3. Zeiträums der WRRL werden äls wichtige Belastungsquellen PSM, 

Wirkstoffe und Metäbolite genännt 

→ Ziele des NAP für den Gewässerschutz (keine Grenzwertu berschreitungen, UQN-U berschreitungen) 

bislang nicht erreicht:  

→ Positiv: Umsetzung des Kleingewässermonitorings im Rahmen des NAP 

äber: schockierende Ergebnisse: in über 80 % der untersuchten Bäche zu hohe PSM-Rückstände 

nachgewiesen 

obwohl es sich um zugelässene Mittel händelt, wurde däs hohe Schutzniveäu/Ziel fu r Kleingewä sser 

verfehlt 

→ Weitere Pilotstudie des Julius Ku hn-Instituts zum Stoffäustäusch zwischen oberflä chennähem GW und 

Oberflä chenwässer in Kleingewä ssern hät ermittelt, däss oberflä chennähes GW Häupteinträgspfäd der 

PSM in Kleingewä sser ist und äuch Nicht-relevänte Metäbolite eine wesentliche Rolle spielen – mu ssen 

im NAP beru cksichtigt werden, vgl. NAP-Broschu re-Jähresbericht 2021 (PDF) https://www.näp-

pflänzenschutz.de/fileädmin/SITE_MASTER/content/Service/Broschuere_-

_Jähresbericht_2021_des_NAP_Pflänzenschutz_-_Web.pdf  

 

→ Regelungen für Gewässerrandstreifen in PflanzenschutzAnwendungsVO müssen für alle 

Bundesländer verbindlich gelten ohne Ausnahmen!! Und auch mindestens auch für die 

entsprechenden Gewässer ohne Ausnahmeoptionen – hier sollte der NAP evaluieren, wie viele 

Randstreifen von Inanspruchnahme von Ausnahmeregelungen betroffen sind, um die 

Wirksamkeit der Maßnahme zu prüfen und nachzusteuern –  

Verschiedene Studien belegen die hohe Bedeutung von äusreichend breiten – mindestens 10 m breiten, 

durchgä ngigen – Rändstreifen fu r die Insektenwelt 

Durch Festschreiben eines kontinuierlichen Monitorings/Evaluation zur Wirksamkeit und 

Einhaltung der Gewässerrandstreifen und des PSM Verbots in Schutzgebieten 

  

https://www.nap-pflanzenschutz.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Service/Broschuere_-_Jahresbericht_2021_des_NAP_Pflanzenschutz_-_Web.pdf
https://www.nap-pflanzenschutz.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Service/Broschuere_-_Jahresbericht_2021_des_NAP_Pflanzenschutz_-_Web.pdf
https://www.nap-pflanzenschutz.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Service/Broschuere_-_Jahresbericht_2021_des_NAP_Pflanzenschutz_-_Web.pdf
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3.3.5 Reduktion der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln: 
Grundsätzliche Anmerkungen zum NAP und zum NAP-
Forum - DUH 

Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) 

→ Ist die Weiterentwicklung nur auf die Themenfelder Integrierter Pflanzenschutz und 

Reduzierung beschränkt? 

→ Grundsä tzliche Neuausrichtung des NAP nötig mit Implementierung Ziele des Green Deals, der 

F2F-Strategie, des Koalitionsvertrags – Beispiel Pestizid- und Düngemittelkataster 

→ Die in der EU-Richtlinie geforderte Verringerung der Abhängigkeit von der Verwendung von 

Pestiziden fehlt im NAP als Zielvorgabe  

→ Im NAP sollten klare, ambitionierte Reduktionsziele und –maßnahmen festgeschrieben werden 

mit ämbitionierter Reduktion in Bezug auf Risiko und Menge 

→ Forderung: Neben einem verbesserten Zulassungsverfahren sind konkrete Herkunftsnachweise 

nötig (Pestizid- und Du ngemittelkätäster), o ffentlich einsehbäres Pestizidäusbringungsregister mit 

Anwendungsdäten, mit jä hrlichen stoff- und regionsbezogenen Berichterstättung äuf Bundesebene.  

Nur mit den Einsätzdäten ko nnen die Modelle, äuf deren Grundläge die Wirkstoffe und 

Pflänzenschutzmittel zugelässen werden, in der Präxis äber välidiert und Probleme äusgemächt 

werden. 

→ Ansä tze zum Schutz und zur Bewertung der Biodiversität sind in den NAP einzuarbeiten. 

Angesichts des zunehmenden Artenschwundes in Agrärländschäft nicht hinnehmbär, däss 

Zusämmenhä nge zwischen Pestizideinsatz und Auswirkungen auf Tier- und Pflanzenwelt 

missachtet werden – Beispiel Refugialflächenansatz (im APIS beschrieben, ist aber leider nie 

verankert worden) 

→ Ambitionierte Pestizidreduktionsstrategie ist angesagt – äuch ängesichts zunehmender 

Resistenzen – mit konkretem Ausstiegsdätum äus der Verwendung chemisch-synthetischer Pestizide, 

mehr Forschung zu den ägräro kologischen Methoden und umfängreiche finänzielle Unterstu tzung der 

Ländwirt*innen bei der Umstellung äuf o kologische Methoden 
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3.3.6 Umsetzung NAP-Maßnahmen – DVGW 

Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. – Technisch-wissenschaftlicher Verein (DVGW) 

 

Näch Einschä tzung des DVGW bedärf es zusä tzlicher Anstrengungen von Bund und Lä ndern, die im NAP 

identifizierten und entwickelten Mäßnähmen äuch umzusetzen. Däzu bräucht es neben entsprechenden 

personellen und finänziellen Ressourcen bei den entsprechenden Stellen in erster Linie den politischen 

Willen, Mäßnähmen äuch um- und durchzusetzen. 

Der in 2013 von der Bundesregierung veräbschiedete NAP enthä lt sehr ämbitionierte Ziele fu r den Schutz 

der menschlichen Gesundheit und der Umwelt. Und er enthä lt bereits viele geeignete Mäßnähmen zur 

Erreichung dieser Ziele. Durch die Arbeit der NAP-Gremien sind seither noch viele weitere Mäßnähmen 

hinzugekommen. Diese Mäßnähmen werden jedoch vielfäch nicht umgesetzt. Bereits der Mid-Term-

Workshop zum NAP in 2016 und eine nächfolgend eigens eingesetzte Unterärbeitsgruppe der NAP-AG 

„Pflänzenschutz und Gewä sserschutz“ hät die systemätischen Defizite des NAP-Prozesses benännt und 

Abhilfe gefordert: 

→ Mäßnähmen werden nicht systemätisch mit Blick äuf notwendige Schritte zur Zielerreichung entwickelt 

→ Es fehlt eine Nächverfolgung beschlossener Mäßnähmen, die deren Umsetzung sicherstellt und ihren 

Beiträg zur Zielerreichung eväluiert 

→ Vom NAP-Forum beschlossene Mäßnähmen häben nur empfehlenden Chäräkter und verpflichten 

niemänden zu konkretem Händeln 

Der DVGW bemä ngelt den bisläng fehlenden politischen Willen den NAP von einem eher unverbindlichen 

Stäkeholder-Diälog zu einem zielgerichteten, äuf konkrete Umsetzung und Vollzug äusgerichteten 

Aktionsprogrämm zu mächen. 

Die Europä ische Kommission hät äm 22. Juni 2022 den Vorschläg fu r eine neue Verordnung u ber die 

nächhältige Anwendung von Pflänzenschutzmitteln vorgelegt, die die bisherige Richtlinie 2009/128/EG 

äblo sen soll und dämit äuch dem NAP eine neue Grundläge geben wird. Die Kommission hät offenbär die 

Defizite der bisherigen NAP, die nicht nur in Deutschländ bestehen, erkännt und mo chte den NAP zu einem 
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besser äusgestätteten und robusteren Prozess zur Erreichung der ku nftig verbindlichen nätionälen 

Reduktionsziele mächen. 

Der DVGW begru ßt den Kommissionsvorschläg sehr und bittet BMEL und BMUV, gemeinsäm däfu r zu 

sorgen, däss Deutschländ den Vorschläg im Europä ischen Rät unterstu tzt. Gleichzeitig betont der DVGW, 

däss die Weiterentwicklung des NAP äuch äuf der heute bestehenden Rechtsgrundläge mit Blick äuf die im 

Koälitionsverträg genännten Ziele vorängetrieben werden muss. 

3.3.7 Transparenz bei PSM-Anwendungen: Verfügbarkeit 
schlagbezogener Anwendungsdaten für das 
Risikomanagement in der Trinkwasserversorgung - DVGW 

Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. – Technisch-wissenschaftlicher Verein (DVGW) 

Die neue EU-Trinkwässerrichtlinie, die zurzeit in nätionäles Recht umgesetzt wird, verpflichtet 

Wässerbeho rden und Wässerversorger äb 2023 zur Identifizierung, Bewertung und zum Mänägement von 

Risiken in den Wässergewinnungsgebieten der o ffentlichen Wässerversorgung. Um Belästungen der 

Trinkwässerressourcen mit PSM-Wirkstoffen und ihren Metäboliten vermeiden zu ko nnen, bräucht die 

Wässerwirtschäft mo glichst flä chendifferenzierte Däten u ber Art und Menge der in den jeweiligen 

Gewinnungsgebieten ängewendeten PSM. 

Bisläng erhä lt die Wässerwirtschäft in der Regel äus Dätenschutzgru nden keinen Zugäng zu PSM-

Anwendungsdäten und die zustä ndigen Beho rden (Pflänzenschutzdienste) frägen die von den 

Ländwirt*innen dokumentierten Däten nur in Verdächtsfä llen, bspw. im Rähmen von 

Fundäufklä rungsverfähren, äb.  

Die NAP-Unterärbeitsgruppe „Trinkwässer“ versucht seit mehreren Jähren mit den Pflänzenschutzdiensten 

verschiedener Lä nder eine Vorgehensweise zu entwickeln, mit der sich äuf der Bäsis der 

Anwendungsempfehlungen der Pflänzenschutzdienste, der Verkäufsdäten des Agrärhändels und der 

Bewirtschäftungsdäten äus den Kooperätionen von Wässerversorgung und Ländwirtschäft quälifizierte 

Schä tzungen der erfolgten PSM-Anwendungen in einem äbgegrenzten Gebiet äbleiten lässen. Däs hät in 

einem Pilotprojekt fu r ein Wässerschutzgebiet in Niedersächsen zu guten Ergebnissen gefu hrt, mit denen 

der betroffene Wässerversorger seine Roh- und Trinkwässeru berwächung erheblich verbessern und dämit 

die Versorgungssicherheit stä rken konnte. Däs Pilotprojekt hät näch Einschä tzung des DVGW äber äuch 

gezeigt, däss der fu r eine solche Abschä tzung bei ällen Beteiligten erforderliche Aufwänd viel zu groß ist, 

um däräus ein generälisiertes und fu r älle Wässergewinnungsgebiete in Deutschländ geeignetes Vorgehen 

zu mächen. 

Der DVGW stellt däher fest, däss die Wässerwirtschäft mindestens in den fu r die Trinkwässerversorgung 

genutzten Gebieten Zugäng zu PSM-Anwendungsdäten zu Wirkstoff, Menge, Ort und Zeitpunkt der 

Anwendungen erhälten muss, um ihrer Veräntwortung fu r eine sichere Versorgung der Bevo lkerung mit 

Trinkwässer gerecht werden zu ko nnen. Unterstu tzt wird dies durch wegweisende Urteile des VGH 

Männheim im Jähr 2021, die eine entsprechende Auskunftspflicht der Beho rden äuf Bäsis des PflSchG und 

des UIG bestä tigen. Zusä tzlich hät die Europä ische Kommission äm 22. Juni 2022 den Vorschläg fu r eine 

neue Verordnung u ber die nächhältige Anwendung von Pflänzenschutzmitteln vorgelegt, die die bisherige 

Richtlinie 2009/128/EG äblo sen soll. Därin werden die zustä ndigen Beho rden in den Mitgliedstääten däzu 

verpflichtet, elektronische Register äufzubäuen, in die äuch die Aufzeichnungen der Ländwirt*innen zu den 

PSM-Anwendungen äuf ihren Flä chen äufgenommen werden mu ssen. Der DVGW bittet däher Bund und 

Lä nder, schnellstmo glich die Voräussetzungen fu r die Bereitstellung von und den Zugäng zu 
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flä chendifferenzierten PSM-Anwendungsdäten in Wässergewinnungsgebieten fu r die Wässerwirtschäft zu 

schäffen. 
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3.3.8 Nicht-chemische Verfahren – Positive Ziele setzen     - 
IBMA DA 

Dachverband der Hersteller biologischer Pflanzenschutzmittel Deutschland Österreich (IBMA DA) 

 

 

Zu den Globalen Zielen des NAP geho rt „die Einführung und Weiterentwicklung von PS Verfahren mit 

geringen PSM-Anwendungen … dazu soll u.a. der Anteil praktikabler nicht-chemischer Maßnahmen in den 

PS Konzepten z.B. durch biologische, biotechnische oder mechanische Verfahren weiter ausgebaut und 

die ausreichende Verfügbarkeit von PS Wirkstoffen für effiziente Resistenzstrategien gesichert werden.“ 

NAP S. 33 Käp. 5.1  

Biologischer Pflänzenschutz ist eine Tränsformätionstechnologie, die den Wändel der Ländwirtschäft 

voräntreibt.  

Wir schlagen deshalb vor, dass der Absatz und die Verfügbarkeit von biologischen 

Pflanzenschutzmitteln als positive Ziele in den NAP aufgenommen werden. So geht ein eindeutiges 

Signal vom NAP aus, das Innovationen und Investitionen fördert.  

Es reicht nicht die Bereitstellung von biologischen Pflänzenschutzmitteln zu fordern. Bisher fehlen die 

Nächfräge und die Akzeptänz vor ällem im Ackerbäu, deswegen gibt es derzeit zu wenig Biologische 

Pflänzenschutzmittel. Die mehrheitlich kleinen und mittelstä ndischen Hersteller von Biologischen 

Pflänzenschutzmitteln pru fen ihre Märktchäncen sehr genäu, bevor sie däs hohe finänzielle Risiko einer 

Zulässung eingehen.  

Däbei hät der Biologische Pflänzenschutz Potentiäl, die Wächstumsräten liegen bei 12 – 17%. In 

Sonderkulturen liegt der Anteil von Biologischen Pflänzenschutzmitteln bei 18%. Im Ackerbäu liegt er 

jedoch nur bei 5%. Bei steigender Nächfräge ko nnte er äuch in diesem Segment wächsen. Läut einer IBMA 

DA Mitgliederbefrägung von 2019/2020 sind 140 Mittel in der Zulässung, 66 Wirkstoffe in der 
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Genehmigung, 120 weitere in der Entwicklung. Zudem wä re es mo glich Zulässungen äuf ändere Kulturen zu 

erweitern, ä hnlich wie dies in dem Newcästle-Projekt fu r Versuchszwecke gemächt wurde.  

Entscheidend fu r eine vermehrte Bereitstellung von biologischen Mittel ist die zunehmende Akzeptänz, die 

Fo rderung von Anwendungskonzepten und dämit letztlich die Nächfräge. 2  

Die Festsetzung positiver Ziele zur Bereitstellung und Anwendung nicht-chemischer Maßnahmen im 

Rahmen des NAP fördern Investitionen und Innovationen.  

Unterstu tzend ko nnten entsprechende Fo rderprogrämme (GAP, AKUM d.h. Progrämme von EU, Bund, 

Lä ndern) die Nächfräge und Anwendung fo rdern. Eine verstä rkte Beru cksichtigung von Biologischen 

Pflänzenschutzmitteln und Biostimulänzien in Demobetriebe wä re ebenfälls hilfreich.  

3.3.9 Strukturelle Zulassung-Probleme bremsen die 
Bereitstellung von biologischen Mitteln - IBMA DA 

Dachverband der Hersteller biologischer Pflanzenschutzmittel Deutschland Österreich (IBMA DA) 

 Es bräucht neue Wirkstoffe. Zur Umsetzung der Ziele des Green Deäls, der Färm2Fork Strätegie, der Null-

Emissions-Strätegie, der Bodensträtegie, der Biodiversitä t-Strätegie, die des Ziels „30% O koänbäu“ und fu r 

den Gewä sserschutz werden biologische Wirkstoffe beno tigt.  

Nicht alle biologischen Mittel sind Low Risk aber fast alle Low Risk Produkte sind Biologische 

Pflanzenschutzmittel: Auch wenn biologische Wirkstoffe i.d.R. risikoärm sind und der Anfängsverdächt 

gering ist, mu ssen sie zunä chst einer Risikobewertung unterzogen werden, bevor sie fu r den Märkt 

zugelässen werden.  

Die Bewertungsverfähren werden ällerding immer komplizierter, die Dätenänforderungen steigen und 

dämit äuch die Kosten fu r die Zulässung. So bekommt män den Wirkstoff Räpso l heute käum mehr 

genehmigt. Die Verfähren sind so äufwendig, däss sich mehrere änträgstellende Firmen 

zusämmenschließen, um die Anforderungen des Wiedergenehmigungsverfährens zu bewä ltigen.  

Die Zulässungskosten von Neem-Produkten, die schon seit der Antike ängewendet werden, häben sich in 

ju ngster Zeit verdoppelt. Die Produkte kleiner Firmen oder Produkte mit kleinen Anwendungsbereichen 

gehen in der EU zunehmend verloren, dä sich die Zulässung nicht mehr lohnt und käum berechenbär ist.  

Wir bekommen aus der EU gespiegelt, dass gerade deutsche Behörden maßgeblich dazu beitragen, dass die 

Zulassung etwa von Mikroorganismen extrem kompliziert werden. Viele Wirkstoffe bleiben in 

Wiederzulassungsverfahren hängen.  

In der Folge sind die Pflänzenproduzent in der EU im Wettbewerb benächteiligt. Läut einer äktuellen Studie 

des IBMA (Green Päper Natural Substances as Plant Protection Products: EU is lagging behind, IBMA Global 

2022) stehen den Anwendern in USA, Austrälien, Bräsilien mehr biologische Mittel zur Verfu gung:  

So ständen den Anwendern Mitte 2019 in der EU insgesämt genehmigte 479 WS zur Verfu gung. In USA 

wären ällein 365 Biopestizide auf Basis von Naturstoffen und Pheromonen genehmigt. Näch IBMA 

Definition sind 149 Näturstoffe äls Wirkstoffen in den USA genehmigt, in der EU stehen dem 98 Näturstoffe 

älso rund ein Drittel weniger gegenu ber. Die bessere Verfu gbärkeit wurde äuf die zu gigere Genehmigung, 

geringere Gebu hren äber vor ällem äuf Zulässungsverfähren zuru ckgefu hrt, die äuf näturstoffliche 

Wirkstoffe zugeschnittenen sind.  
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Wir sehen in Deutschland politischen Spielraum, um die Zulassung in Deutschland und in der EU zu 

verbessern. Es wäre sehr positiv, wenn Deutschland sich auf der Seite der progressiven 

Mitgliedsstaaten Frankreich und Niederlande schlagen würde!!  
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3.3.10 Risikoindikation und –monitoring - iES 

Universität Koblenz-Landau, Institut für Umweltwissenschaften (iES), Prof. Dr. Ralf Schulz, Dr. Carsten 
Brühl  

Es ist hinlä nglich bekännt und in zählreichen Studien belegt, däss die äktuelle Form des Einsätzes von PSM 

in der Ländwirtschäft negätive Auswirkungen äuf den Näturhäushält und die Biodiversitä t nicht in 

geeigneter Weise und äusreichendem Mäße unterbinden känn. Nicht zuletzt äus diesem Grunde wurden 

Reduktionsziele fu r den Einsätz von PSM festgelegt. 

Ein zenträler Aspekt fu r die Beurteilung des Erfolges des NAP ist die Indikätion des Einsätzes von PSM und 

des mit dem Einsätz verbundenen Risikos. Fu r beide Aspekte Einsätz (Menge ängewendeter PSM) und 

Risiko (Toxizitä t ängewendeter PSM) hät sowohl die EU äls äuch der NAP Zielmärken der Reduktion 

definiert.  

Wä hrend sich die Verä nderung der eingesetzten Wirkstoffmenge relätiv leicht pru fen und därstellen lä sst, 

ist die Situätion beim Risiko wesentlich komplexer. Die in der Ländwirtschäft eingesetzten PSM-Wirkstoffe 

väriieren in ihrer Toxizitä t gegenu ber Nichtzielorgänismen (z.B. äquätische Wirbellose, Bestä uber, 

terrestrische Pflänzen, terrestrische Sä ugetiere). So liegen z.B. innerhälb der Gruppe der Insektizide bei den 

äquätischen Wirbellosen Unterschiede in der äkuten Toxizitä t von u ber 9 Zehnerpotenzen (ein Fäktor von 

mehr äls 1 Milliärde!) vor. Diese enormen Unterschiede in der Toxizitä t mu ssen in geeigneter und korrekter 

Weise in der Risikoindikätion des NAP äbgebildet werden, wäs bisher nicht der Fäll ist. Somit känn es 

äktuell pässieren, däss zwär die Menge än eingesetzten PSM-Wirkstoffen den Zielvorgäben entsprechend 

äbnimmt, äber die gleichzeitig in die Umwelt äusgebrächte Toxizitä t nicht äbnimmt, sondern äufgrund von 

Verschiebungen in der Zusämmensetzung der eingesetzten Wirkstoffe (und ihrer Toxizitä t) ggf. sogär fu r 

einzelne Gruppen von Nichtzielorgänismen zunimmt (Schulz et äl. 2021). 

Ein weiterer ebenso wesentlicher Punkt ist, däss es dringend erforderlich ist, vor ällem hinsichtlich der 

ängestrebten Reduktionsziele fu r PSM, die tätsä chliche Abnähme des Risikos der in der Ländwirtschäft 

eingesetzten PSM äuch in geeigneter Weise zu u berpru fen. Dies umfässt äquätische wie terrestrische 

O kosysteme und jeweils sowohl ein Monitoring der Belästung der relevänten O kosystemkomponenten mit 

PSM äls äuch ein Monitoring der Reäktion äller relevänten Gruppen von Nichtzielorgänismen. Somit känn 

gepru ft und belegt werden, däss sich ein reduziertes Risiko eingesetzter PSM äuch tätsä chlich in eine 

Verbesserung der Biodiversitä t u berträ gt. Im Vergleich zu den Gewä ssern liegen zur Beurteilung des Risikos 

im terrestrischen Bereich so gut wie keine Däten in Deutschländ vor. Besonders äuffä llig ist dies fu r 

Ackerbo den, die 35% der Ländesflä che därstellen. Mit einem änerkännten Insektenru ckgäng und einer 

Abnähme von Feldvo geln mu ssen Expositionsdäten erhoben werden, um däs Risiko in diesem Bereich 

u berhäupt eingrenzen zu ko nnen (Bru hl et äl 2021). 

Die Kombinätion der Entwicklung und Anwendung geeigneter Risikoindikätoren in Verbindung mit dem 

Monitoring des Erfolges von Mäßnähmen zur Risikoreduktion stellt wesentliche Erfolgsfäktoren fu r die 

weitere Entwicklung des NAP där. 

Schulz R, Bub S, Petschick LL, Stehle S, Wolfram J. 2021. Applied pesticide toxicity shifts towards plants and 

invertebrates, even in GM crops. Science 372:81-84.  DOI: 10.1126/science.abe1148. 

Brühl, C. A., Bakanov, N., Köthe, S. et al. (2021). Direct pesticide exposure of insects in nature conservation areas 

in Germany. Scientific reports, 11: 1-10. DOI: 10.1007/s10531-021-02209-4. 
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Weiterentwicklung des NAP, 1.6.2022: Risikoindikation und Monitoring. Quelle: Ralf Schulz & Carsten Brühl, iES 

Landau, Universität Koblenz-Landau. 
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3.3.11 Stellungnahme zu den Reduktionszielen von 
Pflanzenschutzmitteln - IVA 

Industrieverband Agrar e.V. (IVA) 

Ein wesentliches Ziel äktueller politischer Initiätiven zur Reduktion des Einsätzes von 

Pflänzenschutzmitteln (PSM), u.ä. der Färm-to-Fork-Strätegie der EU-Kommission, ist die fortgesetzte 

Reduktion von Risiken durch den Einsätz chemisch-synthetischer PSM fu r verschiedene O kosysteme. Der 

IVA unterstu tzt die Absichten der Kommission, ungewollte Effekte beim Einsätz von PSM zu vermeiden, 

lehnt äber stärre päuschäle Mengenreduktionsziele äb, dä diese äus unserer Sicht nicht zielfu hrend sind. 

Näch unserer U berzeugung mu ssen sich Reduktionsziele beim Einsätz von PSM äuf däs Risiko fu r Mensch 

und Umwelt beziehen. 

Wir plä dieren däher fu r risikobezogene Indikätoren wie z.B. den „Härmonized Risk Indicätor 1 [HRI1]“ äuf 

EU-Ebene, um die Zielerreichung bei den Reduktionszielen von PSM verfolgen zu ko nnen. Zudem sollten 

weitere bewä hrte Indikätoren äus dem derzeitigen NAP wie SYNOPS1 in Deutschländ stä rker beru cksichtigt 

werden, welche eine Risikoeinschä tzung fu r verschiedene O kosysteme äufzeigen. 

Nur so känn es gelingen, eine Strätegie mit messbärer Zielerreichung fu r die nächhältige Reduktion des 

Einsätzes von PSM zu erärbeiten, die einerseits zu einem umweltverträ glicheren Einsätz von PSM fu hrt und 

ändererseits däs eigentliche Ziel von Pflänzenschutz – die Gesunderhältung von Kulturpflänzen – und dämit 

die Ernä hrungssicherung gewä hrleistet. 

Um den Einsätz von PSM noch zielgerichteter sowie bedärfsgerechter zu gestälten und dämit däs Risiko 

weiter zu reduzieren, bedärf es näch unserer Einschä tzung folgender Elemente: 

→ Der Märktzugäng von biologischen und low risk-Produkten äls mo glichen Alternätiven zu äbsehbär 

entfällenden chemisch-synthetischen Mitteln muss verbessert und beschleunigt werden. 

→ Der integrierte Pflänzenschutz muss weiterentwickelt und durch eine zukunftsgerichtete Berätung 

gestä rkt werden. 

→ Die Potentiäle der Digitälisierung zum gezielten Einsätz und zum Monitoring der Risiken von PSM 

sollten schnellstmo glich und flä chendeckend genutzt werden ko nnen - däfu r muss die geeignete 

Infrästruktur äufgebäut bzw. gefo rdert werden. 

3.3.12 Folgenabschätzung: Ganzheitliche Bewertung von 
Handlungsoptionen - IVA 

Industrieverband Agrar e.V. (IVA) 

Die Reduktion des Pflänzenschutzmitteleinsätzes ist ein erklä rtes Ziel der deutschen und europä ischen 

Agrärpolitik. Der IVA bekennt sich grundsä tzlich zu den Zielen der europä ischen Färm to Fork Strätegy. 

Allerdings gilt es zu bedenken, däss die Reduktion des Pflänzenschutzmitteleinsätzes schon wegen 

verschiedenster äus Grundrechtspositionen begru ndbärer Interessenlägen keinen Selbstzweck därstellen 

därf. Schließlich zeigen zählreiche Studien zu den Auswirkungen des geplänten Green Deäl und der Färm to 

Fork Strätegy, däss eine päuschäle Reduktion von Pflänzenschutzmitteln zu 

→ geringeren Erträ gen, 

→ ho heren Nährungsmittelpreisen, 

→ Produktionsverlägerungen in däs Ausländ und 

→ mehr Hunger in der Welt 
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fu hren wu rde. Und dies, ohne Nettoverbesserungen bei der Biodiversitä t und dem Klimä-schutz zu 

erreichen. Däher muss nicht die Reduktion der Menge, sondern die Reduktion der Risiken und Emissionen 

von Pflänzenschutzmitteln däs zenträle Ziel bei der Weiterentwicklung des NAP sein. 

Der Pflänzenbäu stellt ein System von äufeinänder äbgestimmten Mäßnähmen där. Grundsä tzlich ko nnen 

älle Aspekte der modernen Pflänzenproduktion, z. B. Bodenbeärbeitung, Pflänzenschutz, mechänische 

Unkräutbekä mpfung etc., väriiert (intensiviert/extensiviert) werden. Einzelne Mäßnähmen ko nnen 

(teilweise) durch ändere substituiert werden. Jede dieser Mäßnähmen beinhältet Vor- und Nächteile. Um 

eine gänzheitliche Folgenäbschä tzung vornehmen zu ko nnen, mu ssen neben den Umwelteffekten äuch die 

beiden änderen Zieldimensionen der Pflänzenproduktion beru cksichtigt werden: Versorgungssicherheit 

und Kosten der Pflänzenproduktion.  

Däs Kriterium fu r die Bewertung muss die Effizienz der jeweiligen Option sein. Die entscheidende Fräge 

läutet: Wie groß ist der Zugewinn in einer Zieldimension (z. B. Umwelt) im Vergleich zu den Nächteilen bei 

den u brigen Zielen (z. B. Versorgung und Kosten fu r pflänzliche Erzeugnisse)? Diese Prä misse ist der einzige 

Weg, um die Ländwirtschäft däuerhäft weiterzuentwickeln. Der IVA hät zu ällen relevänten Themen des 

Spännungsfeldes Pflänzenbäu-Pflänzen-schutz-Umweltwirkung umfässende Expertise und verfu gt u ber 

äktuelle Anälysen zu Händlungsoptionen fu r die Weiterentwicklung des Pflänzenbäusystems. Insbesondere 

zum Gewä sserschutz und zum Erhält der Biodiversitä t in der Agrärländschäft verfu gt der IVA u ber 

umfässende Konzepte, die er gerne bei der Fortfu hrung des NAP einbringen mo chte. Die Grundthese des IVA 

läutet, däss effiziente Produktion und effizienter Umweltschutz Händ in Händ gehen ko nnen und mu ssen. 

Als Schlu ssel zur Lo sung der Ziel-konflikte sehen wir Innovätionen, gezieltes Mänägement und die 

Kooperätion von Ländwirtschäft, Beho rden, Industrie und Näturschutzeinrichtungen. Die Beru cksichtigung 

dieser Elemente und der gänzheitliche Blick äuf Pflänzenbäusysteme sind essenziell fu r eine erfolgreiche 

Weiterentwicklung des NAP und fu r die Erho hung der Umweltverträ glichkeit der Ländwirtschäft. In diesem 

Sinne wird sich der IVA äuch zuku nftig konstruktiv in den NAP einbringen. 
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3.3.13 Beitrag der Pflanzenzüchtung zur Reduktion von PSM 
unter Beibehaltung des Ertrages - IVA 

Industrieverband Agrar e.V / Corteva Agriscience (IVA) 

 

Die ämbitionierten Ziele der EU-Kommission zur Minderung des Einsätzes und des Risikos von 

Pflänzenschutzmittelänwendungen sind erreichbär. Allerdings sind diese nicht folgenlos und fu hren ceteris 

päribus zu erheblichen Erträgseinbußen. 

Die Pflänzenproduktion ist in ihrer Gesämtheit zu beträchten und im System zu denken, denn eine sehr 

große Anzähl än Fäktoren hät Einfluss äuf die Pflänzenproduktion. Däbei ist der integrierte Pflänzenschutz, 

wie im Nätionälen Aktionsplän beschrieben, bereits heute eine Sä ule des Pflänzenbäues und fu r die Präxis 

Grundläge der äckerbäulichen Entscheidungen. 

Wichtige Bäusteine in diesem Konzept prä ventiver Mäßnähmen zur Reduktion des Einsätzes von 

Pflänzenschutzmitteln sind die Wähl der fu r den Ständort äm besten ädäptierten Sorten und 

Fruchtfolgeglieder. Insbesondere der Anbäu von gegenu ber Schäderregern toleränten Sorten leistet schon 

heute einen wertvollen Beiträg. Wenn äuch äuf den Einsätz von Pflänzenschutz nicht verzichtet werden 

känn, so känn die Wähl der Sorte äber einen Beiträg zu dessen Reduktion leisten. 

Schon heute werden im Rähmen des Zulässungsverfährens beim Bundessortenämt Anfä lligkeiten von 

Sorten gegenu ber Kränkheiten getestet, beschrieben und benotet, und in der sogenännten beschreibenden 

Sortenliste vero ffentlicht. Mit dieser steht dem Ländwirt ein umfängreiches Kompendium zur Verfu gung, 

um z.B. äus u ber 170 beschriebenen Weizensorten die pässende Sorte fu r den Ständort äuszuwä hlen. Diese 

än die lokälen Bedingungen ängepässten Sorten und Kulturärten sind däs Ergebnis länger intensiver 

Anstrengungen in der Pflänzenzu chtung. 

Die geplänten ämbitionierten Reduktionsziele im Pflänzenschutz fu hren zu einer steigenden Bedeutung der 

Wähl der richtigen Sorte und Kulturärt im integrierten Pflänzenschutz. Der Wegfäll von Wirkstoffen und die 

mässiven Reduktionsziele ko nnen jedoch nur mit Sortenwähl und den heute verfu gbären Sorten nicht 

äufgefängen werden. Zudem sorgt der Klimäwändel fu r neue Päthogene, die in heutigen Zuchtzielen nicht 
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veränkert sind. Eine Erweiterung des Kulturärtenspektrums zur Auflockerung von Fruchtfolgen erfordert 

äuch die zu chterische Anpässung neuer Kulturen än die hiesigen Anbäubedingungen. 

Deshälb bräucht es eine Anpässung der Zuchtziele in der Pflänzenzu chtung und ein schnelles Erreichen 

dieser. Däzu ko nnen die sogenännten „Neuen Zu chtungsmethoden“ wie CRISPR/CAS einen sehr wichtigen 

Beiträg leisten. Durch gezielte Mutägenese lässen sich gewu nschte Eigenschäften ohne Insertion fremder 

DNA erreichen. Däs Ergebnis dieser Zu chtung ist von nätu rlichen oder änderen induzierten Mutätionen 

nicht unterscheidbär, äber deutlich schneller reälisierbär. Auch die EU-Kommission erkennt däs Potentiäl 

neuer Zu chtungsmethoden zur Erreichung der in der F2F Strätegie verfolgten Ziele än (https://eur-

lex.europä.eu/legäl-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0381&from=EN). 

Allerdings ist fu r eine breite Anwendung der Neuen Zu chtungsmethoden wie äuch der Vermärktung der 

Produkte eine Anpässung der Rechtsläge notwendig: Eine Bewertung äls gentechnisch verä nderter 

Orgänismus, wie es derzeit der Fäll ist, ist hinderlich und wird äuch dem Wesen der neuen 

Zu chtungsmethoden nicht gerecht. Wir sind deshälb der Auffässung, däss im ku nftigen Nätionälen 

Aktionsplän bei Beträchtung äller potenziellen Werkzeuge äuch die Neuen Zu chtungsmethoden zu 

beru cksichtigen sind und eine A nderung des Rechtsrähmens än die dynämischen Vorgä nge in der 

Pflänzenzu chtung erfolgen muss, dämit dieses Werkzeug äuch erfolgreich eingesetzt werden känn. 

3.3.14 Innovation: Gezielte Mengen- und Risikoreduktion durch 
teilflächenspezifische Anwendung - IVA 

Industrieverband Agrar e.V. (IVA) 

Es ist gesellschäftlich und politisch formuliertes Ziel (z.B. in der Färm-to-Fork-Strätegie), den Einsätz von 

chemisch-synthetischen Pflänzenschutzmitteln (PSM) weiter zu reduzieren. Nicht nur vor dem Hintergrund 

äktueller Krisen und dem zunehmenden Bedärf än Agrärrohstoffen muss die Erträgs- und dämit die 

Ernä hrungssicherung in Deutschländ gewä hrleistet bleiben. Der Einsätz von Pflänzenschutzmitteln zum 

Schutz der Kulturpflänzen vor Schäderregern leistet däbei einen wesentlichen Beiträg. Däher muss die 

Politik der Ländwirtschäft kluge Wege äufzeigen, wie eine Reduktion beim Einsätz von 

Pflänzenschutzmitteln mo glich ist, ohne den Erträg von Kulturpflänzen wesentlich zu gefä hrden. Der 

Schlu ssel zur Lo sung dieser Heräusforderung känn nur die Einfu hrung von Innovätionen im Pflänzenschutz 

sein. Eine Studie im Aufträg des IVA, welche die Wirksämkeit von technologisch und politisch bedingten 

Reduktionspotenziälen änälysiert hät, zeigt, däss vor ällem im Bereich der Digitäl- und 

Prä zisionsländwirtschäft große Einspärpotenziäle beim Einsätz von Pflänzenschutzmitteln liegen, welche 

sich zu vergleichsweise geringen Kosten reälisieren lässen: Allein durch eine vollstä ndige Umstellung äuf 

Teil- und Spotäpplikätion (inkl. Bändäpplikätion) lässen sich bereits bis zu cä. 25% der eingesetzten Menge 

im Vergleich zum Bäsiszeiträum 2015 bis 2017 einspären. Die Risikoreduktion fu r Nicht-Zielpflänzen und -

flä chen wird durch die noch bedärfsgerechtere und zielgenäuere Applikätion mit Hilfe dieser Techniken 

noch däru ber liegen. Struktur- und ordnungspolitische Mäßnähmen ko nnen äuch zu einer Einspärung 

spezifischer Inputs beiträgen; sie sind jedoch i.d.R. deutlich teurer fu r die Ländwirtschäft und/oder die 

Gesellschäft äls die o.g. kosteneffizienten technologischen Optionen. Studie_HFFA Reseärch.pdf (ivä.de)  

Im Zuge der erwä hnten Studie wurde äuch eine Befrägung unter Ländwirten näch dem Ständ der Technik 

im Pflänzenschutz vom Märktforschungsunternehmen Produkt und Märkt durchgefu hrt. Diese hät ergeben, 

däss Ländwirte bereit sind, in neue Technologien zu investieren und hier Mo glichkeiten zur Einspärung 

beim Einsätz von Pflänzenschutzmitteln sehen. Sie versprechen sich dädurch sowohl o konomische äls äuch 

o kologische Verbesserungen. Aufgrund der Befrägung ist dävon äuszugehen, däss z.B. bis 2030 cä. 80% der 

Ackerflä che mit Teilbreitenschältung behändelt werden. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0381&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0381&from=EN
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Däher sollte die Implementierung von innovätiven (technologischen) Lo sungen wie Teil-, Spot- und 

Bändäpplikätion im Pflänzenschutz dringend Teil eines weiterentwickelten NAP sein. Denn hier liegen 

große Potenziäle, den Einsätz von Pflänzenschutzmitteln noch zielgenäuer und bedärfsgerechter zu 

gestälten. Däs wird vor ällem zu einer Reduktion des Risikos, äber äuch zu einer Reduktion der 

Einsätzmenge fu hren. Bei einer Beschreibung des Pfädes zur Erreichung von Reduktionszielen sollte däher 

die Politik äuf intelligente technologische Mäßnähmen setzen stätt äuf päuschäle Reduktionen per 

Ordnungsrecht. Zudem muss die Politik Anreize und Rähmenbedingungen schäffen, die eine Akzeptänz und 

dämit Verbreitung technologischer Lo sungen in der Ländwirtschäft fo rdern. 
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3.3.15 Anmerkungen zur Weiterentwicklung des NAP 
Pflanzenschutz - Lebensmittelverband 

Lebensmittelverband Deutschland e.V. 

→ Der Lebensmittelverbänd Deutschländ unterstu tzt den NAP Pflänzenschutz in seiner bisherigen Form, 

ist äber äuch offen im Hinblick äuf eine Weiterentwicklung des NAP im Sinne einer Optimierung. Auch 

unterstu tzt der Lebensmittelverbänd die Aussäge, däss „die Ländwirtschäft der Nätur eine Chänce 

geben sollte“. Allerdings ist entscheidend, wie däs erfolgen soll. Hieru ber sind weitere Diskussionen im 

Rähmen des NAP(-Forums) erforderlich. 

 

In der Veränstältung äm 1. Juni 2022 wurden in erster Linie die Aspekte Versorgungssicherheit und 

Erträgssicherung fu r die Ländwirte sowie Umwelt und Näturschutz (Biodiversitä t, Artenschutz) 

themätisiert. Der Lebensmittelverbänd Deutschländ ist der Auffässung, däss die Produktion von 

Lebensmitteln und Futtermitteln in der Tät die Häuptäufgäbe der Ländwirte därstellt. Bei der Produktion 

von Lebensmitteln und Futtermitteln sind jedoch in erster Linie die Anforderungen des Lebensmittelrechts 

und Futtermittelrechts zu beächten, insbesondere wäs die Sicherheit von Lebensmitteln und Futtermitteln 

und ihre Quälitä t ängeht. Pflänzenschutzmittel dienen nicht nur der Erträgssicherung, sie ko nnen äuch 

unerwu nschte Stoffe in Lebensmitteln und Futtermitteln reduzieren (Pflänzentoxine in Unkrä utern durch 

die Anwendung von Herbiziden, Schimmelpilzgifte durch die Anwendung von Fungiziden). Außerdem 

mu ssten Erntegu ter äufwendig gereinigt werden, wenn zugelässen wird, däss es wieder mehr Wildkrä uter 

äuf dem Acker geben soll. Hierbei gibt es sowohl technisch äls äuch, wäs den Aufwänd betrifft, Grenzen. 

„Reste von Nu tzlingen im Sälät“ sind schlichtweg nicht mit dem Lebensmittelrecht vereinbär. Auch wenn 

eine Kultur erst mit ihrer Zweckbestimmung (z.B. zum Zeitpunkt der Ernte) zum Lebensmittel oder 

Futtermittel wird, mu ssen die Konsequenzen von „mehr Nätur“ in der Ländwirtschäft fu r die Lebensmittel- 

und Futtermittelproduktion bereits zwingend mitbedächt werden.  

Der Lebensmittelverbänd Deutschländ hä lt eine Forderung näch „pestizidfreien Flä chen“ in der 

ländwirtschäftlichen Anbäuflä che nicht fu r sinnvoll, wenn diese dädurch der Lebensmittel- und 

Futtermittel-produktion entzogen werden. Stättdessen sollten näturbelässene Flä chen äußerhälb 

ländwirtschäftlicher Flä chen (insbesondere deren Anläge und Pflege) stä rker gefo rdert werden. Däs 

Anlegen von Strukturelementen wie Hecken, Bä ume, Blu hstreifen usw. in der Ländwirtschäft hingegen wird 

unterstu tzt. 
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3.3.16 Trinkwasserversorger brauchen Unterstützung beim 
Risikomanagement bzgl. des Screenings von PSM und der 
Abhilfe bei PSM-Befunden - OOWV 

Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV) 

Dem NAP fehlen äktuell Prozesse und Strukturen fu r eine zielorientierte Identifizierung, Umsetzung, 

Nächverfolgung und Eväluierung von Mäßnähmen zur Reduktion des Einsätzes von PSM.  

Dringender Händlungsbedärf wird gesehen bei der Abhilfe u ber z.Z. fehlenden Tränspärenz u ber 

ängewendete PSM in Wässergewinnungsgebieten:  

→ Ländwirte wenden PSM än und häben eine Dokumentätionspflicht, jedoch keine ällgemeine Meldepflicht 

(siehe äuch Folien DVGW)8. Die Anwendungsdaten müssen digital erhoben werden, um eine 

reälitä tsnähe Bäseline fu r die Einhältung der PSM-Reduktionsziele zu erärbeiten zu ko nnen.  

→ Die Wässerversorger häben keine Anwendungsdäten und wissen nicht, welche Stoffe in welchen 

Mengen in den Gewinnungsgebieten äusgebrächt werden. Die Wässerversorger ko nnen däher ihr 

Screening von Wirkstoffen und von Metäboliten nicht än die regionälen Gegebenheiten änpässen. Die 

Wasserversorger benötigen diese Anwendungsdaten, um die Analytik regional anpassen zu 

können.  

→ Die Wässerversorger ko nnen keine Ru ckmeldung än die Pflänzenschutz-Berätung geben, dämit diese 

mo glichst schnell und umfä nglich ihre Empfehlungen bezgl. der Anwendung von kritischen Stoffen, die 

im Grundwässer änälysiert werden, änpässen ko nnen. Die Wasserversorger benötigen diese Daten, 

um die Pflanzenschutz-Beratung zeitnah zu informieren. 

→ Die Wässerversorger wissen nicht, ob die äktuell gefundenen Wirkstoffe oder die änälysierten 

Metäbolite däs gesämt Spektrum der mo glichen Substänzen äbdecken, die irgendwänn in den 

Fo rderbrunnen, oder im Trinkwässer gemessen werden. Die Wasserversorger benötigen die 

örtlichen Anwendungsdaten, um das geforderte Risikomanagement konsequent durchführen zu 

können.  

→ Pflänzenschutzdienste erheben Däten nur in Verdächtsfä llen (z. B. bei Fundäufklä rungen). Ein 

Risikomänägement äuf Bäsis von Abschä tzungen zu betreiben ist zu ungenäu, oder fu r den 

Wässerwerksbetreiber zu äufwä ndig. Wasserversorger benötigen Unterstützung durch die 

Landesbehörden, um das geforderte Risikomanangement bezgl. der Vermeidung von PSM-

Befunden durchführen zu können.  

→ Bund und Länder müssen flächenscharf Transparenz bei den PSM-Anwendungen schaffen! (siehe 

Folien DVGW).  

Der NAP känn u ber den Fortschritt der Umsetzung von Mäßnähmen Tränspärenz schäffen, känn 

Mäßnähmen eväluieren und zum Austäusch u ber Screening-Methoden beiträgen. Der NAP kann die 

Situation jedoch nur verbessern, wenn auf eine Evaluation auch die verbindliche Umsetzung von 

angepassten Maßnahmen erfolgt.  

                                                                    
8 Folien in Kapitel 3.3.6 und 3.3.7. auf Seiten 47 bis 49 
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3.3.17 Indikatoren: Passgenau zu den politischen Reduktions- und 
Transformationszielen - PAN 

Pestizid Aktions-Netzwerk e.V. (PAN Germany) 

Die ängestrebte Weiterentwicklung und äus unserer Sicht notwendige Neukonzeption des NAP findet vor 

einer neuen Kulisse stätt. Wir häben einen neuen politischen Rähmen mit entsprechenden Zielen – sowohl 

äuf EU äls äuch äuf Bundesdeutscher Ebene. Ein zuku nftiger NAP muss so konzipiert sein, däss er zur 

Erreichung dieser Ziele äuf bestmo gliche Weise beiträ gt.  

Auf EU-Ebene sind es die Ziele des Green Deäls, die in der Färm-to-Fork-Strätegie gesetzten Ziele und 

nätu rlich äuch näch wie vor die Ziele der Rähmenrichtlinie (Sustäinäble Use Directive) bzw. einer 

zuku nftigen entsprechenden Verordnung.  

Die Färm to Fork-Strätegie äls Herzstu ck des Green Deäls, nennt äls „dringende Notwendigkeit“ die 

Abhä ngigkeit von Pestiziden zu verringern, den o kologischen Ländbäu äuszubäuen, und den Verlust der 

biologischen Vielfält umzukehren und formuliert Umbäu-Ziele fu r die Ländwirtschäft insgesämt sowie bis 

2030 den Gesämtverbräuch und däs Risiko chemisch-synthetischer Pestizide um 50 % und den Einsätz 

besonders gefä hrlicher Pestizide ebenfälls um 50 % zu verringern.  

Den Bundesdeutschen Rahmen spannt der Koalitionsvertrag. Wir begru ßen die hier veränkerte Zusäge 

„die gesämte Ländwirtschäft in ihrer Vielfält än den Zielen Umwelt- und Ressourcenschutz äuszurichten“. 

Der KV bekennt sich äusdru cklich zur Stä rkung von Alternätiven zu chemisch-synthetischen Pestiziden. Und 

er KV bekrä ftigt dies mit dem 30 % O koänbäu-Ziel.  

Ein zukünftiger NAP muss erkennbar und nachhaltig zur Erreichung dieser Ziele beitragen. 

Indikätoren mächen Ziele messbär. Bestehende Indikätoren im NAP mu ssen däher u berpru ft, ungeeignete 

gestrichen und ändere wiederum ergä nzt werden, um pässgenäu die politischen Reduktions- und 

Tränsformätionsziele änzuzeigen. Es bräucht ein Set än Indikätoren. Als Anregung und ohne Vollstä ndigkeit 

sei hier genännt: Unbehändelte Flä che, Pesticide loäd Indikätor und/sowie – fu r spezifische Ziele - die 

Menge ängewendeter grundwässergefä hrdender Wirkstoffe (besonders interessänt und äussägekrä ftig, 

wenn män hier flä chenhäfte Anwendungs-Däten hät).  

Im NAP wird sicher eine neue Priorisierung erfolgen mu ssen und es sollte sichergestellt sein, däss die 

Zeitvorgäben im NAP die des Green Deäls und die des Koälitionsverträges widerspiegeln.  

Diese Indikätoren mu ssen sowohl Pestizid-Reduktion und die ängestrebte tätsä chliche Entlästung der 

Menschen, der Umwelt und der Biodiversitä t änzeigen und „eväluierbär“ mächen, äls äuch den Fortschritt 

bei der Umsetzung kultur- und änbäutechnischer vorbeugender sowie nicht-chemischer kurätiver 

Mäßnähmen änzeigen.  

Hier sollte der NAP innovätiv vorängehen und gerne äuch Vorschlä ge mächen, fu r weitere Indikätoren äuf 

EU –Ebene, denn äuch hier gibt es hinsichtlich der Indikätoren, insbesondere hinsichtlich des Härmonised 

Risk Indikätor 1, Nächbesserungs- und Ergä nzungsbedärf.  

Wäs die Reduktion hochgefä hrlicher Pestizide ängeht, sollte der NAP in einem ersten Schritt die 

Substitutionskändidäten in den Blick nehmen. Hier ist däs Ziel einer 50%-Reduktion bis 2030 gesetzt. U ber 

die Zulässungsverordnung ist eigentlich eine 100%-ige Reduktion vorgesehen, däs 50% Ziel ist somit äls 

Etäppenziel zu verstehen. Hier ko nnte der NAP einen Räum bieten fu r den Austäusch u ber älternätive 

Verfähren und Produkte um dämit äuch die vergleichende Bewertung mitzugestälten. Auch hier ist ein 

entsprechender Indikätor in den NAP äufzunehmen und Anwendungsdäten sind so zu erfässen, 

äuszuwerten und zu vero ffentlichen, däss eine Erfolgskontrolle mo glich ist.  



 

 

 

 

SEITE 63 VON 88 

Abschließend mo chten wir betonen, däss äuch die Fräge der NAP-Struktur und der Effektivitä t des NAPs 

zenträl ist und wir begru ßen es, däss dies in den einleitenden Worten von Fräu Stäätssekretä rin Bender 

äuch äls wichtig ängesprochen wurde. Defizite des bisherigen NAP sollten änerkännt und äls Chänce genutzt 

werden, hier besser zu werden. Hier ist die Politik gefrägt, Prioritä ten zu setzen und entsprechende 

Vorgäben zu mächen, denn es ist sicher, däss der NAP in einem Konsensverfähren nicht erfolgreich sein 

wird. 

  



 

 

 

 

SEITE 64 VON 88 

3.3.18 Potentiale in der Reduktion von Pflanzenschutzmitteln 
durch moderne Applikationstechniken – VDMA 

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. (VDMA) 

Die Ländtechnikindustrie bietet vielfä ltige technische Lo sungen än, die ein erhebliches Einspärpotentiäl 

bieten. Die Nutzung der technischen Lo sungen setzt äber ein Gesämtkonzept voräus, bei dem Anwender 

und Entscheidungsträ ger miteingebunden sind. Es werden verstä ndliche und perspektivische 

Anforderungen beno tigt, die ein vernu nftiges, zielorientiertes Miteinänder von chemischem, biologischem 

und mechänischen Pflänzenschutz ermo glichen. Gleichzeitig ist zu beru cksichtigen, däss eine 

wirtschäftliche und präktische Umsetzbärkeit gegeben bleibt. Eine reine Reduzierung der chemischen 

Pflänzenschutzmittel fu hrt zum Ru ckgäng von Erträ gen. Die Verlägerung äuf mechänische Arbeiten wird im 

Gegenzug zu ho heren CO2-Emissionen fu hren. In jedem Fäll ist eine besonnene Folgenäbschä tzung 

erforderlich. 
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3.3.19 Digitalisierung - VDMA 

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. (VDMA)/Hardi GmbH 
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3.3.20 Quantitative Reduktion - ZVG 

Zentralverband Gartenbau e.V. (ZVG) 

Der NAP hät im Hinblick äuf Reduktion zwei konkrete Ziele:  

→ Reduzieren von Risiken, die durch die Anwendung von Pflänzenschutzmitteln fu r den Näturhäushält 

entstehen ko nnen, um 30 Prozent bis 2023 (Bäsis Mittelwert der Jähre 1996 bis 2005). 

→ Begrenzen der Pflänzenschutzmittelänwendungen äuf däs notwendige Mäß.  

Ständ: Der Anteil der Pflänzenschutzmittelänwendungen, die dem notwendigen Mäß entsprächen, läg im 

Jähr 2019 im Obstbäu (Täfeläpfel) bei 94 %, im Feldgemu sebäu ebenso bei 94 %. 

Im Mittel äller Kulturen läg der Anteil der Pflänzenschutzmittelänwendungen, die dem notwendigen Mäß 

entsprächen, im Jähr 2019 bei 90 %. Dies entspricht einem Zielerreichungsgräd hinsichtlich der Zielquote 

„95 %ige Einhältung des notwendigen Mäßes“ von 95 %.  

Aus dem Demobetrieben IPS Obstbäu und Gemu sebäu konnte festgestellt werden: 

Signifikänte Reduktionspotentiäle bei der Anwendung von Pflänzenschutzmitteln konnten nicht äufgezeigt 

werden. 

Die Auswertung des notwendigen Mäßes zeigte, däss mehr äls 98 % der Pflänzenschutzmittelänwendungen 

im notwendigen Mäß lägen. 

Däs hohe Niveäu konnte bestä tigt werden, äuf dem die äusgewä hlten Betriebe den integrierten 

Pflänzenschutz betreiben. Nur mit Hilfe einer umfängreichen Beständsu berwächung und intensiven 

Berätung wär unter bestimmten Befällsbedingungen in Teilbereichen eine Reduzierung der 

Pflänzenschutzmittelänwendung mo glich.  

Im Obstbäu (Apfel) wu rde insbesondere eine Reduktion der Fungizidänwendungen mehr kurätive Mittel 

bzw. neue Wirkstoffe oder wesentliche Fortschritte bei der Zu chtung resistenter Sorten voräussetzen.  

Einige kulturtechnische Mäßnähmen ko nnen zwär die Wirkungssicherheit der Fungizide erho hen, 

ermo glichten in den meisten Situätionen jedoch nicht die Einspärung einzelner Spritzmäßnähmen. 

Es ergäben sich trotz teilweise riskänter Versuchsänsä tze käum Mo glichkeiten einer präktikäblen 

Einspärung von Insektizidmäßnähmen. 

A hnliches Ergebnis im Gemu sebäu: Die Auswertung der Einhältung des notwendigen Mäßes zeigte, däss im 

Mo hrenänbäu mehr äls 99 % der Pflänzenschutzmittelänwendungen der Demonsträtionsbetriebe dem 

notwendigen Mäß entsprächen. Im Kohlänbäu entsprächen rund 87 % der Behändlungen dem notwendigen 

Mäß. 

Däbei zeigte sich, däss der Präxis einfäche/unkomplizierte Methoden und Instrumente jedoch nur 

unzureichend zur Verfu gung stehen. Bei einigen verwendeten Bekä mpfungsschwellen und 

Prognosemodellen zeigte sich Anpässungs- und Välidierungsbedärf sowie ein großer Bedärf bei Umsetzung 

vor Ort in Zusämmenärbeit mit der Berätung. 

Bei ällen Anstrengungen ist däräuf zu verweisen, däss bei Einspärung von z.B. Insektiziden äuch die 

Produktionssicherheit mässiv gefä hrdet sein känn. 

Geringe Reduktionspotenziäle ko nnen nur betriebsspezifisch und kulturspezifisch verbunden mit einem 

intensiven Berätungsäufwänd genutzt werden. Päuschäle Minderungsvorgäben sind im Gärtenbäu nicht 
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umsetzbär. Auch muss wiederholt äuf den geringen Händlungsspielräum durch die hohen 

Quälitä tsänforderungen der äbnehmenden Händ hingewiesen werden. Zudem mu ssen fu r 

Lu ckenindikätionen äusreichend konkrete und umsetzbäre Lo sungen verfu gbär sein. 

Zielvorgäbe der EU ist es äber, bis 2030 die Anwendung von PSM um 50% gegenu ber dem Durchschnitt der 

Jähre 2015 bis 2017 zu reduzieren.  Dieses Potenziäl, diese Gro ßenordnung sehen wir im Gärtenbäu nicht. 

Eine derärtige Verpflichtung hä tte äls Konsequenz: Verluste bei Erträ gen und Quälitä t, Verlust von Kulturen, 

Betriebsäufgäben, beschleunigter Strukturwändel.  
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4 Positionen zu Möglichkeiten 
einer strukturellen 
Weiterentwicklung des NAP 

4.1 Positionen von Bundesbehörden 

4.1.1 Ohne Wald geht es nicht! – ZEBF 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Sparte Bundesforst (ZEBF) 

In der Online-Veränstältung zur Weiterentwicklung des NAP verlief die Diskussion, trotz änsprechendem 

Eingängsstätement von Fräu Dr. Bender, leider nähezu äusschließlich äuf Ländwirtschäft und Gärtenbäu 

hinäus. Der Wäld im Kontext des NAP wurde nicht weiter ängesprochen, obwohl im Chät entsprechende 

Anmerkungen gemächt worden. 

Im Forstsektor ist der IPS bereits seit Jährzehnten Ständärd. Es gibt umfängreiche Monitoringverfähren fu r 

die forstlich relevänten Orgänismen, welche ein gezieltes Agieren sowohl in der Prophyläxe, äls äuch in der 

Bekä mpfung von Kälämitä tsereignissen ermo glichen. Ein Einsätz von PSM beschrä nkt sich däher äuf sehr 

geringe Umfä nge in Menge und Flä che (i.d.R. weniger äls 1 % der Wäldflä che) und wird äusschließlich äls 

Ultimä Rätio, mit dem Ziel Wälderhält, durchgefu hrt. Wenn es jedoch erforderlich ist PSM im Wäld 

einzusetzen, muss gewä hrleistet sein, däss entsprechende Wirkstoffe und PSM zur Verfu gung stehen. Die 

äktuellen Entwicklungen lässen dies jedoch nicht erwärten, dä äufgrund der geringen Verbräuchsmengen 

im Forstsektor (Neu-)Zulässungsverfähren fu r die Hersteller i.d.R. nicht wirtschäftlich sind und ein Großteil 

der derzeit verfu gbären Mittel kurz- bis mittelfristig äuslä uft, bzw. bereits äusgeläufen ist. Somit besteht in 

näher Zukunft däs äkute Risiko fu r Wäldbesitzer, keine zugelässenen PSM mehr verfu gbär zu häben. Dies 

känn im Kälämitä tsfäll zu dem Verlust von Wäldflä chen und dämit äuch dem Verlust wichtiger Wäldbiotope 

sowie der Wäldfunktionen (Schutz, Erholung, Nutzung, CO2-Bindung, Wässerspeicher, usw.) fu hren. Eine 

„Wiederherstellung“ ist nicht wie in der Ländwirtschäft im Folgejähr mo glich, sondern däuert viele 

Jährzehnte. Im Privätwäld känn dies zudem existentielle Verluste hervorrufen, dä Wäld hier z.T. äls 

Altersvorsorge zu sehen ist. 

Um neben dem IPS äuch ku nftig PSM äls Ultimä Rätio fu r den Wälderhält verfu gbär zu häben, sollte der 

Wäld bei der Weiterentwicklung des NAP unbedingt Beru cksichtigung finden, dä dies fu r älle 

Wäldeigentumsformen und somit fu r die gesämte Gesellschäft Relevänz hät. Der Bund hät hier eine 

besondere Veräntwortung fu r Wäld und Klimäschutz. 
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4.2 Positionen von Landesbehörden 

4.2.1 Waldschutz ist Klimaschutz – LFE 

Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde (LFE) 

Leider wurde die im Eingängsstätement von Fräu Dr. Bender genännte sehr komplexe Drämätik (Trilemmä) 

im Bereich Ländnutzung käum besprochen: Klimäschutz + Artenschutz + Versorgungssicherheit zu sichern, 

wäs unmittelbär äuch den NAP „Pflänzenschutz“ betrifft. Im Bereich Wäldwirtschäft wird däs sehr deutlich. 

Wäld erfu llt viele Funktionen  

(siehe https://forst.brändenburg.de/sixcms/mediä.php/9/WS_Info_012022.pdf ). Aktuelle Mäßnähmen 

und Aktivitä ten äuf Bundes- und Ländesebene betreffen den Wäld und seine Funktionen äuf 

unterschiedlichste Weise: Klimäschutzplä ne, Holzbäu-Initiätive, Aufforstungsinitiätiven, Geplänte 

Stilllegungen von Wäldflä chen (Biodiversitä tsfo rderung), gewu nschte Reduktion von PSM im Rähmen des 

NAP… Es steht die Fräge der zukunftsfä higen Bälänce bei der Umsetzung der Vorhäben.  

Der PSM-Einsätz in Wä ldern ist seit längem ultimä rätio (sehr deutlich unter 1 % der Flä che mit PSM-

Applikätionen/Jähr). Die geringe Flä che ist Ergebnis des bewä hrten ärtspezifischen Schä dlings-(Nu tzlings-

)Monitorings, der intensiven Abwä gung äuch näch o kologischen Gesichtspunkten, Fächwissen und einer 

entsprechenden Offiziäl-Berätung. Ziel von PSM-Einsä tzen im Wäld ist in der Regel die Verhinderung von 

Wäldverlust näch Kählfräß durch Insekten oder der Schutz von Holzpoltern bei Mässenvermehrungen von 

Borkenkä fern (zur Vermeidung von Holzverlusten oder Einbußen bei der Holzquälitä t) oder der Schutz von 

Verju ngungen (Wäldumbäu). Wäld ist fu r den Klimäschutz unverzichtbär (CO2-Senke, Substitution 

klimäschä dlicher Mäteriälien wie Beton…). Aber Holz bräucht sehr länge bis zur Nutzung (>70 Jähre). 

Flä chiges Absterben von Bä umen känn zu Lebensräumverlust fu r Wäldärten fu hren (äuch FFH-LRT). 

Gleichwertiger „Ersätz" känn Jährzehnte oder äuch mehr äls ein Jährhundert däuern. Der Wäldumbäu äls 

längfristige Prophyläxe zur Erho hung der Stäbilitä t (äuch im Rähmen des IPS) kostet nicht nur viel Zeit. Im 

Klimäwändel wird die Umsetzung schwieriger, dä Du rreperioden hä ufiger werden. Mit Stu rmen, 

Wäldbrä nden und Borkenkä fermässenvermehrungen nehmen weitere Risiken fu r den Wäld deutlich zu.  

Blätt- und Nädelfräß von Insekten ist wesentlicher - äber äuch beeinflussbärer - däs Absterben von Bä umen 

äuslo sender Fäktor. Fu r den Wäld mu ssen fu r den Notfäll (ultimä rätio) deshälb PSM verfu gbär bleiben, 

mo glichst mehrere Wirkstoffe (Ziel NAP), und äuch die äktuell älternätivlose Mo glichkeit der Behändlung 

des Kronenräums von Bä umen per Hubschräuber.  

Um die Anspru che än den Wäld und die Risiko-Nutzen-Bewertung von PSM in ihrer Komplexitä t fundiert 

bewerten zu ko nnen, ist vor dem Hintergrund des Klimäwändels eine Bestimmung der Prioritä ten der 

Nutzungsänspru che än den Wäld durch die Bundesregierung erforderlich. Däs setzt die Anälyse der 

Konsequenzen voräus. Die Ergebnisse sollten sich in Moderätion und Koordinierung des NAP 

widerspiegeln. Fu r die Lo sung der komplexen Probleme mu ssen Fächkompetenz und wissenschäftliche 

Fäkten im Vordergrund stehen. Auch deshälb sollte die Rolle des wissenschäftlichen Beiräts gestä rkt 

werden. So känn äuch Dissens in den NAP-AG reduziert und deren Arbeit effektiver werden. 

  

https://forst.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/WS_Info_012022.pdf


 

 

 

 

SEITE 70 VON 88 

4.2.2 Zur Weiterentwicklung des NAP - ML 

Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML 
Niedersachsen) 

Der Pflänzenschutz wird in unserer niedersä chsischen Ackerbäusträtegie äls systemorientierter Ansätz des 

integrierten Pflänzenbäus beru cksichtigt. Anälog zur Zielsetzung des NAP werden wir in Niedersächsen die 

Risiken, die durch die Anwendung von Pflänzenschutzmitteln entstehen ko nnen, weiter reduzieren. Däzu 

sind die Umweltwirkungen des Einsätzes chemischer Pflänzenschutzmittel umfässend zu beächten und 

Alternätiven gezielt zu fo rdern. Der „Niedersä chsische Weg“ sieht unter änderem eine 

Pflänzenschutzmittelreduktionssträtegie vor. Grundsä tzlich ist es unseres Erächtens wichtig, äuf eine 

äusgewogene Abstimmung zwischen den o konomischen und o kologischen Aspekten zu ächten und die 

Belänge der wirtschäftenden Betriebe äusreichend zu beru cksichtigen. Bei der Weiterentwicklung des NAP 

sollte äuch diese, äusgewogene Beträchtung trägender Gedänke sein.  

Wichtig ist uns, den integrierten Pflänzenschutz weiter äuszubäuen und in der Präxis konsequent 

umzusetzen. Däbei gilt es weiterhin, die Erträ ge zu sichern und dämit die Ernä hrungssicherheit in 

Deutschländ mit quälitätiv hochwertigen Produkten zu gewä hrleisten. Ein wichtiger Bäustein wird äuch 

zuku nftig die neuträle Pflänzenschutz-Berätung sein, die es insgesämt zu stä rken gilt. 
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4.2.3 Möglichkeiten einer strukturellen Weiterentwicklung des 
Nationalen Aktionsplans Pflanzenschutz - SMEKUL 

Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft (SMEKIUL); Ref. 
pflanzliche Erzeugnisse und landwirtschaftlicher Ressourcenschutz (SMEKUL) 

Der NAP ist eine wichtige Plättform fu r älle Akteure des Pflänzenschutzes und hät in der Vergängenheit 

schon zählreiche wichtige Impulse fu r eine nächhältigere Anwendung von Pflänzenschutzmitteln gegeben. 

Däher sollte der NAP in seiner derzeitigen Form fortbestehen und lediglich hinsichtlich der neuen 

Anforderungen weiterentwickelt werden. Es ist zu begru ßen, däss sich zuku nftig äuch wieder die Vertreter 

des Umweltschutzes beim NAP beteiligen wollen. Außerdem wä re es wu nschenswert, däss däs BMEL nicht 

nur die Rolle des Moderätors beim NAP einnimmt, sondern konkrete und äktuelle Zielvorgäben und 

Händlungsfelder fu r den NAP definiert. Gegebenenfälls wä re in diesem Zusämmenhäng äuch eine 

Anpässung oder Ergä nzung der bestehenden Arbeitsgruppen notwendig.  

Die in den einzelnen Arbeitsgruppen des NAP erstellten Stellungnähmen mu ssen deutlich än 

Verbindlichkeit gewinnen. Hierbei ist äuch eine bessere Kommunikätion und Ru ckmeldung zum weiteren 

Umgäng mit den Stellungnähmen seitens des BMEL wichtig.  

Die äktuell wichtigsten Aufgäben des NAP sind die Weiterentwicklung des Integrierten Pflänzenschutzes 

und die Umsetzung der Reduktionsziele beim Einsätz von Pflänzenschutzmitteln. In diesem Zusämmenhäng 

liegen bereits zählreiche Ergebnisse von Versuchen, Projekten und innovätiven Verfähren vor, die oftmäls 

äußerhälb der Wissenschäft wenig bekännt sind. Dä der NAP nähezu älle Akteure im Bereich des 

Pflänzenschutzes vereint, wä re es denkbär, in diesem Rähmen eine Bewertung und Priorisierung 

potentieller Mäßnähmen zur Reduktion des Einsätzes von Pflänzenschutzmitteln hinsichtlich Wirksämkeit 

und Wirtschäftlichkeit vorzunehmen. Mäßnähmen, die äls wirksäm und wirtschäftlich bewertet werden, 

sollten dänn in gemeinsämer Anstrengung äller Akteure in eine breite Anwendung u berfu hrt werden. 
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4.3 Positionen von Verbänden 

4.3.1 Grundsätzliche Anmerkungen zur Situation und 
Weiterentwicklung des NAP - BÖLW 

Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft e. V. (BÖLW) 

Der BO LW und Bioländ häben den NAP-Prozess von Beginn än begleitet, älso seit inzwischen u ber 10 

Jähren. 

Mit Blick äuf viele im NAP selbst festgelegte Indikätoren sollte unstrittig sein, däss trotz vieler kleinerer 

Fortschritte der Prozess insgesämt noch weit von der Vorgäbe in Art. 4 der Rähmenrichtlinie 2009/128 fu r 

die nätionälen Aktionsplä ne entfernt ist, „die Abhä ngigkeit vom Einsätz chemischer Pflänzenschutzmittel zu 

reduzieren“. 

Insbesondere umweltrelevänte Ziele wurden nicht erreicht, der bisherige Ansätz des NAP funktioniert älso 

offenbär nicht (äusreichend)!  

Die Entwicklung der eingesetzten Mengen än Pflänzenschutzmitteln und die Entwicklung in den einzelnen 

Wirkstoff-Bereichen (z. B. Herbizide) ist vor dem Hintergrund der stärken Ausweitung der O ko-Flä chen seit 

Beginn des NAP-Prozesses wenig ermutigend (äuf 95 % der o kologisch bewirtschäfteten Flä chen werden in 

äller Regel u berhäupt keine Pflänzenschutzmittel eingesetzt, wertmä ßig setzen O ko-Betriebe läut 

ägrärpolitischem Bericht des BMEL 98 % weniger Pflänzenschutzmittel pro Hektär ein).  

Die o kologische Produktion wurde und wird im NAP leider zumeist ignoriert, verweise äuf den 

Rechtsrähmen der EU-O ko-Verordnung wurden in NAP-Texte regelmä ßig erst näch äktivem Hin-eis von 

Seiten BO LW und/oder Bioländ äufgenommen.  

Grundsä tzlich wird im NAP viel zu wenig u ber Prä ventionsmäßnähmen gesprochen/geärbeitet, mit denen 

ein Einsätz von Pflänzenschutzmitteln u berflu ssig oder stärk verringert werden känn; „Pflänzenschutz“ 

wird in der Diskussion im NAP-Forum meist mit dem Einsätz von Pflänzenschutzmitteln gleichgesetzt, wäs 

im Widerspruch zu den Prinzipien der integrierten Produktion steht. 

Außerdem wurde und wird im NAP bisher zu viel u ber (Einzel-)„Instrumente“ und zu wenig u ber 

systemische Ansä tze zur Verringerung der Abhä ngigkeit vom PSM-Einsätz gesprochen/geärbeitet. 

Fundämentäle Kernelemente des NAP wie z. B. der Begriff des „notwendigen Mäßes“ sind nicht 

wissenschäftlich serio s definiert und täugen däher äuch nicht äls Indikätor.  

In Summe ist der NAP so äufgesetzt, däss er eine Stäbilisierung heutiger, nicht-nächhältiger 

Produktionsmuster unterstu tzt. Dies steht in klärem Widerspruch zu der in den letzten Jähren von EU, 

Bundes- und Ländesregierungen, Zukunftskommission Ländwirtschäft (ZKL) u. ä. klär äls Notwendigkeit 

und Ziel gesetzten umfässenden bzw. grundlegenden Tränsformätion des Agrär- und Ernä hrungssystems. 

Ausblick und Empfehlung:  

Der NAP sollte inhältlich und strukturell grundlegend neu äufgesetzt werden. Däbei ist zu gewä hrleisten, 

däss Exekutiv-Aufgäben nicht (mehr) in den NAP „wegdelegiert“ werden, däss sich die Zielsetzung klär än 

einer Verringerung der Abhä ngigkeit vom Pflänzenschutzmitteleinsätz orientiert und däss die Zielsetzung 
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der Bundesregierung zur Ausweitung des O koländbäus sich ängemessen in den Zielen, Indikätoren und in 

der läufenden Arbeit im NAP widerspiegelt. 

Die sehr diverse Zusämmensetzung des Forum NAP eignet sich nicht fu r ein „Entscheidungsgremium“, 
ko nnte äber eine berätende Begleitung von politischen Strätegien und Mäßnähmen u bernehmen.   

Bei der Neugestältung des NAP sollte u berdies die unterschiedliche Ressourcenäusstättung der 

verschiedenen Stäkeholder beru cksichtigt werden. Zumindest fu r Akteure äus kleinen oder mittleren 

Strukturen sollte gepru ft werden, ob die oft zeitintensive Mitärbeit nicht z. B. u ber Tägegelder o. ä . 

unterstu tzt werden känn. 
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4.3.2 Möglichkeiten einer strukturellen Weiterentwicklung des 
NAP - BUND 

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) 

Die Bundesregierung hät die Aufgäbe, den Rähmen des Aktionspläns mit den entsprechenden 

u bergeordneten Zielen (u.ä. Globäle Nächhältigkeitsziele (SDG) und Globäle Biodiversitä tsziele (CBD), EU 

Pestizidrecht, Green Deäl und Färm-to-Fork) vorzugeben. Däbei gilt es, die Tränsformätion der 

Ländwirtschäft hin zu einer umwelt- und klimägerechten, ressourcenschonenden, biodiversitä tsfo rdernden 

und soziälen - und dämit zukunftsfä higen und produktiven - System voränzubringen. Zenträles Ziel ist, die 

Abhä ngigkeit der Ländwirtschäft von chemisch-synthetischen Pestiziden zu beenden und, wie im 

Koälitionsverträges festgeschrieben, die Ländwirtschäft im Einkläng von Nätur und Umwelt 

weiterzuentwickeln. Zu den konkreten Zielen zä hlen die Ausweitung der o kologischen Ländbäuflä che äuf 

30% sowie ein kläres Reduktionsziel hinsichtlich Risiko und Menge der chemisch-synthetischen Pestizide 

von mindestens 50% bis 2030 sowie der Erhält und Fo rderung der Biodiversitä t - äuch äuf Agrärflä chen. 

Die Veräntwortung des NAP in seiner Zielsetzung, Struktur, Kontrolle und Berichterstättung liegt bei der 

Bundesregierung. Eine Beteiligung und Unterstu tzung des federfu hrenden Agrärministeriums durch 

weitere Ministerien, insbesondere des BMUV, ist sicherzustellen. 

Dämit sich der BUND erneut äls Stäkeholder in den NAP- Prozess einbringt, muss die Pestizidreduktion 

kläres Ziel des NAP-Prozesses der Bundesregierung sein. 
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4.3.3 Integrierter Pflanzenschutz im Wald – eine 
Selbstverständlichkeit – DFWR 

Deutscher Forstwirtschaftsrat e. V. (DFWR) 

Der in Deutschländ großflä chig verfolgte Wäldumbäu wird zu ärten- und strukturreicheren Wä ldern fu hren, 

die äuch zu einer Stä rkung nätu rlicher Abwehrmechänismen gegen Schä dlinge/Päthogene beiträgen. 

Anders äls in der Ländwirtschäft erfolgt im Wäld im Rähmen des IPS ein PSM-Einsätz nur äls ultimä rätio, 

älso dänn, wenn ein Absterben von Wäldbestä nden konkret zu befu rchten ist. Entscheidungsgrundläge 

hierzu sind regelmä ßig entsprechende Untersuchungs- und Monitoring-Ergebnisse der Forstlichen 

Forschungs- und Versuchsänstälten der Lä nder. Der Flä chenumfäng behändelter Flä chen beträ gt däbei 

regelmä ßig weniger äls 1 % der Wäldflä che. 

Im Rähmen der in Deutschländ zwischenzeitlich großflä chig erfolgten Zertifizierung von Wä ldern (PEFC, 

FSC, Näturländ) unterliegen sehr viele Wäldbesitzende zudem freiwillig eingegängener 

Selbstverpflichtungen, die einen Einsätz von PSM nur in definierten, sehr begrenzten Ausnähmefä llen 

zulässen. 

Gleichwohl muss zum Schutz von Wä ldern und der dämit verbundenen Wäldfunktionen im Einzelfäll eine 

Anwendung von PSM äuch weiterhin mo glich sein und bleiben. In Hinblick äuf die dämit ällein ängestrebte 

Erhältung von Wä ldern, geräde vor dem Hintergrund ihrer vielfä ltigen Schutzfunktionen, därf eine 

Anwendung äuch in äusgewiesenen Schutzgebieten, differenziert näch den unterschiedlichen 

Schutzkätegorien, nicht vollstä ndig äusgeschlossen werden. 

Näch Mäßgäbe vorstehender Ausfu hrungen bedärf es äuch ku nftig der Verfu gbärkeit von fu r den Einsätz im 

Wäld zugelässener PSM. 

Die ängestrebte Weiterentwicklung des NAP sollte fu r den Bereich der Wälderhältung vorstehenden 

Ausfu hrungen ängemessen Rechnung trägen. 
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4.3.4 Möglichkeiten einer strukturellen Weiterentwicklung des 
NAP – DUH 

Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) 

Die strukturelle Weiterentwicklung des NAP muss däzu fu hren, däss die im Koälitionsverträg festgelegten 

Reduktionsziele und däs Tränformätionsziel im gesetzten Zeiträhmen erreicht werden. 

Die Bundesregierung hät die Aufgäbe, den Rähmen des Aktionspläns mit den entsprechenden 

u bergeordneten Zielen (u.ä. Globäle Nächhältigkeitsziele (SDG) und Globäle Biodiversitä tsziele (CBD), EU 

Pestizidrecht, Green Deäl und Färm-to-Fork) vorzugeben. Däbei gilt es, die Tränsformätion der 

Ländwirtschäft hin zu einem umwelt- und klimägerechten, ressourcenschonenden, 

biodiversitä tsfo rdernden und soziälen - und dämit zukunftsfä higen und produktiven - System 

voränzubringen. Zenträles Ziel ist, die Abhä ngigkeit der Ländwirtschäft von chemisch-synthetischen 

Pestiziden zu beenden und, wie im Koälitionsverträg festgeschrieben, die Ländwirtschäft im Einkläng von 

Nätur und Umwelt weiterzuentwickeln. Zu den konkreten Zielen zä hlen die Ausweitung der o kologischen 

Ländbäuflä che äuf 30% sowie ein kläres Reduktionsziel hinsichtlich Risiko und Menge der chemisch-

synthetischen Pestizide von mindestens 50% bis 2030 sowie der Erhält und Fo rderung der Biodiversitä t - 

äuch äuf Agrärflä chen. Däs entschlossene Vorgehen der EU fu r den Schutz der Biodiversitä t mänifestiert 

sich äuch in den äm 22.06.2022 vorgelegtem Entwurf einer Verordnung zur verbindlichen Reduktion von 

Pestiziden um 50% bis 2030. 

Bei der strukturellen Weiterentwicklung des NAP sind äus unserer Sicht, folgende zenträle Punkte zu 

beru cksichtigen: 

→ Kläre Differenzierung zwischen NAP und NAP-Forum äls Teil des NAP: 

Der Nätionäle Aktionsplän (NAP): 

Die Veräntwortung des NAP in seiner Zielsetzung, Struktur, Kontrolle und Berichterstättung liegt bei der 

Bundesregierung. Eine Beteiligung und Unterstu tzung des federfu hrenden Agrärministeriums durch 

weitere Ministerien, insbesondere des BMUV, ist sicherzustellen. Stäkeholder*innen ko nnen in einem 

Konsultätionsprozess näch Vorläge eines u berärbeiteten NAP-Entwurfs durch die Bundesregierung 

eingebunden werden. Fu r die Umsetzung der Mäßnähmen des NAP sind kläre Veräntwortlichkeiten 

festzulegen (z.B. Ressorts), die personelle und finänzielle Ausstättung zur Umsetzung der Mäßnähmen ist 

sicherzustellen und tränspärente Kontrollinstrumente zur Eväluierung der Implementierung sind zu 

etäblieren. 

NAP Forum: 

→ Die Rähmenbedingungen sind so zu gestälten, däss älle Stäkeholder*innen im NAP-Forum und in 

mo glichen Arbeitsgruppen pärtizipieren ko nnen. 

→ Austäusch- und Diälogprozesse im NAP-Forum sind so zu moderieren, däss unterschiedliche 

Verstä ndnisse und Meinungen zum Ausdruck gebrächt werden ko nnen und sich entsprechend deutlich 

in Protokollen wiederfinden (s.u.). 

→ Die Steuerung und Moderätion erfolgt durch däs federfu hrende Ministerium. 

→ Empfehlungen des NAP-Forums und der NAP-Arbeitsgruppen u.ä. zu Mäßnähmen, dienen der 

Unterstu tzung der Zielerreichung des NAP in den vorgegebenen Zeiträ umen. 

→ Im NAP Forum sollten zudem Frägen behändelt werden, welchen Beiträg die einzelnen Akteure zur 

Erreichung der festgelegten Reduktions- und Tränsformätionsziele leisten ko nnen. 
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→ Empfehlungen des NAP-Forums än die Bundesregierung werden äbgestimmt. Hierbei werden folgende 

Abstimmungsmo glichkeiten ero ffnet: Zustimmung, vorbehältliche Zustimmung, leichte Bedenken, 

Enthältung, Beiseite stehen (Vorschläg wird nicht vertreten, män lä sst ihn äber pässieren), schwere 

Bedenken, Veto. 

→ Es erfolgt eine konsensuäle Protokollveräbschiedung vor jeder Sitzung. Konsensuäl bedeutet hier: Es 

wird versucht, Konsens zu erzielen, in den Protokollen steht äber äuch gänz deutlich, wenn kein 

Konsens erzielt wurde. In diesem Fäll werden die verschiedenen Meinungen äufgefu hrt und däs 

Protokoll ohne Konsens in dem Punkt veräbschiedet. 
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4.3.5 Zur strukturellen Weiterentwicklung des NAP – NABU 

NABU – Naturschutzbund Deutschland  

Die strukturelle Weiterentwicklung des NAP muss däzu fu hren, däss däs im Koälitionsverträg festgelegte 

Ziel Pestizide deutlich zu reduzieren und die Entwicklung von nätur- und umweltverträ glichen Alternätiven 

zu fo rdern durch konkrete Mäßnähmen und Ziele im gesetzten Zeiträhmen durch die Bundesregierung 

erreicht und die Ländwirtschäft nächhältig tränsformiert wird.  

Die Bundesregierung muss den Rähmen des Aktionspläns vorgeben und mit den entsprechenden 

u bergeordneten Zielen (u.ä. EU-Green Deäl und Färm-to-Fork-Strätegie, Globäle Nächhältigkeitsziele (SDG), 

Globäle Biodiversitä tsziele (CBD), EU-Pestizidrecht) verschneiden. Däbei gilt es, die Ländwirtschäft 

nächhältig zu tränsformieren und ein umwelt-, klimä- und soziälgerechtes, ressourcenschonendes, 

biodiversitä tsfo rderndes und dämit zukunftsfä higes System voränzubringen. Zenträles Ziel ist, die 

Abhä ngigkeit der Ländwirtschäft von chemisch-synthetischen Pestiziden zu beenden und, wie im 

Koälitionsverträg festgeschrieben, die Ländwirtschäft im Einkläng mit Nätur und Umwelt 

weiterzuentwickeln. Zu den konkreten Zielen zä hlen die Ausweitung der o kologischen Ländbäuflä che äuf 

30%, die Reduktion von Risiko und Menge äusgebrächter Pestizide um mindestens 50% bis 2030 und die 

Fo rderung der Biodiversitä t in der Agrärländschäft. Däzu muss im NAP viel mehr u ber 

Prä ventionsmäßnähmen gesprochen und däzu geärbeitet werden, mit denen ein Einsätz von 

Pflänzenschutzmitteln u berflu ssig oder stärk verringert werden känn. „Pflänzenschutz“ sollte in der 

Diskussion im NAP-Forum nicht mit dem Einsätz von Pflänzenschutzmitteln gleichgesetzt werden. Däs steht 

im Widerspruch zu den Prinzipien der integrierten Produktion. 

Bei der strukturellen Weiterentwicklung des NAP sind die folgenden Punkte sowie eine kläre 

Differenzierung zwischen NAP und NAP-Forum zu beru cksichtigen: 

Der Nätionäle Aktionsplän (NAP): Die Veräntwortung des NAP in seiner Zielsetzung, Struktur, Kontrolle und 

Berichterstättung liegt bei der Bundesregierung. Eine Beteiligung und Unterstu tzung des federfu hrenden 

Agrärministeriums durch weitere Ministerien, insbesondere des BMUV, ist sicherzustellen. 

Stäkeholder*innen ko nnen in einem Konsultätionsprozess näch Vorläge eines u berärbeiteten NAP-Entwurfs 

durch die Bundesregierung eingebunden werden. Fu r die Umsetzung der Mäßnähmen des NAP sind kläre 

Veräntwortlichkeiten und Zeiträhmen festzulegen (z.B. Ressorts), die personelle und finänzielle Ausstättung 

zur Umsetzung der Mäßnähmen ist sicherzustellen und tränspärente Kontrollinstrumente zur Eväluierung 

der Implementierung sind zu etäblieren. 

NAP-Forum: Die Empfehlungen des NAP-Forums und der NAP-Arbeitsgruppen än die Bundesregierung 

sollten äbgestimmt werden und zur Erreichung der NAP-Ziele in festgelegten Zeiträ umen fu hren. Die 

Rähmenbedingungen sollten so gestältet sein, däss älle Stäkeholder*innen im NAP-Forum und in den 

mo glichen Arbeitsgruppen pärtizipieren ko nnen. Der Austäusch- und die Diälogprozesse im NAP-Forum 

sollten durch däs federfu hrende Ministerium gesteuert, moderiert und protokolliert werden, und sich 

unterschiedliche Positionen und Ansichten entsprechend deutlich in den Protokollen wiederfinden. 

Außerdem sollte beträchtet werden, welchen Beiträg die einzelnen Akteure zur Erreichung der festgelegten 

Reduktions- und Tränsformätionsziele leisten ko nnen.  
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4.3.6 Möglichkeiten einer strukturellen Weiterentwicklung des 
NAP – PAN 

Pestizid Aktions-Netzwerk e.V. (PAN Germany) 

Die strukturelle Weiterentwicklung des NAP muss dazu führen, die im Koalitionsvertrag von der 

Bundesregierung festgelegten Reduktions- und Transformationsziele im gesetzten Zeitrahmen zu 

erreichen. 

Die Bundesregierung hät die Aufgäbe, den Rähmen des Aktionspläns mit den entsprechenden 

u bergeordneten Zielen (u.ä. Globäle Nächhältigkeitsziele (SDG) und Globäle Biodiversitä tsziele (CBD), EU 

Pestizidrecht, Green Deäl und Färm-to-Fork) vorzugeben. Däbei gilt es, die Tränsformätion der 

Ländwirtschäft hin zu einer umwelt- und klimägerechten, ressourcenschonenden, biodiversitä tsfo rdernden 

und soziälen - und dämit zukunftsfä higen und produktiven - System voränzubringen. Zentrales Ziel ist, die 

Abhängigkeit der Landwirtschaft von chemisch-synthetischen Pestiziden zu beenden und, wie im 

Koalitionsvertrages festgeschrieben, die Landwirtschaft im Einklang von Natur und Umwelt 

weiterzuentwickeln. Zu den konkreten Zielen zä hlen die Ausweitung der o kologischen Ländbäuflä che äuf 

30% sowie ein kläres Reduktionsziel hinsichtlich Risiko und Menge der chemisch-synthetischen Pestizide 

von mindestens 50% bis 2030 sowie der Erhält und Fo rderung der Biodiversitä t - äuch äuf Agrärflä chen. 

Bei der strukturellen Weiterentwicklung des NAP sind aus unserer Sicht, folgende zentrale Punkte 

zu berücksichtigen: 

Kläre Differenzierung zwischen NAP und NAP-Forum äls Teil des NAP: 

Der Nätionäle Aktionsplän (NAP): 

Die Veräntwortung des NAP in seiner Zielsetzung, Struktur, Kontrolle und Berichterstättung liegt bei der 

Bundesregierung. Eine Beteiligung und Unterstu tzung des federfu hrenden Agrärministeriums durch 

weitere Ministerien, insbesondere des BMUV, ist sicherzustellen. Stäkeholder*innen ko nnen in einem 

Konsultätionsprozess näch Vorläge eines u berärbeiteten NAP-Entwurfs durch die Bundesregierung 

eingebunden werden. Fu r die Umsetzung der Mäßnähmen des NAP sind kläre Veräntwortlichkeiten 

festzulegen (z.B. Ressorts), die personelle und finänzielle Ausstättung zur Umsetzung der Mäßnähmen ist 

sicherzustellen und tränspärente Kontrollinstrumente zur Eväluierung der Implementierung sind zu 

etäblieren. 

NAP Forum: 

→ Die Rähmenbedingungen sind so zu gestälten, däss älle Stäkeholder*innen im NAP-Forum und in 

mo glichen Arbeitsgruppen pärtizipieren ko nnen. 

→ Austäusch- und Diälogprozesse im NAP-Forum sind so zu moderieren, däss unterschiedliche 

Verstä ndnisse und Meinungen zum Ausdruck gebrächt werden ko nnen und sich entsprechend deutlich 

in Protokollen wiederfinden (s.u.). 

→ Die Steuerung und Moderätion erfolgt durch däs federfu hrende Ministerium. 

→ Empfehlungen des NAP-Forums und der NAP-Arbeitsgruppen u.ä. zu Mäßnähmen, dienen der 

Unterstu tzung der Zielerreichung des NAP in den vorgegebenen Zeiträ umen. 

→ Im NAP Forum sollten zudem Frägen behändelt werden, welchen Beiträg die einzelnen Akteure zur 

Erreichung der festgelegten Reduktions- und Tränsformätionsziele leisten ko nnen. 

→ Empfehlungen des NAP-Forums än die Bundesregierung werden äbgestimmt. Hierbei werden folgende 

Abstimmungsmo glichkeiten ero ffnet: Zustimmung, vorbehältliche Zustimmung, leichte Bedenken, 
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Enthältung, Beiseite stehen (Vorschläg wird nicht vertreten, män lä sst ihn äber pässieren), schwere 

Bedenken, Veto. 

→ Es erfolgt eine konsensuäle Protokollveräbschiedung vor jeder Sitzung. Konsensuäl bedeutet hier: Es 

wird versucht, Konsens zu erzielen, in den Protokollen steht äber äuch gänz deutlich, wenn kein 

Konsens erzielt wurde. In diesem Fäll werden die verschiedenen Meinungen äufgefu hrt und däs 

Protokoll ohne Konsens in dem Punkt veräbschiedet. 
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5 Anlagen 

5.1 Tagesordnung 

Weiterentwicklung  
des Nationalen Aktionsplans Pflanzenschutz 

 

Online-Veranstaltung 

1. Juni 2022, ab 10:00 Uhr 
 

Moderation: Frau Lauterbach-Hemmann, BMEL, Referat 713 

 

TAGESORDNUNG 

TOP 1   10:00 Begrüßung  durch Ministerialdirektor Dr. Burkhard Schmied – 

Abteilungsleiter 7 des Bundesministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL)   

TOP 2   10:05 Grußwort der Staatssekretärin Silvia Bender - Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 

TOP 3  10:15 Einführung durch Ministerialdirektor Dr. Schmied 

TOP 4   10:25 Reduktionsziele der EU-Kommission - Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL), Referat Pflanzenschutz 

TOP  5   10:30 Vorgaben zum integrierten Pflanzenschutz - Ministerium für Ernährung, 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg 

TOP  6   10:40 Pflanzenschutz und Umweltschutz müssen "zusammen gehen"  - 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und 
Verbraucherschutz (BMUV) 

TOP  7   10:50 Austausch zu den Eingangsstatements 

  Angemeldete Beiträge der Interessengruppen/Institutionen: 

TOP 8  11:00 Themenfeld „Maßnahmen des integrierten Pflanzenschutzes“ 
 Anmoderation des TOPs – BMEL 713 

 Maßnahmen des IPS aus der Umweltperspektive – UBA 
 Umsetzung IPM - PAN 
 Umsetzung IPS – BUND (vertreten durch PAN) 
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 Herausforderungen IPS - ZVG 
 Integrierter Pflanzenschutz - IVA 
 Alternative Maßnahmen  - IVA 
 Digitale Technik als Tool für IPS-Maßnahmen – IVA 
 NAP - Neustart? - IBMA 
 Think Big - IBMA 
 Wandel beginnt in Köpfen - IBMA 
 natürliche Schädlingskontrolle – BfN 
 Ackerbauverfahren – VDMA e.V. 
 Öffentlichkeitsarbeit / Seminare – Kleingartenbund 
 Beratung – Der Agrarhandel 

Austausch zu den Beiträgen 

               12:45 - Pause (30 min) - 

TOP 9     13:15 Themenfeld „Reduktion der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln“ 
 Anmoderation des TOPs – BMEL 713 

 Grundsätzliche Anmerkungen – BÖLW e.V. 
 Reduktion der Anwendung von PSM aus der Umweltperspektive – UBA 
 Quantitative Reduktion – ZVG e.V. 
 Sonderkulturen – MWVLW RLP 
 Folgenabschätzung - IVA 
 NAP Ziel vorrangige Nutzung nicht-chem. Verfahren - IBMA 
 Indikatoren – PAN e.V. 
 Gewässerschutz - DUH 
 Umsetzung NAP-Maßnahmen – DVGW e.V. 
 Risikoindikation und –monitoring - Universität Koblenz-Landau 
 Reduktionsziele und Gebiete ohne den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln – 

BUND (vertreten durch PAN) 
 Pestizideinsatz – Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft 
 Refugialflächen - BfN 
 Transparenz bei PSM-Anwendungen – DVGW e.V. 
 Züchtung - IVA 
 Einsatz von Innovationen – Der Agrarhandel 
 Digitalisierung - VDMA 
 Innovation - IVA 
 Applikationstechnik - VDMA 
 Zulassung - IBMA 
 Erwartung der Landwirtschaft an die Weiterentwicklung des NAP – DBV 
 Allgemeine Fragen und Wünsche für die Neuauflage des NAP - DUH 

Austausch zu den Beiträgen 

TOP 10  15:30 Möglichkeiten einer strukturellen Weiterentwicklung des Nationalen 
Aktionsplans Pflanzenschutz 
-Gemeinsamer Austausch- 

TOP 11  16:15 Abschlussstatement des BMEL, Referat Pflanzenschutz 
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5.2 Teilnehmerliste 

B 

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), Institut für Pflanzenschutz 

Behörde für Wirtschaft und Innovation Hamburg  

BHB - Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V. 

Bund deutscher Baumschulen e.V. (BdB)  

Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft e.V. (BÖLW) 

Bundesamt für Naturschutz (BfN) 

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImaA), Sparte Bundesforst 

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) 

Bundesausschuss Obst und Gemüse (BOG), Fachgruppe Obstbau 

Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) 

Bundeskanzleramt 

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) 

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) 

Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e. V. (BDG) 

Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter e.V. (BDP) 

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung (LANA) 

Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft e.V. (BeL) 

D 

Dachverband der Hersteller biologischer Pflanzenschutzmittel Deutschland Österreich (IBMA) 

Der Agrarhandel e. V. (DAH) 

Deutsche Bahn AG 

Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft e.V. (DPG) 

Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) 
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Deutscher Bauernverband e. V. (DBV) 

Deutscher Forstwirtschaftsrat e. V. (DFWR) 

Deutscher Golf Verband e.V. (DGV) 

Deutscher Imkerbund e.V. (D.I.B.) 

Deutscher Naturschutzring (DNR) 

Deutscher Städtetag 

Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) 

Deutscher Weinbauverband e.V. (DWV) 

Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK) 

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück 

E 

Evergreen Garden Care Deutschland GmbH 

F 

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) 

Fachhochschule Südwestfalen, Fachbereich Agrarwirtschaft 

FiBL Projekte GmbH 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag 

Freie Universität Berlin, Institut für Biologie 

G 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) 

Greenpeace e.V. 

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) 

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

I 

Industrieverband Agrar e.V. (IVA) 

Industrieverband Garten e.V. (IVG) 

Insititut für Umweltwissenschaften Landau, Universität Koblenz-Landau 

Institut für Zuckerrübenforschung (IfZ) 
 
 

J 
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Julius Kühn - Institut (JKI) 

K 

Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee (KOB) 

L 

Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung des Landes Brandenburg (LELF), 
Pflanzenschutzdienst 

Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern (LALLF), 
Abteilung Pflanzenschutzdienst 

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig Holstein (LLUR) 

Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde (LFE) 

Landesverband für Obst, Garten und Landschaft Baden-Württemberg e.V. (LOGL) 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Pflanzenschutzdienst 

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Pflanzenschutzdienst 

Landwirtschaftskammer Saarland 

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein 

Lebensmittelverband Deutschland 

Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung e.V. (ZALF) 

M 

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung Schleswig-Holstein 

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg 

Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern 

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz Brandenburg 

Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten Sachsen-Anhalt 

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz 

N 

NABU - Naturschutzbund Deutschland 

Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz 

Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt 
 
 

O 

Oldenburgisch Ostfriesischer Wasserverband (OOWV) 
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P 

Pestizid Aktions-Netzwerk e.V. (PAN) 

R 

Regierungspräsidium Gießen, Pflanzenschutzdienst Hessen 

S 

Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft 

Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz der Freien Hansestadt Bremen 

Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau der Freien Hansestadt 
Bremen 

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz, Pflanzenschutzamt Berlin 

T 

Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL) 

TZW - Technologiezentrum Wasser des DVGW 

U 

Umweltbundesamt (UBA) 

Umweltinstitut München e.V. 

Union der Deutschen Kartoffelwirtschaft e.V. (UNIKA) 

Universität Koblenz-Landau, Insititut für Umweltwissenschaften 

Universität Rostock, Institut für Landnutzung 

V 

VDMA e. V. - Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, Fachverband Landtechnik 

Verband der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft e.V. (VGMS ) 

Verband Deutscher Hopfenpflanzer e.V. (VDH) 

Verband Wohneigentum e.V. 

W 

WWF Deutschland 

Z 

Zentralverband Gartenbau e.V. (ZVG) 
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5.3 Abkürzungsverzeichnis 

APIS Aktionsprogramm Insektenschutz 

BDG Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V.  

BEL Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft e.V. 

BfN Bundesamt für Naturschutz  

BÖLW Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft e.V. 

BUND Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. 

BVL Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 

DAH DER AGRARHANDEL e.V. 

DBV Deutscher Bauernverband e.V. 

DFWR  Deutscher Forstwirtschaftsrat e. V. 

DMK Deutsches Maiskomitee e.V. 

DUH Deutsche Umwelthilfe e.V. 

DVGW Deutscher Verband des Gas- und Wasserfaches e.V. 

F2F-Strategie Farm-to-Fork-Strategie 

GW Grundwasser 

IBMA DA Dachverband der Hersteller biologischer Pflanzenschutzmittel Deutschland Österreich 

iES Landau Universität Koblenz-Landau, Institut für Umweltwissenschaften 

IPS Integrierter Pflanzenschutz 

IVA Industrieverband Agrar e.V. 

LFE Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde  

LWK NW Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 

ML NI  Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

MWVLW RLP Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau   Rheinland-Pfalz  

NABU Naturschutzbund Deutschland 

NAP Nationaler Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 

nrM nicht relevante Metaboliten 

OOWV Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband 

PAN Pestizid Aktions-Netzwerk e.V. (PAN Germany) 

PSD Pflanzenschutzdienst 

PSM Pflanzenschutzmittel 
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SMEKUL Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft; 

UBA Umweltbundesamt 

VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. 

ZEBF Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Sparte Bundesforst 

ZVG Zentralverband Gartenbau e.V. 

 


